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Auf einen Blick

Amtsblatt Südpfalz Kurier
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Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.
„Auf Wiederlesen“ - Ihr Südpfalz Kurier!

Die aktuelle Ausgabe finden Sie auch online 
jeweils unter: https://httpdownload.wittich-foehren.
de/101/101.pdf.
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Ärzte & Apotheken

 ❙ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder blei-
bende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Rettungs-
dienst unter 112 zu alarmieren.
Der Patientenservice ist 24 Stunden erreichbar, gebührenfrei und 
ohne Vorwahl. Anrufe werden je nach Vorwahlbereich automatisch zur 
zuständigen Stelle weitergeleitet.

 ❙ Augenarzt
Haben die Augenarztpraxen geschlossen, wenden Sie sich unter der 
Telefonnummer 116117 zunächst an die nächstgelegene Ärztliche 
Bereitschaftspraxis. Die diensthabenden Ärztinnen oder Ärzte ent-
scheiden dann darüber, ob Sie dort behandelt werden können oder 
ob eine Behandlung in einer Augenklinik erforderlich ist.

 ❙ Kinderärztlicher Notdienst
Tel. 06341 19292
Notdienstzentrale Landau, Vincentius-Krankenhaus (neben der Kin-
derklinik)
Sa, So und an Feiertagen: 9:00 bis 11:00 Uhr, 17:00 bis 19:00 Uhr

 ❙ Zahnarzt
12./13. März 2022
ZA Islam Elsayed, Woodbachweg 17, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 
06343 938360
Die Sprechzeiten sind: samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und sonntags 
von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb dieser Sprechzeiten ist der 
diensthabende Zahnarzt für Notfälle erreichbar. Weitere Informationen 
und kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte der Internetseite 
zum zahnärztlichen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de.

 ❙ Apothekenbereitschaft
01805 258825 + PLZ des Standorts
(0,14 €/min Festnetz; max. 0,42 €/min Mobilfunknetz)
www.lak-rlp.de
Mittwoch, 09.03.2022
Friedrich-Apotheke, Hauptstr. 11, 76891 Bundenthal, Tel. 06394 
993040
Donnerstag, 10.03.2022
Markt-Apotheke, Marktstr. 22, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 
93550
Freitag, 11.03.2022
Klingbach-Apotheke, Hauptstr. 50, 76865 Rohrbach, Tel. 06349 7370
Samstag, 12.03.2022
Reben-Apotheke, Im Stift 4, 76889 Klingenmünster, Tel. 06349 1677
Sonntag, 13.03.2022
Neue-Apotheke, Hauptstr. 45, 76857 Albersweiler, Tel. 06345 953495
Montag, 14.03.2022
Südpfalz-Apotheke, Weinstr. 72, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 
2594
Dienstag, 15.03.2022
Trifels-Apotheke im Wasgau-Center, Landauer Str. 37, 76855 Annwei-
ler, Tel. 06346 308830
Mittwoch, 16.03.2022
Apotheke am Jungfernsprung, Pirmasenser Str. 23 b, 66994 Dahn, 
Tel. 06391 5603

Corona-Schnelltest-Stationen in der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

 ❙ Corona-Testzentrum Bad Bergzabern
76887 Bad Bergzabern, Lindelbrunnstraße 6
Zugang über Kurfürstenstraße
www.testzentrum-badbergzabern.de

 ❙ Corona Teststation „Parkplatz Sparkasse“
76887 Bad Bergzabern
Antigen Schnelltests & PCR-Tests möglich, Mo-So 8:00-18:00 Uhr
Für einen PCR-Test kann ein Termin vereinbart werden unter 0176 
62093725.

 ❙ AGILEXS Teststation mit „Drive-In“
76887 Bad Bergzabern, Auf dem Viertel 8
Tel. 06343 9893311, E-Mail: coronatest@agilexs.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr, Sa und So nach telefoni-
scher Vereinbarung
Kinder unter 12 Jahren können mittels Lollitest getestet werden.
Wir bieten auch mobile Tests für Kindergärten und Veranstaltun-
gen an.

 ❙ Praxis Dr. Eckelmann, Bad Bergzabern
76887 Bad Bergzabern, Weinstraße 68
Begrenzte Kapazität.
Nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 06343 939680.

 ❙ Südpfalz-Apotheke, Bad Bergzabern
76887 Bad Bergzabern, Eichamtsstraße/Marktstraße, Nähe Stra-
ßenprojektamt, Tel. 06343 2594

 ❙ Teststation „Wir testen Sie“ Bad Bergzabern
76887 Bad Bergzabern, Schlossgasse 3
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8:00-12:00 Uhr und 15:00-19:00 Uhr, 
Sa 10:00-12:00 Uhr und 15:00-19:00 Uhr, So 14:00-19:00 Uhr
Schwangere, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinde-
rung können einen separaten Termin vereinbaren unter Tel. 0176 
60502252
Antikörper-Test nur nach Terminvereinbarung

 ❙ Corona-Testzentrum Klingenmünster/Pfalzklinikum
76889 Klingenmünster, Weinstraße 100 (auf dem Parkplatz des 
Pfalzklinikums)
Testungen: Mo bis Fr, 14:00-19:00 Uhr sowie Sa und So, 14:00-
17:00 Uhr

 ❙ Teststation „Wir testen Sie“ Klingenmünster
76889 Klingenmünster, Weinstraße 87
Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 8:00-12:00 Uhr

Schwangere, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinde-
rung können einen separaten Termin vereinbaren unter Tel. 0176 
60502252

 ❙ Corona Teststation „Weintor Panorama“
76889 Schweigen-Rechtenbach
Antigen Schnelltests & PCR-Tests möglich, Mo bis So 8:00-18:00 
Uhr
Für einen PCR-Test kann ein Termin vereinbart werden unter 0176 
62093725.

 ❙ Kinderarztpraxis Dr. med. Siegfried Simmet/Simon 
Traub, Schweigen-Rechtenbach

76889 Schweigen-Rechtenbach, Gartenstraße 3
Nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 06342 6238

 ❙ Corona-Test im Rathaus
76889 Steinfeld, Obere Hauptstraße 7, täglich 17:00-19:00 Uhr
Tel. 0152 56825932, Teststation & PCR
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Für die angegebenen Daten übernehmen wir keine Gewähr.

VG-Verwaltung
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern 
Info zu Dienstleistungen, Öffnungszeiten und Terminreservierungen 

 
 

Öffnungszeiten im Bürgerbüro: 
 

Montag, Dienstag und Freitag:  08:00 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag:  14:00 bis 17:30 Uhr 

 
 

 
 
 
Ausschließlich folgende Dienstleistungen sind ohne Terminvereinbarung möglich: 
 

 Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauszügen 
- Ausgabe von bereits beantragten Personalausweisen und Reisepässen 
 Verkauf von Müllsäcken (Windel-, Papier- und Restmüllsäcke) 
 Fertigung von Beglaubigungen 
 Ausstellung von Meldebescheinigungen für bereits angemeldete Personen 

- Melderegisterauskünfte und Untersuchungsberechtigungsscheine 
 
Gelbe Wertstoffsäcke  
Abholung im Schlossinnenhof (Zugang über die Schlossgasse) 
Montag bis Donnerstag:  08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag:  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
Online-Angebote  www.vg-bad-bergzabern.de 
 

Online-Terminreservierung 
Für Dienstleistungen des Bürgerbüros können über die Internetseite der Verbandsgemeinde online 
Termine reserviert werden. Bitte bringen Sie die Reservierungsbestätigung zum Termin mit.  
Sie werden am Seiteneingang (Schlossparkplatz) abgeholt. 
 

Online abrufbare Informationen/Anträge  
 Hundesteueranmeldung und -abmeldung 
 Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht 
 Steuerformulare / Schwerbehindertenausweis / Müllkalender u.v.m 

 
 
Terminpflicht für alle weiteren Dienstleistungen 
Dienstleistungen der Fachabteilungen können nach wie vor nach Terminvereinbarung mit den 
entsprechenden Sachbearbeitern in Anspruch genommen werden.  
 
 
Kontakt 
 

Terminreservierung 
 www.vg-bad-bergzabern.de für Dienstleistungen des Bürgerbüros (siehe Auflistung) 
 telefonisch direkt beim zuständigen Sachbearbeiter (Verzeichnis im Internet) 
 Telefonzentrale unter Tel. 06343 701-0 

 

Per Mail  
 Bürgerbüro:  buergerbuero@vgbza.de 
 VG-Werke:  vg-werke@vgbza.de 
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Kliniken

Klinikum Landau-Südliche Weinstraße
Standort Bad Bergzabern
Danziger Straße 25, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 950-0
www.klinikum-ld-suew.de
Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern
Wiesenstraße 25, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 949-0
www.reha-bza.de
Parkklinik Bad Bergzabern
Kurtalstraße 83-85, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 942-0
www.parkklinik-bad-bergzabern.de
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Weinstraße 100, 76889 Klingenmünster, Tel. 06349 900-0
www.pfalzklinikum.de

Technische
Bereitschaftsdienste 

 ❙ Verbandsgemeindewerke
(bei Störungen im Wasser) außer Stadtgebiet Bad Bergzabern
Mo bis So, Tel. 06343 3211 oder 0172 8748603
(bei Störungen im Abwasser/Kanalisation) gesamtes Gebiet der VG
Mo bis So, Tel. 06349 5734 oder 0160 99320797

 ❙ Stadtwerke Bad Bergzabern
(nur bei Störungen bei der Wasserversorgung im Stadtgebiet und 
beim Stromnetz im Stadtgebiet, Pleisweiler-Oberhofen und Winden)
Tel. 06343 9339-0 oder 0171 7506502

 ❙ Störungsdienst Pfalzwerke
Netzteam Kandel, Landauer Straße 28, Tel. 07275 9554-10
bei Störungen im Stromnetz, Tel. 0800 7977777

 ❙ Störungsdienst Pfalzgas
Bad Bergzabern, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingenmünster, 
Oberotterbach, Pleisweiler-Oberhofen, Schweigen-Rechtenbach
Tel. 06233 6040 oder Tel. 0800 1003448

 ❙ Störungsdienst Erdgas Thüga Energienetze GmbH
Barbelroth, Dierbach, Hergersweiler, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, 
Niederhorbach, Niederotterbach, Oberhausen, Schweighofen, Stein-
feld
Tel. 0800 0837111

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

 ❙ Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
 ❙ Verwaltungsgebäude Schloss

Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern
Postanschrift: 76883 Bad Bergzabern, Postfach 1313
E-Mail: info@vgbza.de, www.vg-bad-bergzabern.de
Zentrale: Tel. 06343 701-0, Fax: 06343 701-705
- Sprechzeiten: Mo bis Fr 08.30 bis 12.00 Uhr, Di 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do 14.00 bis 18.00 Uhr

 ❙ Öffnungszeiten Bürgerbüro
Tel.: 06343 701-250. Bitte geänderte Öffnungszeiten auf Seite 3 
beachten.

 ❙ Archiv
Termine nach Vereinbarung.
Kontakt: Donnerstags unter Tel. 06343 701-716 sowie per E-Mail an 
archiv@vgbza.de

 ❙ Rentenstelle
Die Rentenstelle ist vormittags unter Telefonnummer 06343 701-221 
oder -222 sowie per E-Mail an rentenangelegenheiten@vgbza.de zu 
erreichen.

 ❙ Meldung von Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen
Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen innerhalb der Ortschaften 
der VG bitte melden an stoerungen-strom@vgbza.de.

 ❙ Bauhof der Verbandsgemeinde
Brückwiesenstraße 3, Kapellen-Drusweiler Tel. 06343 5644

 ❙ Konten der Verbandsgemeindekasse
Sparkasse Südpfalz, BLZ 548 500 10, Kontonr. 75
IBAN: DE21 5485 0010 0000 0000 75, BIC: SOLADES1SUW
VR Bank Südliche Weinstraße - Wasgau eG, BLZ 548 913 00, Kontonr. 
27308
IBAN: DE34 5489 1300 0000 0273 08, BIC: GENODE61BZA

 ❙ Tourist-Information Bad Bergzaberner Land
Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 9896-60
Mo-Fr: 9-14 Uhr

 ❙ Erreichbarkeiten der Taxen in Bad Bergzabern
Grundsätzlich haben die drei in Bad Bergzabern ansässigen Taxiun-
ternehmen eine dauerhafte Beförderungspflicht.
Zu folgenden Zeiten wurde auf Wunsch dieser Taxiunternehmen ein 
Schichtplan erstellt:
Sonntag, 19:00 Uhr bis Montag, 06:00 Uhr ......................... Taxi Drieß,
(06343 9395951 und 0175 9160804)
Montag, 19:00 Uhr bis Dienstag, 06:00 Uhr ......................... Taxi Drieß,
(06343 9395951 und 0175 9160804)
Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 06:00 Uhr ...............  Taxi Pfalzgraf,
(06343 6100148)
Mittwoch, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 06:00 Uhr ............ Taxi Pfalzgraf,
(06343 6100148)
Donnerstag, 19:00 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr............... Taxi Leischner,
(06343 4763)
Die Taxiunternehmen, die zu diesen Zeiten keinen Fahrdienst haben, 
weisen mittels Anrufbeantworter darauf hin. Gleichzeitig wird die 
Telefonnummer des diensthabenden Taxiunternehmens dem Anrufer 
bekanntgegeben. Dadurch ist gewährleistet, dass jeder Fahrgast die 
Möglichkeit hat, das diensthabende Taxiunternehmen zu erreichen.
Außerhalb dieser Zeiten besteht für alle Unternehmen eine Betriebs-
pflicht.

Soziale Einrichtungen /
Beratungsdienste  

 ❙ AIDS-Beratung
Anonyme Informationen und Beratung, HIV-Antikörper-Test Sprech-
zeiten: Do 14.00-15.00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. 06341 940-
604

 ❙ Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, 
Landau/SÜW

Tel. 06341 942946

 ❙ Arbeiter-Samariter-Bund e.V. Bad Bergzabern
(Sozialstation, Essen auf Rädern, Hausnotruf), Tel. 06343 7811

 ❙ Arbeiterwohlfahrt
Tel. 07275 5691

 ❙ Berufsbegleitender Dienst (BBD)
Beratung bei gesundheitlichen Problemen im Arbeitsleben, Landau, 
Tel. 06341 9273-10 und -14

 ❙ BüroLichtBlick
Organisationshilfe, Tel. 06343 931775
Sprechzeiten: montags, 10-12 Uhr, im Haus der Familie, Luitpoldstr. 
22

 ❙ Christlicher Krankenpflegeverein e.V
- Projekt Nachbarschaftshilfe für Dörrenbach, Oberotterbach, Schwei-
gen-Rechtenbach und Schweighofen
Tel. 06343 4794

 ❙ Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft
Tel. 0173/665218 und 06345 7457

 ❙ Diakonie Pfalz
Haus der Diakonie Landau-Bad Bergzabern | Region Mitte
Sozial-/Lebensberatung, Schwangerschafts-/Schwangerschaftskon-
fliktberatung,
Kur- und Erholungsberatung,
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Herzog-Wolfgang-Straße 5, Bad Bergzabern
Mo: geschlossen, Di-Fr: 9:00-12:00 Uhr, Di-Do 14:00-16:00 Uhr
Termine nach vorheriger Vereinbarung!
Tel. 06343 7060070, E-Mail: slb.badbergzabern@diakonie-pfalz.de

 ❙ DRK Ortsverein Bad Bergzabern e.V.
Altkleidersammlung, Sanitätsdienst, Tel. 06343 1059 (AB),
info@drk-bza.de, www.drk-bza.de
www.rotkreuzkurse.de, Erste Hilfe Kurse und Hausnotruf DRK Sozial-
zentrum LD, Tel. 06341 92910.

 ❙ Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle Landau
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und 
psychischen Beeinträchtigungen sowie für deren Angehörige, Tel 
06341-7039935
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 ❙ Essen auf Rädern
Mobiler Sozialer Hilfsdienst
Tel. 06343 7811
Ökumenische Aktion für den Stadtbereich BZA
Tel. 06343 2266 und 9512615

 ❙ Fachdienst für Hörgeschädigte
Frankenthal (Fax-Nr.), Tel 06233 345827

 ❙ Forum Demenz Landkreis Südliche Weinstraße-Stadt 
Landau

Informationen zum Thema Demenz für Betroffene und Angehörige 
unter www.forumdemenz.de

 ❙ Frauenbüro Südliche Weinstraße
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, Landau, 
Tel. 06341 940-120
(Beratung von Frauen in Krisen- und Notsituationen, Aufnahme in 
die Frauenschutzwohnung des Landkreises SÜW, Gleichstellung von 
Mann und Frau, Beratung nach telefonischer Vereinbarung)

 ❙ Gemeindeschwester plus
Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern (Bad Bergz-
abern (Stadt), Böllenborn, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingen-
münster, Pleisweiler-Oberhofen)
Frau Ute Wingerter, Tel. 06341 940-656, ute.wingerter@suedliche-
weinstrasse.de
Verbandsgemeinden Offenbach/Queich und Bad Bergzabern 
(Barbelroth, Birkenhördt, Dierbach, Dörrenbach, Hergerswei-
ler, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, Niederhorbach, Niederot-
terbach, Oberhausen, Oberotterbach, Oberschlettenbach, 
Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Steinfeld und Vorder-
weidenthal)
Frau Sigrid Hauck-Vollmar, Tel. 06341 940-657, sigrid.hauck-vollmar@
suedliche-weinstrasse.de

 ❙ Gesundheitsamt
Kreisverwaltung, Landau, Arzheimer Str. 1, Tel. 06341 940-0

 ❙ Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
www.hilfetelefon.de, Tel. 0800 0116016

 ❙ Kontaktstelle für psychisch kranke Menschen
Kandel, Bismarckstr. 15, Tel. 07275 913063

 ❙ Ökumenische Nachbarschaftshilfe Gleiszellen-Gleishor-
bach und Klingenmünster

Tel. 06349 9630966

 ❙ Ökumenische Sozialstation
Herzog-Wolfgang-Straße 5, Tel. 06343 989899-0

 ❙ Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Ess-Störungen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kontakt: KJP-
Essstoerung@pfalzklinikum.de
Drogen-Info-Telefon Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) Tel. 
06349 900-2555
Drogen-Info-Telefon Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.), Tel. 
06349 900-2525 Mo, Mi und Fr, 14:30 bis 16:00 Uhr
Gruppe für Angehörige von Menschen mit Borderline-Erkrankungen 
treffen sich am 06.01., 04.04., 04.07. und am 07.11.2022, 18.00 bis 
19.30 Uhr, Tel. 06349 900-2120.
Gruppe für Angehörige von Menschen mit bipolaren Störungen und 
Depressionen jeden 2. Dienstag im Monat, 18:00 bis 19:30 Uhr, Tel. 
06349 900-2117
Selbsthilfegruppe Ein- und Durchschlafstörungen jeden 1. Do im 
Monat, ab 19:00 Uhr, Tel. 06349 900-2180

 ❙ Pflegestützpunkt
Beratung und Hilfen für pflegebedürftige, kranke und behinderte Men-
schen/Angehörige, Tel. 06343 6100851

 ❙ Rheuma-Liga Bad Bergzabern
Ansprechpartner zu Terminen und Therapien des Funktionstrainings in 
der Südpfalz Therme, Frau Gertrud Mertz, Tel. 06343 1735

 ❙ SAPV LD/SÜW, Spezialisierte ambulante palliative Versor-
gung

Stützpunkt LD/SÜW im Palliativnetz Süd- und Vorderpfalz
Beratung zur spezialisierten ambulanten palliativen Versorgung, Tel. 
06341 3807-40.

 ❙ Selbsthilfegruppe Hämochromatose Südpfalz
Tel. 06340 8697

 ❙ Selbsthilfegruppe Osteoporose e.V. Bad Bergzabern
Tel. 06343 9516050

 ❙ Selbsthilfegruppe Parkinson SÜW / Landau
Tel. 06349 990215

 ❙ Seniorenbüro im Haus der Familie
Luitpoldstr. 22, Seniorenreferent Rainer Brunck, Tel. 06343 6100680

 ❙ SILBERRUF
kostenloses telefonisches Gesprächsangebot für Senioren in SÜW, 
Tel. 0800 500 50 20 (montags, freitags und sonntags 18 bis 20 Uhr, 
dienstags 9 bis 11 Uhr).

 ❙ SKFM Betreuungsverein für den Landkreis SüW e.V.
Offenbach an der Queich, Hochstadter Str. 2a, Tel. 06348-316396 11

 ❙ Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratung, Vermittlung und Unterstützung für psychisch Kranke, 
Suchtkranke, alte Menschen sowie für Menschen in Konfliktsituatio-
nen und deren Angehörige
Sprechzeiten in der Kreisverwaltung Landau: 8.30-12.30 Uhr und Do 
14.00-18.00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 
06341 940-621
Sprechzeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern:
Sprechzeiten jeden 1. und 3. Di im Monat, 14.00-16.00 Uhr, nach vor-
heriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 06341 940626

 ❙ Tafel Bad Bergzabern e.V.
Tel. 06343 610696

 ❙ Telefonseelsorge
Hilfe in seelischer Not, Tel. 0800 1110111 und 1110222

 ❙ VdK Kreisverband Landau
Beratung und Hilfe, Tel. 06341 86790

 ❙ Weißer Ring
Hilfe für Opfer von Straftaten, Tel. 116 006

 ❙ ZAS-Büro „Rat und Tat“ im Haus der Familie
Luitpoldstraße 22, Zentrale Anlaufstelle für Senioren Mo-Fr- 9:00-
12:00 Uhr, Tel. 06343-6100682

Öffnungszeiten

 ❙ Rebmeerbad Bad Bergzabern (Hallenbad)
Friedrich-Ebert-Str. 40, Tel. 06343 7120
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag: 7:00 bis 21:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 7:00 bis 19:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 bis 15:30 Uhr
Der Hallenbadbetrieb unterliegt den Bestimmungen der jeweils gel-
tenden Corona-Bekämpfungsverordnung. Über die aktuell geltenden 
Zugangsregelungen wird auf der Internetseite der Schwimmbäder 
informiert. https://schwimmbad.vg-bad-bergzabern.de/

 ❙ Südpfalz Therme Staatsbad Bad Bergzabern GmbH
Kurtalstraße 27, Information unter Tel. 06343 9340-10
Therme/Sauna:
täglich 9-22 Uhr (dienstags ganztägig Damensauna, außer an Feierta-
gen und in den Weihnachtsferien)
Fr und Sa: 9-23 Uhr
Salzgrotte:
täglich zur vollen Stunde von 10 bis 18 Uhr
Wellness/Physiotherapie:
täglich 9-20 Uhr - auch am Wochenende
Boutique:
täglich 10-13.30 Uhr & 14-18 Uhr
Thermen Gastronomie:
täglich 9-21.30 Uhr
Fr und Sa: 10-22 Uhr
Ruhetage: 24.12., 25.12. und 01.01.. Am 31.12.
ist von 9-16 Uhr geöffnet
Gutscheine für das Angebot der Therme sind im Online-Shop erhält-
lich.
Geplante Revisionsschließung 2022:
Mo. 20.06. - Die. 28.06.2022

 ❙ Stadtmuseum
Museum der Stadt Bad Bergzabern, Königstraße 45, im historischen 
Renaissance-Gebäude „Zum Engel“.

 ❙ Westwallmuseum Bad Bergzabern, Kurfürstenstraße 21
Von Karfreitag bis 31. Oktober jeden 2. und 4. Sonntag sowie an allen 
Feiertagen, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.
Winterpause vom 1. November bis Karfreitag des Folgejahres!
Führungen für Gruppen sind auch während der Winterpause ab 15 
Personen möglich.
Mehr Informationen unter
www.otterbachabschnitt.de<http://www.otterbachabschnitt.de>.
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12. Einführung eines internen Organisations- und Kontrollsystems 
zur Erfüllung der (neuen) steuerlichen Pflichten im Rahmen der 
Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz
- Information und Absichtserklärung

13. Sachspende über zwei Schwimmsauger durch die Versicherungs-
kammer Bayern

14. Informationen und Anfragen
Nichtöffentlich:
1. Informationen und Anfragen
Hinweis:
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können aufgrund der aktuel-
len Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen Abstände 
zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu können, kann die Besu-
cherzahl daher bei Bedarf begrenzt werden.
Weiterhin sind hygienische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, insbeson-
dere:

- Einhaltung des Mindestabstandes unter allen Anwesenden,
- Ausschluss von Personen mit akuten Atemwegs- und Lungener-

krankungen,
- Händehygiene.
Bei der Sitzung gilt die Testpflicht nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der
31. CoBeLVO.
Die Testpflicht gilt nicht für geimpfte oder genesene Personen.
Es sind die üblichen Nachweise (Zertifikate, Impfpass, Testnachweise 
etc.) vorzulegen.

Hermann Bohrer, Bürgermeister

12. Sitzung des Werksausschusses 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Einladung
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich Sie zur 12. Sitzung des Werksausschusses der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern in der Wahlperiode 2019/2024 für 
Mittwoch, 16. März 2022, 18:00 Uhr, in die Schlosshalle in Bad 
Bergzabern ein.
Falls Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, bitte ich Sie, sich zu 
entschuldigen und gleichzeitig Ihren Stellvertreter zu benachrichtigen, 
damit dieser an der Sitzung teilnehmen kann.
Tagesordnung:

Öffentlich:
1. Auftragsvergaben
1.1 Herstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Wasserwerk Klin-

genmünster
1.2 Rahmenvertrag für Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau, Wasser-

versorgung und Abwasserbeseitigung
1.3 Vergabe/-erweiterung: Erneuerung der Wasserversorgung Son-

nenberg im Rahmen der Maßnahme Pauliner Straße, Schwei-
gen-Rechtenbach

1.4 Schweighofen, Speckstraße, Erneuerung Abwasserpumpwerk
2. Zustimmung über den Abschluss einer Zweckvereinbarung für 

den Bau und Betrieb einer Wasser- und Abwasserverbundlei-
tung „Erlenbach-Vorderweidenthal“

3. Bericht des Werkleiters
4. Informationen und Anfragen
Nichtöffentlich:
1. Informationen und Anfragen

Hermann Bohrer, Bürgermeister

Barbelroth, Hergersweiler 
und Oberhausen

Amtliche Mitteilung
über die 7. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des 

Kindergartenzweckverbandes Barbelroth, Hergersweiler und 
Oberhausen vom 27. Januar 2022

Zur Wahl des Verbandsvorstehers war ein Wahlvorstand zu bilden. 
Vorgeschlagen wurden Volker Nuß und Andreas Clödy. Der Wahlvor-
stand wurde einstimmig bestätigt.
Herr Dominik Doll wurde infolge der geheimen Wahl durch Stimmzet-
tel zum Verbandsvorsteher des Kindergartenzweckverbandes Barbel-
roth, Hergersweiler und Oberhausen gewählt.
Die Zweckverbandsversammlung beschloss, die Wahl des beauftrag-
ten Mitglieds durch offene Abstimmung durchzuführen. Jens Spren-
ger wurde als beauftragtes Mitglied vorgeschlagen und einstimmig 
gewählt.

 ❙ Bad Bergzaberner Zinnfigurenmuseum im Haus Wilms am 
Marktplatz

Werktags geöffnet von 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr,
samstags von 09.00 - 13.00 Uhr.
Gruppen nach Vereinbarung unter Tel. 06343-939172

 ❙ Pfalzklinikum Klingenmünster, Weinstraße 100
Dauerausstellung „NS-Psychiatrie in der Pfalz“ ist aufgrund der 
aktuellen Infektionslage durch Corona bis auf weiteres geschlossen, 
ebenso finden keine öffentlichen Führungen statt.

 ❙ Büchereien in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Stadtbücherei Bad Bergzabern
Königstraße 1, Tel. 06343 61691
Mo, Mi 15:00-18:00 Uhr und Fr 9:00-12:00 Uhr
Bücherei Kapsweyer
Mi, 16:00-18:00 Uhr, Tel. 06340 9194150
Bücherei Klingenmünster
Mi und Fr 16 bis 18:30 Uhr
E-Mail: buecherei@klingenmuenster.de
Bücherei Oberotterbach
Fr, 16:00-18:00 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei im Pfarrheim Steinfeld
Mo, 16:00-18:00 Uhr, Tel. 06340 9186772
E-Mail: koeb.steinfeld@bistum-speyer.de

 

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde

13. Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der Verbandsgemeinde 

Bad Bergzabern
Einladung

Am Dienstag, 15. März 2022, um 18:30 Uhr findet in der Wasgau-
halle in Kapellen-Drusweiler eine Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses statt.
Tagesordnung

Öffentlich:
1. Information über Eilentscheidungen gemäß § 48 GemO
2. Umstellung der Beleuchtung im Verwaltungsgebäude auf LED

- Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe
3. Erneuerung der Decken und der Innenbeleuchtung in den Gebäu-

den B, C und D der Böhämmer-Grundschule Bad Bergzabern
a) Auftragsvergabe Decken
b) Ermächtigung der Verwaltung zur Vergabe der Innenbeleuch-
tung

4. Erneuerung der Innenbeleuchtung der Grundschule Dörrenbach
- Auftragsvergabe

5. Erneuerung der Innenbeleuchtung der Grundschule Gleiszellen-
Gleishorbach
- Auftragsvergabe

6. Energetische Sanierung der Horbachgrundschule Gleiszellen-
Gleishorbach
a) Anerkennung der aktualisierten Kostenschätzung
b) Beauftragung eines Elektroingenieurs
c) Einleitung des Vergabeverfahrens
- Dachsanierung
- Elektroinstallation
- Photovoltaikanlage
- Erneuerung der Heizungsanlage

7. Unterrichtung über das Ergebnis der überörtlichen Kassenprü-
fung 2021

8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde 
Bad Bergzabern

9. Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeug MZF1 für die 
Feuerwehreinheit Barbelroth
- Beschluss über die öffentliche Ausschreibung nach VOLA/A

10. Neufassung der Satzung über den Kostenersatz und die Gebüh-
renerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

11. Übertragung von Haushaltsermächtigungen der Verbandsge-
meinde Bad Bergzabern aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 
gemäß § 17 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung



Bad Bergzabern, den 09.03.2022 - 7 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 10/2022

Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind 
insbesondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen 
oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder von 
der Zweckverbandsversammlung aus Gründen des Gemeinwohls 
beschlossen wurden.

Bad Bergzabern, 02.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2018 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2018

Die Zweckverbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes 
Barbelroth, Hergersweiler und Oberhausen hat in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 27.01.2022 den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 
festgestellt und dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden 
Verbandsvorsteher sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2018 
die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) an sieben Werktagen, das 
ist vom 10.03.2022 bis 18.03.2022, bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 
(Schloss), Zimmer 204, während der allgemeinen Sprechzeiten zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind 
insbesondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen 
oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder von 
der Zweckverbandsversammlung aus Gründen des Gemeinwohls 
beschlossen wurden.

Bad Bergzabern, 02.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Bad Bergzabern

Friedhofssatzung der Stadt Bad Bergzabern 
vom 16.12.2021

Der Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 
3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) fol-
gende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:
Inhaltsübersicht
Friedhofssatzung der Stadt Bad Bergzabern

1. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung
2. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten
3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
§ 8 Särge & Urnen
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen
4. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Wahlgrabstätten
§ 15 Urnengrabstätten
§ 16 Ehrengrabstätten
5. Gestaltung der Grabstätten
§ 17 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Zur Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers war ein Wahlvor-
stand zu bilden. Wahlvorsteher war Herr Dominik Doll, Andreas Clödy 
und Volker Nuß fungierten als Beisitzer. Dieser Wahlvorstand wurde 
entsprechend einstimmig bestätigt.
Herr Helmut Heib wurde infolge der geheimen Wahl durch Stimmzettel 
zum stellvertretenden Verbandsvorsteher des Kindergartenzweckver-
bandes Barbelroth, Hergersweiler und Oberhausen gewählt.
Die Zweckverbandsversammlung beschloss bezüglich der Feststel-
lung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 
2018 Folgendes:
Die vorliegenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016, 2017 
und 2018 wurden jeweils einstimmig festgestellt.
Dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden Verbandsvor-
steher sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern wurde einstimmig Entlastung für die 
jeweiligen Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 erteilt.
Darüber hinaus wurde der Verbandsvorsteher vom Rat bevollmäch-
tigt, weitere transportable Lüfter für 2.000,00 Euro zu beschaffen. 
Jedoch möchten die Ratsmitglieder vor Anschaffung ein Datenblatt 
dazu erhalten.
Der Zweckverband beauftragte die Verbandsgemeinde im Weiteren, 
die Abrechnung, zumindest für die Jahre 2018-2020, zeitnah aufzu-
arbeiten.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2016 und Entlastung des 
Haushaltsjahres 2016

Die Zweckverbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes 
Barbelroth, Hergersweiler und Oberhausen hat in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 27.01.2022 den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 
festgestellt und dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden 
Verbandsvorsteher sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2016 
die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) an sieben Werktagen, das 
ist vom 10.03.2022 bis 18.03.2022, bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 
(Schloss), Zimmer 204, während der allgemeinen Sprechzeiten zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind 
insbesondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen 
oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder von 
der Zweckverbandsversammlung aus Gründen des Gemeinwohls 
beschlossen wurden.

Bad Bergzabern, 02.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des 
Haushaltsjahres 2017

Die Zweckverbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes 
Barbelroth, Hergersweiler und Oberhausen hat in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 27.01.2022 den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 
festgestellt und dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden 
Verbandsvorsteher sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2017 
die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) an sieben Werktagen, das 
ist vom 10.03.2022 bis 18.03.2022, bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 
(Schloss), Zimmer 204, während der allgemeinen Sprechzeiten zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.



Bad Bergzabern, den 09.03.2022 - 8 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 10/2022

§ 3
Schließung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise 
für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) 
oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung) - vgl. § 7 BestG 
-.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen 
und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das 
Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in Wahl- oder 
Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem Nutzungs-
berechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 
Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- 
bzw. Urnengrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die 
Umbettung verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen 
ist.
(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als 
Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihengrab-
stätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit 
noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde/Stadt in andere 
Grabstätten umgebettet.
(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntgemacht. 
Der Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält 
außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt 
oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich 
bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder Urnenwahl-
grabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder Urnenreihen-
grabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen 
mitgeteilt.
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre Kosten entspre-
chend den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen 
Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstät-
ten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.

2. Ordnungsvorschriften
§ 4

Öffnungszeiten
(1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 
bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaub-
nis der Friedhofsverwaltung betreten werden.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betre-
ten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend 
untersagen.
(3) In den Monaten April bis September ist der Friedhof von 8 Uhr 
bis 20 Uhr, von Oktober bis März von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Das 
Betreten des Friedhofes nach Eintreten der Dunkelheit sowie bei wit-
terungsbedingten Gegebenheiten erfolgt auf eigene Gefahr.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen und 
Rollstühle sowie Handwagen zur Beförderung von Material zur 
Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbe-
treibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind ausge-
nommen,

b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Bei-

setzung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen,
d) Druckschriften zu verteilen,
e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten 

zu verunreinigen oder zu beschädigen,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen 

abzuladen oder friedhofsfremden Abraum und Abfälle abzulegen,
g) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
h) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie 
mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungsberechtigten liegt 
vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für das Verwal-
tungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend.“

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusam-
menhängende Veranstaltungen bedürfen der schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung; diese ist spätestens vier Tage vorher 
einzuholen.

6. Grabmale
§ 18 Gestaltung & Größen der Grabmale
§ 19 Errichten und Ändern von Grabmalen
§ 20 Standsicherheit der Grabmale
§ 21 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
§ 22 Entfernen von Grabmalen
7. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 23 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
§ 24 Bepflanzung der Grabstätten
§ 25 Vernachlässigte Grabstätten
8. Leichenhalle
§ 26 Benutzen der Leichenhalle
9. Schlussvorschriften
§ 27 Alte Rechte
§ 28 Haftung
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
§ 30 Gebühren
§ 31 Ausnahme
§ 32 Inkrafttreten

1. Allgemeine Vorschriften
§ 1

Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für den, im Gebiet der Stadt Bad Bergzabern gele-
genen und von ihr verwalteten, Friedhof.
Der Friedhof der Stadt Bad Bergzabern liegt in der Karl-Popp-Straße 
in 76887 Bad Bergzabern und wird durch die Friedhofstraße in den 
Alten sowie Neuen Friedhof unterteilt.

§ 2
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrich-
tung) der Stadt.
(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die

a) bei ihrem Tode Einwohner der Gemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grab-

stätte haben oder
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu 

bestatten sind.
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.
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(4) Für die Beisetzung im Urnenfeld „Alter Friedhof“ sind biologisch 
abbaubare Urnen zu verwenden.
(5) Für die Beisetzung von Urnen in den Urnenbaumgrabstätten sind 
ausschließlich biologisch abbaubare Urnen zu verwenden.

§ 9
Grabherstellung

(1) Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauf-
tragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne 
Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur 
Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Bei Tiefgräbern (§ 14 Abs. 4) 
beträgt die Tiefe bis zur Grabsohle 2,30 m.
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch min-
destens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kos-
ten entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, 
Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung ent-
fernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch 
den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§ 10
Ruhezeit

Die Ruhezeiten für Leichen und Aschen betragen 25 Jahre. Die Ruhe-
zeiten für Aschen auf dem Urnenfeld „Alter Friedhof“ und in Urnen-
baumgrabstätten betragen 15 Jahre.

§ 11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der 
Gemeinde/Stadt im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihen-
grabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte/
Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der Gemeinde/Stadt nicht 
zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschen-
reste können mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in 
belegte Grabstätten umgebettet werden.
(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei 
Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten die Ver-
antwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die 
Gemeinde/Stadt ist bei dringendem öffentlichem Interesse berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen.
(5) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
Sie kann sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmers bedienen. 
Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung ent-
stehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken 
nur auf behördliche oder richterliche Anordnung hin ausgegraben wer-
den.
(9) Umbettungen aus dem Urnengrabfeld „Alter Friedhof“ und aus 
Urnenbaumgrabstätten sind nicht möglich.

4. Grabstätten
§ 12

Allgemeines, Arten der Grabstätten
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in:

Ruhefrist in 
Jahren

Nutzungszeit Verlängerung

a) Reihengrab
bis 5. Lebensjahr

25 25 nicht möglich

b) Reihengrab
ab 5. Lebensjahr

25 25 nicht möglich

c) Einzelwahlgrab 25 25 möglich
d) Doppelwahlgrab 25 25 möglich
e) Dreierwahlgrab 25 25 möglich
f) Viererwahlgrab 25 25 möglich
g) Urnenreihengrab 25 25 nicht möglich
h) Urnenwahlgrab 25 25 möglich
i) Urnenwand 25 25 möglich
j) Urnenstele 25 25 möglich
k) Urnenreihengrab 
„Alter Friedhof“

15 15 nicht möglich

l) Urnenbaum-grab-
stätten

15 15 Nicht möglich

m) Ehrengrabstätten

(5) Bei Gemeinschaftsanlagen (Urnenwand und „Alter Friedhof“) 
dienen die, durch die Friedhofsverwaltung vorbereiteten, Flächen, 
dem Ablegen des Grabschmuckes. Eine individuelle Gestaltung der 
gemeinschaftlichen Bestattungsflächen durch Ablegen von Blumen-
schmuck und Gebinden oder das Aufstellen von Vasen, bepflanzten 
Gefäßen, Figuren, Bildern und sonstigen Erinnerungsstücken sowie 
das Einbringen von Pflanzen in das Erdreich ist nicht gestattet. Ver-
welkte Blumen und Gebinde auf den zur Verfügung stehenden Flächen 
werden vom Friedhofspersonal regelmäßig aussortiert und entsorgt. 
Gegenstände, Blumen oder Bepflanzungen auf diesen Flächen wer-
den umgehend entsorgt.

§ 6)*
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung 
und Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetreibende 
bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung durch die Fried-
hofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die 
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 
2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann über einen 
einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landes-
gesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsange-
legenheiten vom 27.10.2009, GVBl. S. 355, in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, 
betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. 
Diese ist dem Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen 
Mitarbeitern auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der 
Friedhofssatzung verstoßen.
* Für das Verfahren zur grenzüberschreitenden vorübergehenden und 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen wird insbesondere 
auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 20.12.2007 (BGBl. I 
S.3075) und auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwiesen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7

Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 
Friedhofsverwaltung zu beantragen. Für die Beisetzung von Aschen 
gilt § 15 Abs. 8.
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im 
Benehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Religionsge-
meinschaft fest.
(4) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung 
beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestat-
tungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.
(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch 
gestattet, ein Elternteil mit ihrem nicht über 1 Jahr(e) alten Kind in 
einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
können auch Geschwister im Alter bis zu 5 Jahr(en) in einem Sarg 
bestattet werden.
(6) Auf dem Friedhof in Bad Bergzabern werden ab 01.01.2022 keine 
neuen Grabstätten in den Grabfeldern A; D; E; F; und Fu mehr verkauft 
bzw. angelegt.

§ 8
Särge & Urnen

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht 
schwer verrottbar sein, soweit nichts anderes ausdrücklich vorge-
schrieben ist.
(2) Die, zur Bestattung verwendeten Särge dürfen folgende Maße nicht 
überschreiten:

Verstorbene vor Vollendung 
des 10. Lebensjahres

Übrige Verstorbene

Länge 120 cm 205 cm
Breite 65 cm 65 cm
Höhe 45 cm 65 cm
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, so ist die Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung 
einzuholen.
(3) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge 
oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlos-
sen sind.
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zungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten über:

a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 

Mütter,
d) auf die Eltern,
e) auf die Geschwister,
f) auf sonstige Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen 
Angehörigen der Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungs-
berechtigt.
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf 
eine Person aus dem Kreis der in Abs. 8 Satz 2 genannten Personen 
übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung 
das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen.
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung 
und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrab-
stätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 
andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege 
der Grabstätte zu entscheiden.
(11) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an 
teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurück-
gegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte 
möglich.
(12) Bei Rückgabe von unbelegten Wahlgrabstätten wird an den Nut-
zungsberechtigten, die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr unter 
Berücksichtigung der verbleibenden, auf volle Jahre abgerundeten 
Nutzungszeit anteilig zurückerstattet.

§ 15
Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in:

Ruhefrist in Jahren
a) Urnenreihengrab 25
b) Urnenwahlgrab 25
c) Urnenfeld „Alter Friedhof“ 15
d) Urnenwand 25
e) Urnenstele 25
f) Urnenbaumgrabstätte 15
(2) Urnengrabstätten nach Abs.1 a und b erhalten eine Länge von 1,00 
m und eine Breite von 0,80 m.
(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach mit 
nur einer Urne belegt und erst im Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit 
zur Beisetzung abgegeben werden.
(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In 
einer Urnenwahlgrabstätte dürfen max. vier Urnen beigesetzt werden.
(5) Das Urnenfeld „Alter Friedhof“ ist eine Aschenstätte in der Rasen-
fläche für die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 15 Jah-
ren verliehen wird. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
(6) Die Urnenwand ist eine Aschenstätte, für die auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. 
Eine Verlängerung ist gemäß § 12 Abs. 1 möglich.
(7) Die Urnenstele ist eine Aschenstätte, für die auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. 
Eine Verlängerung ist gemäß § 12 Abs. 1 möglich.
(8) Die Urnenbaumgrabstätte ist eine Aschestätte im Wurzelberei-
ches eines Baumes, die als Einzelgrabstätte vergeben und für die auf 
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 15 Jahren verliehen wird. 
Eine Verlängerung ist gemäß § 12 Abs. 1 nicht möglich. Die Vergabe 
der Grabstätten innerhalb eines Baumes erfolgt der Reihe nach.

(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es 
besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
der Lage nach bestimmten Grabstätten oder auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung.

§ 13
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für eine Erdbe-
stattung, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der 
Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden. Ein Wieder-
erwerb des Nutzungsrechts an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.
(2) Es sind die folgenden Reihengrabarten vorhanden:

Ruhefrist in 
Jahren

Grabmaße 
Breite in cm

Grabmaße
Länge in cm

a) Reihengrab
bis 5. Lebensjahr

25 80 80

b) Reihengrab
ab 5. Lebensjahr

25 80 200

(3) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 Abs. 
5 - nur eine Leiche oder eine Urne bestattet werden.
(4) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach 
Ablauf der Ruhezeiten wird sechs Monate vorher veröffentlicht.

§ 14
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und Urnen-
beisetzungen, an denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten 
Gebühr ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Nutzungsberechtig-
ten bestimmt wird.
(2) Wahlgrabstätten sind ferner Einzelgrabstätten für Erdbestattungen 
und Urnenbeisetzungen ohne Grabeinfassung und ohne Bepflanzung. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 dieser Fried-
hofssatzung
(3) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts 
enthält, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur 
Anlage und Pflege des Grabes.
(4) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten, als 
Einfach- oder Tiefengräber vergeben.
(5) Es sind die folgenden Wahlgrabarten vorhanden:

Ruhefrist in 
Jahren

Grabmaße
Breite in cm

Grabmaße
Länge in cm

a) Einzelwahlgrab 25 100 200
b) Doppelwahlgrab 25 200 200
c) Dreierwahlgrab 25 300 200
d) Viererwahlgrab 25 400 200
e) Urnenwahlgrab 25 80 100
f) Urnenwand 25
g) Urnenstele 25
(6) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur statt-
finden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder 
das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert 
worden ist.
(7) Das Nutzungsrecht kann mehrmals für die gesamte Wahlgrabstätte 
wiederverliehen werden jedoch max. für die entsprechende Ruhezeit. 
Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt 
geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und die 
zu zahlenden Gebühren.
(8) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungs-
berechtigte für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten 
Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird bis zu 
seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nut-
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6. Grabmale
§ 18

Gestaltung und Größen der Grabmale
(1) Die Grabmale müssen in Ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpas-
sung der Würde des Ortes entsprechen.
(2) Für Grabmale dürfen nur Naturstein, Holz und geschmiedetes 
oder gegossenes Metall verwendet werden. Findlinge aus heimischen 
Sandstein sind zugelassen. Nicht zulässig sind Kunststoffe, Glas, 
Emaille, Beton und Lichtbilder.
(3) Alle Steine, außer Findlinge, müssen bearbeitet sein. Alle Bearbei-
tungsarten sind zulässig.
(4) Auf den folgenden Grabstätten sind stehende oder liegende Grab-
male aus den festgesetzten Materialien bis zu folgenden Größen 
zulässig:

(8) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzu-
melden. Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der standesamtlichen 
Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers der Feuerbestat-
tungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
(9) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.

§ 16
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrab-
stätten obliegen ausschließlich dem Friedhofsträger.

5. Gestaltung der Grabstätten
§ 17

Allgemeine Gestaltungsvorschriften
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupas-
sen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

Grabart Steinform Steinmaße
Breite in cm

Steinmaße
Höhe in cm

Steinmaße
Stärke in cm

Reihengrab Stele 40 - 45 80 - 100 14 - 16
Liegendes Grabmal 40 - 45 10 - 15

Einzelwahlgrab Stele 40 - 45 80 - 100 14 - 16
Stein 40 - 60 80 - 100 14 - 18
Liegendes Grabmal 40 - 50 10 - 15

Mehrstellige Wahlgräber Stele 40 - 60 80 - 100
Stein 100 - 120 100 - 120 Mind. 18
Liegendes Grabmal 60 - 80 10 - 15

Urnenreihengrab Stele 40 - 45 80 - 100 14 - 16
Liegendes Grabmal 40 - 45 10 - 15

Urnenwahlgrab Stele 40 - 45 80 - 100 14 - 16
Stein 40 - 60 80 - 100 14 - 18
Liegendes Grabmal 40 - 50 10 - 15

Urnenwand Einzelplatte 10 20
Doppelplatte 20 20

Urnenstele Einzelplatte aus Bronze 10 20
Doppelplatte aus Bronze 20 20

Urnenreihengrab „Alter Friedhof“ Liegende Bronzeplatte,
bodeneben und überfahrbar

10 20

(4) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 3 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen, soweit 
er es unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält.
(5) Bei den Urnenbaumgrabstätten besteht die Möglichkeit am Bestat-
tungsplatz ein Markierungsschild (Efeublatt; 90 x 96 x 2 mm) durch 
den Friedhofsträger anbringen zu lassen. Die Aufschriften der Markie-
rungsschilder enthalten ausschließlich Name, Geburts- und Sterbeda-
tum des Verstorbenen. Die Markierungsschilder werden am jeweiligen 
Baum befestigt. Die Kosten für das Schild trägt der Antragssteller.

§ 19
Errichten und Ändern von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofssatzung entspricht.
(2) Der Anzeige sind beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss 
und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und 
seiner Bearbeitung.
(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollständigen 
Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in 
dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofssatzung geltend gemacht werden. Vor Ablauf des Monats darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Über-
einstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung bestätigt.
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen 
der Anzeige errichtet bzw. geändert worden ist.

§ 20
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen aner-
kannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sons-
tige bauliche Anlagen entsprechend. Es gilt entsprechend die Technische 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalen (TA Grabmal) der Deut-
schen Naturstein- Akademie e. V. (denak) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 21
Verkehrssicherungspflicht für Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd 
in verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder 

überprüfen zu lassen, und zwar in der Regel jährlich zweimal - im 
Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst -. Verantwortlich dafür 
ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, wer den Antrag auf Zutei-
lung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und Urnenwahlgrab-
stätten der Nutzungsberechtigte.
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen 
baulichen Anlage oder von Teilen davon gefährdet, ist der, für die 
Unterhaltung, Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von 
Grabmalen) treffen, wird der ordnungswidrige Zustand trotz schrift-
licher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsver-
waltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann 
das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Gemeinde/Stadt ist ver-
pflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. § 24 Abs. 
2 Satz 4 gilt entsprechend. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder 
über das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Auffor-
derung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

§ 22
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur 
mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechtes werden die 
Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen durch die Friedhofsver-
waltung abgebaut und entsorgt. Die Gebühr für diese Leistungen 
wird mit der Genehmigung des Antrages auf Stellung eines Grab-
mals oder Grababdeckplatte erhoben. Der Nutzungsberechtigte kann 
nach Anzeige bei der Friedhofsverwaltung innerhalb einer Frist von 
3 Monaten nach Anzeige über den Ablauf des Nutzungsrechtes den 
Abbau und die Entsorgung des Grabmals und der sonstigen baulichen 
Anlagen selbst vornehmen oder vornehmen lassen. Die Erstattung der 
nach der derzeit geltenden Friedhofsgebührensatzung entrichteten 
Gebühr erfolgt, nachdem die Grabanlage vollständig und ordnungs-
gemäß abgebaut und vom Friedhofsgelände entfernt und dies schrift-
lich bestätigt wurde.
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§ 28
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige 
Benutzung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Einrichtungen 
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

§ 29
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend 

verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht 
befolgt (§ 5 Abs. 1),

3. gegen die Bestimmungen des § 5 Satz 1 verstößt,
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung aus-

übt (§ 6 Abs. 1),
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
6. die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht ein-

hält (§ 18),
7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewer-

betreibender Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne 
Zustimmung errichtet oder verändert (§ 19 Abs. 1 und 3),

8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 22 Abs. 1),
9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 

Zustand hält (§§ 20, 21 und 23),
10. Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 23 Abs. 6),
11. Veränderungen an den gärtnerischen Anlagen außerhalb der 

Grabstätten vornimmt (§ 23 Abs. 5)
12. Grabstätten nicht oder entgegen § 24 bepflanzt,
13. Grabstätten vernachlässigt (§ 25),
14. die Leichenhalle entgegen § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- 
EUR geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) vom 24.5.1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet Anwendung.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Fried-
hofsgebührensatzung/Haushaltssatzung zu entrichten.

§ 31
Ausnahme

Abweichend von der vorliegenden Friedhofssatzung sind in Abspra-
che und Genehmigung der Stadt Bad Bergzabern besonders begrün-
dete Ausnahmefälle möglich.

§ 32
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fried-
hofssatzung vom 18.12.2018 außer Kraft.

Stadt Bad Bergzabern, 16.12.2021
Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Hinweis: Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Sat-
zung wird nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rhein-
land-Pfalz auf Folgendes hingewiesen:
(1) Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen, 
so gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

(2) Hat jemand eine Verletzung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, den 07.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Stadt Bad 

Bergzabern vom 03.03.2022
Der Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern hat aufgrund der §§ 24 und 
26 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

(3) Vor dem 18.12.2018 aufgestellte Grabmale und sonstige bauli-
che Anlagen auf den Grabstätten sind innerhalb von 3 Monaten nach 
Ablauf des Nutzungsrechtes durch den Nutzungsberechtigten abzu-
bauen und zu entsorgen. Die Grabstätte muss von allen Ein- und 
Aufbauten und Bepflanzung befreit sein, eingeebnet und aufgefüllt 
werden. Erfolgt der Abbau und die Entsorgung durch die Friedhofsver-
waltung, sind die hierfür entstehenden Kosten vom Nutzungsberech-
tigten zu erstatten. Dies gilt nicht bei Grabstätten für welche bereits 
eine entsprechende Gebühr entrichtet wurde.
(4) Die Entsorgung von anfallenden Materialien auf dem Friedhof ist 
untersagt.

7. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 23

Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 und 
18 hergerichtet und dauernd instand gehalten werden. Dies gilt ent-
sprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.
(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und 
Urnenreihengrabstätten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwort-
licher gemäß § 9 BestG), bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte verantwortlich.
(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner beauftragen.
(4) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb sechs 
Monaten nach der Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten 
innerhalb von sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrech-
tes hergerichtet werden.
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen 
Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Fried-
hofsverwaltung.
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungs-
mitteln ist nicht gestattet.
(7) Anbringen und Einschieben von Gegenständen an der Urnenwand ist 
nicht erlaubt. Das Abstellen von Grabschmuck an der Urnenwand ist nicht 
erlaubt. Für Grabschmuck und Blumen besteht eine Ablagemöglichkeit. 
Wir weisen auf § 29 Abs. 1 und 2 Ordnungswidrigkeiten hin.

§ 24
Bepflanzung der Grabstätten

(1) Die Grabstätten sollen in ihrer gesamten Fläche, sofern sich keine 
Abdeckplatten auf der Grabstätte befinden, bepflanzt werden. Die 
Bepflanzung darf die anderen Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen 
und Wege nicht beeinträchtigen und eine Höhe von 1,50 m nicht über-
schreiten. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige 
Sträucher sowie das Abdecken der Pflanzfläche mit Steinen.

§ 25
Vernachlässigte Grabstätten

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
bepflanzt, hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
nach ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen.
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt für die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 
eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf der Grabstätte.

8. Leichenhalle
§ 26

Benutzen der Leichenhalle
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestat-
tung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten wer-
den. Die Friedhofsverwaltung kann hierfür bestimmte Zeiten festlegen, 
wobei in besonderen Fällen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen möglich sind.
(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trau-
erfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.
(3) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen 
meldepflichtigen Krankheit Verstorbenen sollen in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räu-
men und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorhe-
rigen Zustimmung des Amtsarztes.

9. Schlussvorschriften
§ 27

Alte Rechte
(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zuge-
teilt oder erworben sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach 
den bisherigen Vorschriften.
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungs-
rechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf die 
Nutzungszeit(en) nach § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 4 dieser Satzung 
seit Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt bei-
gesetzten Leiche oder Asche.
(3) Im Übrigen gilt diese Satzung.
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Urnenwand 49,50 €
Urnenstele 49,50 €
III. Ausheben und Schließen der Gräber
Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber durch den 
Dienstleister werden gemäß dem angefallenen Aufwand berechnet.
Sofern die Grabanfertigung durch eine Privatperson oder ein Privat-
unternehmen erfolgt, werden die Kosten entsprechend der zwischen 
der Gemeinde und diesem Unternehmen getroffenen Vereinbarung 
berechnet.
IV. Zuschläge für Bestattungen
Grundsätzlich sind Bestattungstermine so festzulegen, dass die 
Arbeiten insbesondere zum Schließen der Gräber noch innerhalb der 
Regelarbeitszeit durchgeführt werden können.
Für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit werden entsprechende 
Zuschläge berechnet.

Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr 150,00 €
Freitag ab 12 Uhr 150,00 €
V. Ausgrabungen, Umbettungen sowie Grababräumungen
Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen werden grundsätzlich 
von gewerblichen Unternehmen durchgeführt. Bei Abräumung von 
Grabstätten durch ein Unternehmen erfolgt die Berechnung nach 
Arbeitsumfang (Lohn- und Sachkosten).
Für die Wiederbestattungen von Leichen und Wiederbeisetzung von 
Urnen sind die gleichen Gebühren wie für das Ausheben und Schlie-
ßen der Gräber zu entrichten.
VI. Verwaltungsgebühren
(1) An Verwaltungsgebühren werden erhoben für:

Bestattung von Verstorbenen 70,00 €
Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Grab-
mälern, Einfassungen, Abdeckplatten

40,00 €

VII. Sonstige Gebühren
(1) Abbau und Entsorgung von Grabstätten gem. § 22 Abs. 2 der 
Friedhofssatzung:

Reihen-/ Einzelwahlgrabstätte 600,00 €
Doppelwahlgrabstätte 750,00 €
jede weitere Wahlgrabstätte 150,00 €
Urnenwahlgrab 350,00 €
Urnenfeld „Alter Friedhof“ 35,00 €
Urnenwand 75,00 €
(2) Für die Benutzung der Trauerhalle

Trauerfeier mit Zellenbenutzung 200,00 €
Trauerfeier ohne Zellenbenutzung 160,00 €
Zellenbenutzung ohne Trauerfeier 130,00 €
(3) Sargträger / Urnenträger
Die Inanspruchnahme von Sargträgern erfolgt über das Bestattungsinstitut.

Urnenträger 80,00 €
(4) Vorzeitige Rückgabe von Nutzungsrechten
Bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts an Wahl- bzw. Urnen-
wahlgrabstätten besteht
kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung der Grabnutzungsgebühr.

Bearbeitungsgebühr für vorzeitige Rückgabe einer 
Grabstätte

10,00 €

Unterhaltung einer vorzeitig (vor Ablauf der Ruhefrist) 
eingeebneten Urnengrabstelle pro Jahr

40,00 €

Unterhaltung eines vorzeitig (vor Ablauf der Ruhefrist) 
eingeebneten Einzelwahlgrabes pro Jahr

70,00 €

Unterhaltung eines vorzeitig (vor Ablauf der Ruhefrist) 
eingeebneten Doppelwahlgrabes pro Jahr

140,00 €

Hinweis: Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten 
Satzung wird nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für 
Rheinland-Pfalz auf Folgendes hingewiesen:
(1) Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen, 
so gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

(2) Hat jemand eine Verletzung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, den 07.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

02.04.1998 (GVBl. S. 108), §§ 1, 2, 7 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes für Rheinland-Pfalz (KAG) vom 20.05.1995 (GVBl. S. 175) und 
des § 30 der Friedhofssatzung für die Stadt Bad Bergzabern folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofes und ihrer Anlagen 
werden für Leistungen nach der Friedhofssatzung Benutzungsgebühren 
erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Sat-
zung als deren Bestandteil. Kosten für besondere Leistungen, die außer-
halb dieser Satzung anfallen, werden in tatsächlicher Höhe erhoben. Das 
Kommunalabgabengesetz findet entsprechende Anwendung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
(1) Bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen sowie Verlängerung der Nut-
zungsrechte die Personen, die nach bürgerlichem Recht und dem Bestat-
tungsgesetz die Kosten zu tragen haben, der Antragsteller sowie diejenige 
Person, die sich zur Tragung der Kosten schriftlich verpflichtet hat.
(2) Bei Umbettungen und Wiederbeisetzungen der Antragsteller.
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

Die Gebührenschuld entsteht bereits mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leis-
tungen mit der Antragstellung. Die Gebühren werden innerhalb von 4 
Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig; sie sind 
an die Verbandsgemeindekasse Bad Bergzabern zu entrichten.

§ 4
Stundung und Erlass von Gebühren

Zum Ausgleich unbilliger Härten können die in der Anlage bezeichne-
ten Gebühren gestundet, ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung i.d.F. vom 18.12.2018 
außer Kraft.

Stadt Bad Bergzabern, den 03.03.2022
Für die Stadt Bad Bergzabern

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bad Bergzabern 

vom 03.03.2022
I. Reihengrabstätten (§ 13 Friedhofssatzung)

1. Überlassen einer Reihengrabstätte an Berechtigte 
nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 50,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab 750,00 €

2. Überlassen einer Urnenreihengrabstätte an Berech-
tigte nach Nr. 1

450,00 €

3. Überlassen einer Urnenreihengrabstätte Urnenfeld 
Alter Friedhof

350,00 €

4. Überlassen einer Urnenreihengrabstätte Urnenbaum 400,00 €
5. Markierungsschild für Urnenbaumgrabstätte (pro 

Bestattung)
60,00 €

II. Verleihung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten (§ 14)
(1) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 
der Friedhofssatzung für 25 Jahre

Einzelwahlgrabstätte 1.125,00 €
Doppelwahlgrabstätte 2.250,00 €
jede weitere Wahlgrabstätte 1.125,00 €
Urnenwahlgrabstätte (max. 4 Urnen) 800,00 €
Urnenwand (pro Stellplatz) 825,00 €
Urnenstele (pro Stellplatz) 825,00 €
(2) Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren 
Bestattungen pro Jahr

Einzelwahlgrabstätte 45,00 €
Doppelwahlgrabstätte 90,00 €
Jede weitere Wahlgrabstätte 45,00 €
Urnenwahlgrabstätte 32,00 €
Urnenwand (pro Stellplatz) 33,00 €
Urnenstele (pro Stellplatz) 33,00 €
(3) Einmalige Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 
vorhergehenden Nutzungszeit pro Jahr (bis zu max. 25 Jahren)

Einzelwahlgrabstätte 67,50 €
Doppelwahlgrabstätte 135,00 €
jede weitere Wahlgrabstätte 67,50 €
Urnenwahlgrabstätte 48,00 €
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Sitzung am 27.01.2022 wird das Verfahren nunmehr mit der öffent-
lichen Auslegung weitergeführt. Hierzu liegt der Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes mit Begründung und textlichen 
Festsetzungen in der Zeit vom 17. März bis einschl. 22. April 2022 
bei der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, Königstr. 61, im Schloß, Zimmer 305, während der aktuell 
eingeschränkten Öffnungszeiten öffentlich aus. Die während der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung eingegangenen umweltbezogene 
Stellungnahmen werden im Rahmen der o.g. öffentlichen Auslegung 
ebenfalls zu jedermanns Einsicht offengelegt.
Zusätzlich werden sämtliche vorliegenden Unterlagen ebenfalls digi-
tal auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für 
die Dauer der Offenlage unter Aktuelles/Bauleitplanung zur Ansicht 
und Herunterladen zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung bittet aus-
drücklich um vorrangige Nutzung der digitalen Einsichtnahme.
Während der o.g. Auslegungsfrist besteht für jedermann die Möglich-
keit, nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Bauabteilung 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern die Unterlagen einzusehen 
und zum Bebauungsplanentwurf schriftlich oder mündlich Stellung 
zu nehmen. Über die abgegebenen Stellungnahmen entscheidet der 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.
Die von der Änderung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange werden parallel schriftlich an der Offenlage beteiligt.

Für die Ortsgemeinde Klingenmünster
Bad Bergzabern, 01.03.2022

Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag, R. Forstner

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2019 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2019 der Ortsgemeinde 

Klingenmünster
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Klingenmünster hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 27.01.2022 den Jahresabschluss 2019 
festgestellt und der Ortsbürgermeisterin, dem Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Klingenmünster sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2019 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 10.03.2022 bis 
18.03.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 01.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Oberhausen

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2017 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2017 der Ortsgemeinde 

Oberhausen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberhausen hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 26.01.2022 den Jahresabschluss 2017 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Oberhausen sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2017 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 10.03.2022 bis 
18.03.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 

Birkenhördt

Amtliche Mitteilungen aus der 10. Sitzung 
des Gemeinderates von Birkenhördt vom 30. 

September 2021
Der Gemeinderat Birkenhördt ermächtigte Ortsbürgermeister Mat-
thias Ackermann zur Unterzeichnung des Erschließungs- und städ-
tebaulichen Vertrages sowie, wenn erforderlich, zum Abschluss des 
Kostenerstattungs- und Kostentragungsvertrages zur Erschließung 
des Neubaugebiets „Ortseingang West“. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, die kommunalaufsichtliche Genehmigung einzuholen.
Bezüglich der Festsetzung der Realsteuerhebesätze, Hundesteu-
ersätze und des Beitrages zum Bau und zur Unterhaltung von Wirt-
schaftswegen für das Jahr 2022 schlug der Vorsitzende vor, die 
Hebesätze nicht zu erhöhen und für 2022 die identischen Sätze wie 
für 2021 zu belassen. Der Rat sprach sich einstimmig für diesen Vor-
schlag aus.
Der Ortsgemeinderat Birkenhördt beschloss, den Auftrag zur Reini-
gung von Straßenabläufen und Schmutzfängern (Sinkkastenreinigung) 
2021-2025 an die Firma Bio-Chem GmbH aus Schifferstadt, zum 
(anteiligen) Angebotspreis von 819,00 Euro brutto für 2021 und für 
die Jahre 2022-2025 bei Bedarf einer zweiten Reinigung in Höhe von 
1.638,00 Euro brutto/p.a. zu vergeben.
Im Weiteren beschloss der Gemeinderat, den Auftrag zur Ausführung 
der Winterdienstarbeiten für die Winterdienstsaison 2021/2022 an 
die Firma Schunck zu den angebotenen Konditionen zu erteilen. Das 
Streusalz soll aus dem städtischen Salzlager entnommen werden.
Darüber hinaus erteilten die Ratsmitglieder dem Bauvorhaben Am 
Kirchberg über zwei Dachgauben ihr Einvernehmen.
Im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung wurden vom Gemeinderat 
aktuelle Grundstücksangelegenheiten beraten.
Weiterhin wurde der Gemeinderat vom Vorsitzenden über aktuelle 
Personalangelegenheiten informiert.

VG-Verwaltung

Klingenmünster

2. Änderung
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Kaiserbacher 

Mühle“der Ortsgemeinde Klingenmünster
Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. 
§ 12 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Klingenmünster hat in sei-
ner Sitzung am 17.10.2019 dem Antrag des Vorhabenträgers zur 2. 
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kaiserbacher 
Mühle“ zugestimmt und den Eintritt ins Verfahren gemäß § 12 Abs. 2 
i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Die Änderung soll zwei Mängel der 2018 abgeschlossenen 1. Ände-
rung beheben, bei der die Übertragung eines Baufensters sowie die 
Einzeichnung des Treppenhauses des neu zu errichtenden Naturer-
fahrungszentrums vergessen wurde. Der Planbereich selbst bleibt 
unverändert, siehe auch nachfolgenden Übersichtsplan.
Lageplan:

Nach Anerkennung des nach der frühzeitigen Offenlage unveränder-
ten Planentwurfs durch den Gemeinderat Klingenmünster in seiner 
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rung der in § 1 genannten städtebaulichen Maßnahme unabdingbar 
benötigt werden.

§ 3
Örtlicher Geltungsbereich

Der örtliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst alle gemäß Auf-
stellungsbeschluss vom 07.07.2021 im Planbereich liegenden Grund-
stücke des Bebauungsplans „Kübelwiese“.
Es wird folgendermaßen begrenzt:

- im Osten durch den Wirtschaftsweg von der Guttenberg- zu der 
Längelsstraße

- im Norden durch den Bebauungsplan Herdweg
- im Westen durch den Wirtschaftsweg Fl.St.Nr. 727 (sog. Herdweg)
- im Süden durch die Südgrenze des Flurstücks Fl.St.Nr. 1003.
Die betroffenen Grundstücke sind in dem als Anlage beigefügten 
Lageplan ersichtlich, der Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
im „Südpfalz Kurier“ in Kraft.

Ausgefertigt:
Schweigen-Rechtenbach, 01.03.2022

Dieter Geißer, Ortsbürgermeister

LLaaggeeppllaann::  
  

  
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Satzung wird 
nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz 
auf Folgendes hingewiesen:
(1) Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen, 
so gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.

76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 01.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2018 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2018 der Ortsgemeinde 

Oberhausen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberhausen hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 26.01.2022 den Jahresabschluss 2018 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Oberhausen sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2018 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 10.03.2022 bis 
18.03.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 01.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Schweigen-Rechtenbach

Satzung über die Bezeichnung von 
Grundstücksflächen

zur Ausübung eines allgemeinen Vorkaufsrechtesgemäß § 24 
Absatz 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Ortsgemeinde 

Schweigen-Rechtenbach vom 14.12.2021
Aufgrund § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153) sowie § 25 Absatz 1 Nr. 2 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), jeweils in der 
derzeit geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde 
Schweigen-Rechtenbach in seiner Sitzung am 14.12.2021 nachfol-
gende Vorkaufsrechtssatzung „Neubaugebiet Kübelwiese“ beschlossen:

§ 1
Ziel und Zweck der Satzung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Zusammenschluss der ehemaligen 
Ortsteile, westlich der Rieslingstraße auf den unter § 3 dieser Satzung 
bezeichneten Grundstücken städtebauliche Maßnahmen in Form der 
Planung und Umsetzung eines Neubaugebietes zu schaffen. Hierfür 
benötigt sie Grundstücke im Eigentum, um Flächen für die Erschlie-
ßung, eigene Bauvorhaben, Tauschflächen sowie für Abstands- und 
Ausgleichsmaßnahmen vorhalten zu können. Diese Satzung ist somit 
zur Sicherung dieser städtebaulichen Maßnahme im Rahmen einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung erforderlich.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

Bei Veräußerung der in § 3 dieser Satzung bestimmten Grundstücke 
steht der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach ein allgemeines 
Vorkaufsrecht gem. § 24 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu, da Grundstücksflä-
chen im Plangebiet des Bebauungsplans „Kübelwiese“ zur Realisie-
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- vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadt oder der 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, 
76887 Bad Bergzabern unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

§ 5
Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) 
ein Bebauungsplan in Kraft getreten ist, oder aber gemäß § 17 Absatz 
1 BauGB nach Ablauf von 2 Jahren seit dem Inkrafttreten dieser Sat-
zung.

Schweigen-Rechtenbach, den 01.03.2022
Dieter Geißer, Ortsbürgermeister

LLaaggeeppllaann::  
  

  
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Satzung wird 
nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz 
auf Folgendes hingewiesen:
(1) Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen, 
so gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergz-
abern unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

(2) Hat jemand eine Verletzung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, 07.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Satzung über die Veränderungssperre für 
das Bebauungsplangebiet „Kübelwiese“ der 

Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach
vom 14.12.2021

Aufgrund der §§ 14 Absatz 1 und 16 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 363), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) in Verbindung mit § 24 
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 
vom 24.11.1998 (GVBl S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 
4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) hat der Gemeinde-
rat der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach in seiner Sitzung am 
14.12.2021 nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Für das am 07.07.2021 beschlossene Plangebiet des Bebauungs-
plans „Kübelwiese“ wird eine Veränderungssperre beschlossen.
Das Plangebiet erstreckt sich über die Gemarkungen „Obere Kübel-
wiese“ und „Kästengärten“ und umfasst eine Fläche von insgesamt 
ca. 3,4 ha.
Es wird folgendermaßen begrenzt:

- im Osten durch den Wirtschaftsweg von der Guttenberg- zu der 
Längelsstraße

- im Norden durch den Bebauungsplan Herdweg
- im Westen durch den Wirtschaftsweg Fl.St.Nr. 727 (sog. Herdweg)
- im Süden durch die Südgrenze des Flurstücks FlSt.Nr. 1003.
Siehe auch nachfolgenden Katasterlageplan.

§ 2
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre nach § 1 dür-
fen

- Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden,

- erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden.

§ 3
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre bau-
rechtlich genehmigt worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verän-
derungssperre nicht berührt.

§ 4
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
der in § 214 Absatz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bad Bergzabern oder der Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Bergzabern geltend gemacht worden ist. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Stadt oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begrün-
det, ist darzulegen.
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn

- die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind, oder
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Land für die Ganztagsbetreuung gewährt wurde. Die Mittel mussten 
bis zum 31.12.2021 verausgabt werden. Es wurden nach Absprache 
der Ortsbürgermeisterin mit der Kindergartenleiterin Ersatzbeschaf-
fungen für die 20 Jahre alten Küchengeräte (Kühlschrank, Herd, Spül-
maschine) im Wert für ca. 3.500 Euro bei der Fa. Küchen Frey gekauft 
und Ruheelemente bei der Fa. Betzold für ca. 1.114 Euro beschafft. 
Der Gemeinderat nahm die Information über die getroffenen Eilent-
scheidungen zur Kenntnis.
Ortsbürgermeisterin Agne teilte dem Gemeinderat mit, dass es eine 
mündliche Anfrage bzgl. der Errichtung von 4 Tiny-Häusern für Tou-
risten gab. Dem Anfragenden soll empfohlen werden, eine „offizielle“ 
Bauvoranfrage einzureichen, damit sein Vorhaben entsprechend 
geprüft werden kann.
Die Ortsbürgermeisterin teilte mit, dass sich der Investor für ein Bau-
vorhaben gegenüber der Kulturhalle bei ihr gemeldet hat. Das Verfah-
ren für den anzuwendenden Bebauungsplan „Schulstraße“ sei noch 
nicht abgeschlossen. In einer der nächsten Sitzungen soll über die 
Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Schulstraße beraten wer-
den.
Seitens der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ist die Aufstellung 
der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes beabsichtigt. 
Gegenstand und Zweck dieses Verfahrens ist insbesondere die Über-
prüfung der Möglichkeiten zur Entwicklung von Wohnbauflächen im 
Bereich der Verbandsgemeinde. Ferner ist Ziel dieser Fortschreibung 
die Ermittlung von Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien insbesondere durch die Ausstattung des Gemeindegebiets mit 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Der Gemeinderat nahm den Plan-
entwurf zur 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern für den Bereich der Ortsgemeinde 
Schweighofen zur Kenntnis und stellte fest, dass dieser Fortschrei-
bungsentwurf wie folgt geändert werden sollte: „Im Gemeinderat wird 
ausführlich über die vorhandenen Baumöglichkeiten beraten. Die 
innerörtlich vorhandenen Flächen sollen entsprechend dem Vorschlag 
vorrangig bebaut werden. Jedoch sollte ein weiteres Baugebiet vorge-
sehen werden, da die Fortschreibung die Planungsgrundlage für min-
destens 15 weitere Jahre bildet.“ Der Gemeinderat beschloss daher 
einstimmig bei 3 Enthaltungen grundsätzlich, ein weiteres Baugebiet 
in den Entwurf aufzunehmen. Mit 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 
2 Enthaltungen wurde beschlossen, das oberhalb der Friedhofstraße 
eingezeichnete Gebiet (im vorliegenden Plan lila eingezeichnet) als 
weiteres Baugebiet in den Flächennutzungsplan aufnehmen zu las-
sen. Die bereits im Entwurf eingezeichneten Flächen Zollhäuser und 
Gegenüber der Kulturhalle (derzeit landwirtschaftliche Fläche) sollen 
aus der Planung herausgenommen werden (lila gestrichen im Plan).
Die vorgesehenen Sonderflächen für PV-Freiflächenanlagen befin-
den sich im Naturschutzgebiet. Aus diesem Grund sprach sich der 
Gemeinderat einstimmig gegen diese Flächen aus. Grundsätzlich ist 
der Gemeinderat solchen Anlagen gegenüber nicht abgeneigt. Jedoch 
sollten diese in einer alternativen Lösung (Agrophotovoltaik usw.) und 
an einem anderen Standort (evtl. Verlängerung am Flugplatz) angelegt 
werden.
Ortsbürgermeisterin Agne teilte dem Gemeinderat mit, dass am 
15.05.2022 der Gemeindewandertag geplant ist. Die Veranstaltung 
wird im Freien stattfinden und dürfte daher von Coronabeschränkun-
gen (soweit noch vorhanden) größtmöglich frei sein. Die Wanderung 
sollte an der Kulturhalle beginnen.
Ortsbürgermeisterin Sarah Agne teilte dem Gemeinderat mit, dass sie 
zum 31.05.2022 von ihrem Amt als Ortsbürgermeisterin zurücktritt. 
Dies erfolge aus persönlichen und familiären Gründen. Diese erklärte 
sie ausführlich dem Gemeinderat. Aufgrund des Rücktritts muss nun 
eine Neuwahl durchgeführt werden. Wegen der engen zeitlichen Fris-
ten wird am 03.03.2022 um 20:00 Uhr eine weitere Gemeinderatssit-
zung stattfinden, bei welcher erste Verfahrensschritte für die Wahl zu 
beschließen sind. Der Gemeinderat bedauert die Entscheidung von 
Frau Agne, versteht diese jedoch.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde der Gemeinderat von der 
Vorsitzenden über eine aktuelle Grundstücksangelegenheit informiert.

VG-Verwaltung

Bekanntmachung des Tages der 
Wahl der Ortsbürgermeisterin/des 

Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde 
Schweighofen und über die Einreichung 

von Wahlvorschlägen
I.

Am Sonntag, dem 22. Mai 2022, findet die Wahl der Ortsbürgermeis-
terin/des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Schweighofen statt.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am Sonntag, dem 12. 
Juni 2022, durchgeführt.
Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des § 74 
Abs. 1 der Kommunalwahlordnung (KWO) fordere ich hiermit zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/
des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Schweighofen auf.

(2) Hat jemand eine Verletzung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, 07.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2017 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2017 der Ortsgemeinde 

Schweigen-Rechtenbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 02.02.2022 den Jahresabschluss 2017 
festgestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Schweigen-Rechtenbach sowie dem Bürgermeister und 
den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das 
Haushaltsjahr 2017 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 10.03.2022 bis 
18.03.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 01.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2018 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2018 der Ortsgemeinde 

Schweigen-Rechtenbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 02.02.2022 den Jahresabschluss 2018 
festgestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Schweigen-Rechtenbach sowie dem Bürgermeister und 
den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das 
Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 10.03.2022 bis 
18.03.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 01.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Schweighofen

Amtliche Mitteilungen aus der 19. Sitzung 
des Gemeinderates von Schweighofen vom 

22. Februar 2022
Ortsbürgermeisterin Sarah Agne teilte dem Gemeinderat mit, dass für 
die Kindertagesstätte im Jahr 2021 eine Förderung von 5.000 Euro vom 
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II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, die von der Meldepflicht befreit und deshalb in der 
Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von Amts wegen 
in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, werden hier-
mit aufgefordert, ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis bis zum 
15. April 2022, 12:00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Bergzabern zu beantragen.
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kommunalwahl-
ordnung gestellt werden. Antragsvordrucke können Sie bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
erhalten.

Schweighofen, 7. März 2022
Sarah Agne, Ortsbürgermeisterin als Wahlleiterin

Bekanntmachungen und  
Mitteilungen anderer Behörden

Das Forstamt Bienwald informiert:
Trockenschäden im Bienwald - Sicherungsarbeiten entlang 

öffentlicher Straßen und Bahnlinien.
Im Zuge von Verkehrssicherungsmaßnahmen ab Anfang März ist 
auf öffentlichen Straßen im Bienwald östlich der B 9 zeitweise 
durch die hier nötigen Baumfällarbeiten mit Behinderungen zu 
rechnen.
Der Verkehr wird mittels einer mobilen Ampelanlage gesteuert.
Eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht darin, entlang öffentlicher 
Verkehrswege und Wohngebieten die von abgestorbenen und kran-
ken Bäumen ausgehenden Gefahren durch entsprechende Eingriffe 
so gering wie möglich zu halten.
Auf Grund der hohen Anzahl trockenheitsgeschädigter Bäume ist 
der Arbeitsumfang für unsere Forstwirte und Forstunternehmer auch 
in diesem Jahr sehr hoch.
Aus diesem Grund rechnen wir mit einem Arbeitseinsatz bis Ende 
April.
Im Bienwald ist neben der Kiefer vor allem die Buche sehr betroffen. 
Innerhalb weniger Monate werden Kieferkronen rot und Buchenkro-
nen komplett trocken.
Wurzelfraß durch Maikäferengerlinge verschärfen die Situation in der 
Region, besonders östlich der B 9. Gestresste Bäume können sich 
nicht mehr gegen Pilzerkrankungen und Käfer wehren. Die Baumkro-
nen werden sehr schnell „morsch“ und stellen eine erhebliche Gefahr 
dar. Innerhalb weniger Monate werden sie dürr und von Pilzen befal-
len. Es kommt regelmäßig zu Abbrüchen starker Äste. „Diese Arbeits-
maßnahmen sind leider unumgänglich und nicht aufschiebbar“.
Durch die Sicherungsarbeiten kann es immer wieder zu Behinderun-
gen kommen.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Waldbesucher um Verständnis.
Auch im Wald gibt es durch die anhaltende Trockenheit unter anderem 
vermehrt abgestorbene Äste in den Baumkronen.
Das sind waldtypische Gefahren mit denen man beim Waldbesuch 
in diesen besonderen Zeiten der Klimaveränderungen rechnen muss.
Im „Naturraum Wald“ können wir keine 100 prozentige Sicherheit 
schaffen.
Hier ist die besondere Achtsamkeit des Waldbesuchers gefordert.
So empfehlen wir, bei Wind Ihren Waldbesuch zu verschieben.
Ihre Sicherheit ist uns Forstleuten wichtig.

Rüdiger Sinn, Forstamt Bienwald

Agentur für Arbeit Landau
Digitaler Vortrag für Unternehmen: „Fit für Digitalisierung“

Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Landau bietet ein 
umfassendes Dienstleistungsangebot für Unternehmen, die auf der 
Suche nach neuen Mitarbeitenden sind.
Neben der Vermittlung von Arbeitskräften, der Beratung hinsichtlich 
Weiterbildung und Qualifizierung von Mitarbeitenden sowie finanzielle 
Unterstützungsleistungen betreibt die Bundesagentur für Arbeit die 
Jobbörse - Deutschlands meistgeklicktes Online-Jobportal.
Am Donnerstag, 17. März 2022, heißt es in der digitalen Vortrags-
reihe der Agentur für Arbeit Landau für Unternehmen in der Region 
„Fit für die Digitalisierung - Ein Trainingslager für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“. Im Workshop stellt der Arbeitgeber-Service die effektive 
Nutzung der Jobbörse und der Online-Services für Unternehmen vor. 
Der Vorteil der Nutzung liegt auf der Hand: Online Stellenmeldungen 
sowie Anträge auf Förderleistungen rund um die Uhr, ohne Wartezei-
ten und ohne Beachtung von Öffnungszeiten.
Die Veranstaltung mit anschließendem Live-Chat findet von 16:00 bis 
17:00 Uhr via „Skype For Business“ statt.
Für die digitale Veranstaltung und den Erhalt der Zugangsdaten ist 
eine vorherige Anmeldung per E-Mail an landau.qualifizierung@
arbeitsagentur.de erforderlich.

II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, von Wählergruppen sowie von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern eingereicht werden.
Parteien und Wählergruppen können auch eine gemeinsame Bewer-
berin oder einen gemeinsamen Bewerber in einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich orga-
nisierter Wählergruppen sind in einer Versammlung der wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, 
Wahlvorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen 
in einer Versammlung, zu der die Wahlberechtigten der Gemeinde ein-
zuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame 
Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer 
Abstimmung einer gemeinsamen Versammlung von wahlberechtigten 
Mitgliedern/Anhängerinnen und Anhängern/Vertreterinnen und Vertre-
tern der beteiligten Parteien und Wählergruppen gewählt werden.
Eine Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, muss spätestens am 54. 
Tag vor der Wahl, das ist am 29. März 2022, bis 18:00 Uhr bei der Lan-
deswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Mainzer 
Straße 14-16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen 
und ihre Eigenschaft als Partei im Sinne des Parteiengesetzes nach-
weisen. Dies entfällt, wenn die entsprechende Bestätigung zur Wahl 
der derzeitigen Vertretungskörperschaft eingereicht worden war.

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlbe-
rechtigten des Wahlgebiets, die den Wahlvorschlag unterstützen, 
unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahl-
vorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG 
davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag 
unterschrieben werden. Die Wahlvorschlagsträger sind für die Beibrin-
gung einer ausreichenden Zahl gültiger Unterstützungsunterschriften 
ausschließlich selbst verantwortlich. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
(Abschnitt IV) können Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleis-
tet werden.
In einem Wahlvorschlag zur Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Schweighofen darf nur eine Bewer-
berin oder ein Bewerber benannt werden.
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 25 wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen von Parteien und 
Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es keiner 
Unterstützungsunterschriften.
Das Gleiche gilt, wenn sich die bisherige Ortsbürgermeisterin als Ein-
zelbewerberin bewirbt.

IV.
Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll mit den erforder-
lichen Anlagen möglichst frühzeitig bei der zuständigen Wahlleiterin

Frau Sarah Agne, Hauptstraße 18 a, 76889 Schweighofen
oder bei der zuständigen

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern,
Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern

eingereicht werden. Die Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der 
Wahl ab, das ist am

Montag, dem 04. April 2022, 18:00 Uhr.
V.

Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die Benennung der 
Bewerberin oder des Bewerbers, Zustimmungserklärung der Bewer-
berin oder des Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der 
Bewerberin oder des Bewerbers sind bei der zuständigen Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern erhältlich.
Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden auf 
Anforderung von der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen 
Wahlleiter und von der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung 
kostenfrei abgegeben.

Schweighofen, 07. März 2022
Sarah Agne,

Ortsbürgermeisterin als Wahlleiterin

Bekanntmachung der Wahlleiterin zur 
Eintragung der von der Meldepflicht 

befreiten wahlberechtigten 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union in das 
Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 22. Mai 2022, von 8:00 bis 18:00 Uhr, findet die 
Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters der Ortsge-
meinde Schweighofen
und am Sonntag, dem 12. Juni 2022, von 8:00 bis 18:00 Uhr die etwa-
ige Stichwahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters der 
Ortsgemeinde Schweighofen statt.
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Bitte beachten Sie die Hygiene-Regeln für Gremiensitzungen des 
Landkreises Südliche Weinstraße (Stand 04.03.2022).
Sollte sich bis zum Zeitpunkt dieser Sitzung die Infektionslage im 
Landkreis Südliche Weinstraße ändern, wird eine Anpassung der 
Hygiene-Regelung erfolgen. Auch wird zu diesem Zeitpunkt die Ent-
wicklung der landesrechtlichen Regelungen berücksichtigt.
Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:

Öffentliche Sitzung
1 Bericht des Klimaschutzmanagers / Aktueller Stand und Fortgang 

des integrierten Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Südliche 
Weinstraße

2 Vortrag Bertram Fleck, Landrat a.D. Rhein-Hunsrück-Kreis: „Ener-
giewende, Klimaschutz und regionale Wertschöpfung - Neue 
Impulse und Chancen für eine nachhaltige Regionalentwicklung“

3 Beitritt zum Klima-Bündnis e. V.
4 Informationen und Verschiedenes

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Hygieneregeln für Gremiensitzungen des Landkreises Südliche 
Weinstraße - gültig ab 04.03.2022 -

· Bitte nehmen Sie nur an Sitzungen teil, wenn Sie sich gesund füh-
len und keine Erkältungssymptome haben.

· Es gilt die 3G-Regel: Bitte zeigen Sie vor Eintritt in das Gebäude 
am Eingang einen der folgenden Nachweise vor:

- Impfnachweis (wenn Sie zweimal geimpft sind und die zweite 
Impfung vor mindestens 14 Tagen erfolgt ist oder wenn Sie 
nach einer Covid-19 Infektion genesen und einmal geimpft 
sind)

- Genesungsbescheinigung des Gesundheitsamtes (gültig ab 28 
Tage nach Abstrich bis 3 Monate nach Abstrich)

- ein tagesaktuelles negatives Testergebnis (nicht älter als 24 h, 
von qualifiziertem Personal durchgeführt – nicht vor dem Sit-
zungsraum möglich)

· Bitte desinfizieren Sie sich die Hände. Dafür stehen Desinfektions-
mittelspender am Eingang bereit.

· Bitte halten Sie Abstand zu anderen Sitzungsteilnehmern. Die Sitz-
plätze sind so angeordnet, dass die Abstände eingehalten werden. 
Bitte verändern Sie die Bestuhlung nicht.

· Für Besucherinnen und Besucher sowie Vertreterinnen und Ver-
treter der Presse stehen Sitzplätze zur Verfügung. Je nach Größe 
des Sitzungsraums kann die Anzahl variieren. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass bei Besetzung aller Sitzplätze keine weiteren 
Besucher/innen bzw. Vertreter/innen der Presse im Sitzungsraum 
Platz nehmen können.

Diese Regeln gelten bis auf Weiteres.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
im März 2022

Ende des amtlichen Teils

Freiwillige Feuerwehr
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Freiwillige Feuerwehren der 
Verbandsgemeinde bereit für den 

Tunneleinsatz
Bereits am 29.09.2021 fiel im Rahmen einer Feierstunde mit einer 
Show-Sprengung der Startschuss für den Baubeginn des 1,44 km 
langen Tunnels am Ortsrand von Bad Bergzabern. Schon Monate 
zuvor konnten die Vorbereitungen am Ost- und Westportal beobach-
tet werden. Ein Tunnel mit solch einer Länge ist bisher einzigartig in 
unserer Verbandsgemeinde und stellt auch unsere Feuerwehren vor 
eine ganz neue Herausforderung.
Um dieser Herausforderung gewachsen zu sein, wurden bereits letz-
tes Jahr acht Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren der Verbands-
gemeinde Bad Bergzabern an der International Fire Academy (IFA) in 
der Schweiz zu Multiplikatoren im Bereich der Brandbekämpfung im 
Tunnel ausgebildet.
Dies war nötig, da sich das einsatztaktische Vorgehen in einem Tunnel 
mit dieser Länge und die damit verbundenen geänderten physikali-
schen Eigenschaften grundlegend von einer normalen Brandbekämp-
fung unterscheiden.

Fragen beantwortet der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit 
Landau unter der kostenfreien Hotline 0800 4555520.

Agentur für Arbeit LD

Einkommensteuerbescheide für das Jahr 
2021 - Versendung ab Ende März 2022 

möglich
Die ersten Steuerbescheide von Bürgern, die bereits ihre Einkom-
mensteuererklärung abgegeben haben, treffen frühestens Ende März/
Anfang April ein.
Grund: Frühestens ab Mitte März können die Finanzämter mit der 
Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen des Vorjahres begin-
nen. Die gesetzlichen Fristen lassen Arbeitgebern, Versicherungen 
und anderen Institutionen bis zum 28. Februar eines Jahres Zeit, um 
der Finanzverwaltung die erforderlichen Daten, wie Lohnsteuerbe-
scheinigungen, Beitragsdaten zur Kranken- und Pflegeversicherung, 
Altersvorsorge sowie Rentenbezugsmitteilungen, zur Bearbeitung der 
Steuererklärung zu übermitteln.
Zudem stehen den Finanzämtern die bundeseinheitlichen Programme 
zur Berechnung der Steuern in der Regel erst frühestens ab Mitte 
März zur Verfügung.
Die Finanzämter bitten darum, von Nachfragen nach dem Stand der 
Bearbeitung abzusehen.
Elektronische Steuererklärung bietet Vorteile – „Mein ELSTER“
Die Finanzverwaltung empfiehlt, die Steuererklärung elektronisch zu 
erstellen. Dies ist kostenlos über „Mein ELSTER“ oder Software aus 
dem Handel möglich und hat viele Vorteile: Die Daten sind digital im 
Finanzamt verfügbar und können somit schneller bearbeitet werden. 
Zudem können mit Hilfe des Bescheinigungsabrufs zahlreiche, dem 
Finanzamt bereits elektronisch vorliegende Daten in die Steuererklä-
rung übernommen werden.
Für die papierlose Übermittlung von Steuererklärungen ist lediglich 
ein Benutzerkonto mit der Steueridentifikationsnummer unter www.
elster.de anzulegen.
Hilfe hierzu bietet eine Klickanleitung unter: www.fin-rlp.de/elster 
(FAQs: Klickanleitung zur Registrierung).

Landesamt für Steuern

Agentur für Arbeit Landau
Kindergeld gibt es auch noch nach dem Abitur

Bald endet für viele Abiturientinnen und Abiturienten in Rheinland-
Pfalz die Schule. Oft sind die Eltern verunsichert, wie es mit der Zah-
lung des Kindergeldes weitergeht. Muss sich mein Kind eventuell 
sogar arbeitslos melden, bis es mit seiner Ausbildung oder seinem 
Studium beginnt?
Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit klärt auf: Eine Mel-
dung bei der Arbeitsagentur ist nur in Einzelfällen notwendig. Eine 
Meldung ist nicht erforderlich, wenn zum Beispiel der nächste Aus-
bildungsabschnitt (Berufsausbildung oder Studium) innerhalb von vier 
Monaten nach Beendigung der Schulzeit beginnt. Aber auch wenn 
sich die Unterbrechung unverschuldet etwas länger gestaltet, kann für 
ein Kind weiterhin Kindergeld gezahlt werden.
Dies ist beispielsweise dann möglich, wenn es auf einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz wartet und die entsprechende Bewerbung für den 
Ausbildungs- oder Studiengang nachweisen kann. Ist eine Bewerbung 
derzeit noch nicht möglich, weil beispielsweise das Bewerbungsver-
fahren an der Hochschule noch nicht eröffnet ist, genügt zunächst 
eine schriftliche Erklärung des Kindes, sich so bald wie möglich 
bewerben zu wollen.
Wichtig ist immer, die Pläne des Kindes nach Schulzeitende 
schriftlich mitzuteilen. Dafür kann das Online-Angebot unter www.
familienkasse.de genutzt werden. Hier können Nachweise über den 
Ausbildungs- oder Studienbeginn bequem elektronisch an die Fami-
lienkasse übermittelt werden. Über den Internetauftritt sind neben 
weiteren Online-Angeboten auch weiterführende Informationen, 
Antragsformulare und Nachweisvordrucke verfügbar.
Selbstverständlich können Eltern sich auch telefonisch informieren: 
Die Familienkasse ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter 
der gebührenfreien Rufnummer 0800 4555530 erreichbar.

Agentur für Arbeit LD

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, 

Weinbau und Landwirtschaft des 
Landkreises Südliche Weinstraße

in der Wahlperiode 2019/2024 am 10.03.2022
– Bekanntmachung vom 04.03.2022 –

Am Donnerstag, 10.03.2022, 16:00 Uhr, findet die Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt, Klimaschutz, Weinbau und Landwirtschaft 
in der Wahlperiode 2019/2024 im Dorfgemeinschaftshaus Birkwei-
ler, Sportplatzstraße 8, 76831 Birkweiler statt.
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Nachrichten aus der 
Verbandsgemeinde

Glückwünsche 
an unsere Geburtstags- und Ehejubilare

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können Besuche bei 
Geburtstags- und Ehejubilaren in unserer Verbandsgemeinde Bad 
Bergzabern nicht stattfinden.
Bürgermeister Hermann Bohrer bittet um Verständnis, dass es 
aus Gründen der Gesundheit notwendig ist, gerade bei unse-
ren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf den gewohnten 
Geburtstagsbesuch durch die Verwaltung zu verzichten.

VG-Verwaltung

Großer Bahnhof zum 25-jährigen 
Jubiläum der Reaktivierung der 

grenzüberschreitenden Bahnverbindung 
Winden - Wissembourg (F)

„Vor 25 Jahren war es wärmer“, darin waren sich der ehemalige Minis-
terpräsident Kurt Beck und weitere Honoratioren am Donnerstag, 3. 
März 2022, am Bahnhof Weißenburg einig, „aber es ist genauso schö-
nes Wetter wie damals!“. Gerade war die Regionalbahn aus Neustadt 
angekommen. Sie diente als Jubiläumszug. In Winden waren noch 
Gäste von der Regionalbahn aus Karlsruhe zugestiegen.

Der Einladung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem Präsi-
denten der Region Grand Est Jean Rottner gefolgt sind auf deutscher 
Seite auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister Hermann Bohrer und 
der Erste Beigeordnete Martin Engelhard, Stadtbürgermeister Her-
mann Augspurger, Vertreter der Ortsgemeinden entlang der Bahn-
strecke, der Oberbürgermeister von Karlsruhe Dr. Frank Mentrup, der 
Oberbürgermeister von Neustadt Marc Weigel, der Beigeordnete von 
Landau Lukas Hartmann, der Landrat vom Kreis SÜW Dietmar See-
feldt und der Erste Beigeordnete Georg Kern, Vertreter der Deutschen 
Bahn und der Verkehrsverbünde. Als politische Vertreter der franzö-
sischen Seite kamen die Abgeordnete der Region Grand-Est Évelyne 
Isinger, Conseillère d‘Alsace Stéphanie Kochert und der Abgeordnete 
des Départements Bas-Rhin Frédéric Reiss sowie zahlreiche Bürger-
meister aus dem Bereich der Communauté de Communes du Pays de 
Wissembourg und darüber hinaus.
Nach dem Empfang der Gäste am Bahnhof wurden sie bei strahlen-
dem Sonnenschein zu Fuß zum Kulturzentrum La Nef geleitet. Dort 
begrüßte Sandra Fischer-Junck, die Bürgermeisterin von Weißenburg, 
noch einmal alle Teilnehmer der Jubiläumsveranstaltung.
Anschließend präsentierte Werner Schreiner, der Beauftragte von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in einem Rückblick die Geschichte 
der Bahnlinie, die im 19. Jahrhundert begann. Kurt Beck hatte am 1. 
März 1997 diese erste reaktivierte Bahnstrecke auf deutscher Seite 
feierlich eröffnet. Der Weg zur Reaktivierung bzw. zum Erhalt der 
Strecke war auf beiden Seiten der Grenze steinig. 1975 wurde sie für 
den Personenverkehr stillgelegt. Die Schienen blieben lediglich auf-
grund ihrer militärischen Deklaration als NATO-Linie liegen. Ab 1984 
fuhr einmal jährlich ein Ausflugszug auf den Gleisen. 1987 wollte die 
SNCF die Gleise auf französischer Seite abbauen. Doch 1994 wurde 
in Rheinland-Pfalz der Taktverkehr eingeführt und es gab weiterhin 
Bemühungen auf beiden Seiten um die Reaktivierung, die schließlich 
zum Erfolg führten. Seither geht es, im übertragenen Sinn, bergauf. 
Die touristische Aufwertung der Strecke zur Lavendel-Linie 2009/10 
war ebenfalls wichtig. Eine Herausforderung bildete von Anfang an 
die Kompatibilität der deutschen und der französischen Bahntechnik.

Geräteträger mit TwinPacks

Die ausgebildeten Multiplikato-
ren entwickelten anschließend ein 
Ausbildungskonzept für unsere 
Verbandsgemeinde, mit dem Ziel 
die Atemschutzgeräteträger und 
Führungskräfte der Verbandsge-
meinde ebenfalls optimal für den 
Tunneleinsatz vorzubereiten.
Im Rahmen einer Stationsausbil-
dung wurden zunächst die the-
oretischen Grundlagen erläutert. 
Außerdem wurden die Langzei-
tatemschutzgeräte (sogenannte 
TwinPacks) vorgestellt, die für 
die Brandbekämpfung im Tunnel 
benötigt werden. Im Vergleich zu 
den gewöhnlichen Atemschutzge-
räten, mit einer Atemluftflasche, 
bestehen diese Geräte aus zwei 
Atemluftflaschen. An weiteren Sta-
tionen wurden die Themen Brand-
bekämpfung, Suchen & Retten 

sowie Erkunden & Kommunikation praktisch beübt.

Einweisung in die Tunnelbaustelle

Hierbei wurde auch weiteres neues Material, welches speziell für den 
Tunnel beschafft wurde, vorgestellt und der richtige Umgang erlernt.
Für den Zeitraum der gesamten Bauphase wurde außerdem von der 
Baufirma ein geländegängiges Einsatzfahrzeug bereitgestellt. Der 
Sprinter bietet Platz für insgesamt acht Feuerwehrangehörige, wovon 
sich sechs direkt während der Fahrt mit den nötigen Atemschutzge-
räten ausrüsten können. Stationiert ist der Vorausrüstwagen-Tunnel, 
kurz VRW, in der Feuerwehr Bad Bergzabern.

VRW Tunnel Foto: © Pfalzfeuer

Ein Einsatz im Tunnel ist durch 
seine Dimension und dem damit 
erforderlichen Einsatz der Langzei-
tatemschutzgeräte nicht nur sehr 
anstrengend und kräftezehrend, 
sondern bringt auch immense Risi-
ken mit sich. Aus diesen Gründen 
werden im Einsatzfall viele Einsatz-
kräfte aus der gesamten Verbands-
gemeinde und gegebenenfalls 
darüber hinaus benötigt.
Bisher fanden vier Ausbildungs-
tage in unserer Verbandsgemeinde 

statt, an denen insgesamt 75 Atemschutzgeräteträger die Weiterbil-
dung für die speziellen Szenarien, die der Tunnel auch bereits während 
der Bauphase mit sich bringen kann, erfolgreich qualifiziert werden 
konnten.
Ein großes Dankeschön gilt allen Mitgliedern unserer freiwilligen Feu-
erwehren!
Auch wenn es hoffentlich nie zu einem schlimmen Einsatzszenario 
kommt, sind wir nun bestens auf die Spezifitäten des Tunnels vorbe-
reitet und dafür ausgebildet!
Falls Ihr Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit Ihrer Feuerwehren 
der Verbandsgemeinde geweckt wurde, dann besuchen Sie gerne 
unsere Internetseite, um Ihren Ansprechpartner vor Ort zu finden:
www.komm-zu-deiner-feuerwehr.de

PuMa-Team VG FW Bad Bergzabern

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuch- 

staben können bei Texten nicht übernommen werden.
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Gesundheitsamt informiert: 
Kontaktpersonen oder 

Hausstandsangehörige unter 18 Jahren 
müssen nicht mehr in Absonderung

Das gemeinsame Gesundheitsamt des Landkreises Südliche Wein-
straße und der Stadt Landau weist darauf hin, dass Minderjährige, 
die als Hausstandsangehörige oder als enge Kontaktpersonen von 
Corona-Infizierten einzustufen sind, ab 4. März 2022 nicht mehr zur 
Absonderung verpflichtet sind. Hintergrund ist die neue rechtliche 
Grundlage des Landes Rheinland-Pfalz. Die entsprechende Änderung 
der Absonderungsverordnung tritt am 4. März 2022 in Kraft.
Dies betrifft auch alle Minderjährigen, die sich derzeit noch als Haus-
standsangehörige oder als enge Kontaktpersonen von Corona-Infi-
zierten in Absonderung befinden. Sie können ab dem 4. März die 
Absonderung beenden. Das Gesundheitsamt empfiehlt den Betroffe-
nen, sich sicherheitshalber vor Beenden der Absonderung bei einer 
professionellen Teststelle testen zu lassen.
Außerdem hält das Gesundheitsamt fest, dass dies nicht für positiv 
getestete Personen gilt. Wer selbst mit dem Virus infiziert ist, ist zur 
Absonderung verpflichtet, unabhängig vom Alter.
Die neue Regelung betrifft nur die Fälle, bei denen Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, Kontakt 
zu einer infizierten Person hatten oder mit dieser in einem Haushalt 
leben. Bisher mussten sie, wie alle Nicht-Immunisierten, dann in 
Absonderung. Diese Regel ist nun Vergangenheit.
Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege sind 
von der rechtlichen Änderung nicht betroffen. Dies bedeutet, dass 
beim Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus in Kindertages-
stätten und Einrichtungen der Kindertagespflege sich alle innerhalb 
der Betreuungskohorte, in der die Infektion aufgetreten ist (Kinder, 
pädagogische Fachkräfte, sonstige Betreuungspersonen), weiterhin 
unverzüglich absondern müssen. Außer, sie sind geimpft oder gene-
sen. Diese Absonderung kann wie bisher mit einem negativen Test 
(PoC-Antigentest einer Testeinrichtung oder PCR-Test) beendet wer-
den. Dieser Test darf frühestens am Folgetag des letzten Kontakts mit 
der positiv getesteten Person vorgenommen werden.

StadtV LD/KV SÜW

Nebengebäude der Bad Bergzaberner 
Altenbergschule ist Vergangenheit: 
Abrissarbeiten sind abgeschlossen

Weg ist es, das Nebengebäude der Altenbergschule in Bad Bergz-
abern. In der vergangenen Woche fand der vorgesehene Abriss statt. 
„Mit drei Tagen Arbeitszeit verlief der Abbruch des Gebäudes etwas 
schneller als geplant“, berichten Landrat Dietmar Seefeldt und der für 
Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann. Während 
sich der Bagger durch das Material schaufelte, haben ihn stets Was-
serschläuche begleitet. Denn insbesondere wegen des starken Winds 
während der Arbeiten musste die Baustelle gut nass gehalten werden, 
um den Staub zu binden.

In nur drei Tagen abgerissen: das Nebengebäude der Altenbergschule 
Bad Bergzabern. Foto: © KV SÜW
Über mehrere Wochen hatten im Vorfeld vorbereitende Arbeiten statt-
gefunden, unter anderem zur Schadstoffentsorgung. Dazu war eine 
luftdichte Schleuse eingerichtet worden, damit während den Arbeiten 
keine Schadstoffe in die Außenluft gelangen.
Gesperrt war das Gebäude aufgrund der Einsturzgefährdung schon 
längere Zeit. Da verschiedene Maßnahmen, unter anderem Abstüt-
zungen des Hangs, den Zustand nicht verbessern konnten und sich 
eine Sanierung als unwirtschaftlich erwiesen hat, wurde das Neben-
gebäude der Schule während der Ferien nun abgerissen.

Die Firma Alstom informierte im Anschluss über die Fahrzeugent-
wicklung des Coradia Polyvalent - Regiolis TFR. Im Juli 2021 wurde 
bereits der Prototyp des neuen Flaggschiffs am Bahnhof Neustadt 
vorgestellt, wo auch bald der neue Triebwagen zu sehen sein wird. 
Dieses Jahr folgen Testfahrten. Ab Dezember 2024 sollen die neuen 
Züge die mittlerweile sieben grenzüberschreitenden Strecken bedie-
nen: Trier - Metz, Saarbrücken - Metz, Saarbrücken - Straßburg, Neu-
stadt - Straßburg, Karlsruhe - Straßburg, Offenburg - Straßburg und 
Müllheim - Mulhouse.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeichnete danach die Perspektiven 
aus rheinland-pfälzischer Sicht auf. Entgegen der Programmankün-
digung war sie aus ernstem Anlass nicht mit dem Jubiläumszug aus 
Neustadt angereist, sondern hatte bereits im Vorfeld der Veranstaltung 
eine Besprechung im Weißenburger Rathaus. Den aktuellen Krieg in 
Europa sah sie nicht als Anlass zur Absage der Feierlichkeit, sondern 
appellierte an alle Gäste, dass die Gestaltung Europas nicht nur im 
Großen, sondern auch im Kleinen wichtig sei. 2022 feiert Rheinland-
Pfalz sein 75jähriges Jubiläum und die Regionen Grand Est und RLP 
liegen im Herzen Europas. Europa hält zusammen und sorgt damit 
für eine Isolation Putins. Zum Zusammenhalt gehöre aber auch die 
Mobilität in einem Europa ohne Grenzen. Die Region erhalte durch die 
Strecke Anschluss an den Bahnknoten Straßburg. Nach einer Über-
gangsphase sollen die Direktzüge im Stundentakt verkehren.
2022 sei ebenfalls das 150jährige Eisenbahn-Jubiläum, so Malu Dreyer 
weiter. Bis zum Start der neuen Züge Ende 2024 werden einheitliche 
Tarife und neue Fahrpläne erarbeitet und die Finanzierung muss gesi-
chert werden. Eine weitere Grenze soll durch die Barrierefreiheit der 
Bahnhöfe und Haltepunkte überwunden werden.
Präsident Jean Rottner zeichnete die Perspektiven aus französischer 
Sicht auf. Letztlich bilde der umweltbewusste Ausbau der Bahnstre-
cken eine Wahl für unseren Planeten und eine Vision von Europa, die 
nicht nur symbolisch sei, war man sich einig.

Am Ende der Veranstaltung wurden Spendenschecks, u. a. für die 
Renovierung der Kunstobjekte an der Lavendellinie, überreicht. Nach 
dem offiziellen Teil hatten die Gäste noch Gelegenheit zum persönli-
chen Gespräch.

Simone Neusüß

Deutsch-Französischer Bauernmarkt 
rund ums Schloss in Bad Bergzabern

Die Verbandsgemeindeverwaltung beginnt wieder mit den 
Vorbereitungen für ihre 17. Veranstaltung des „Deutsch-Fran-
zösischen Bauernmarktes“. Die gute Resonanz der Beschi-
cker hat gezeigt, dass das Frühjahr jede Menge Gelegenheit 
bietet, einheimische Produkte darzustellen und dem Besucher 
diese zum Kauf anzubieten.
Der 17. Deutsch-Französische Bauernmarkt in Bad Bergz-
abern findet am Sonntag, 8. Mai 2022, Muttertag, in der Zeit 
von 11 bis 18 Uhr rund um das historische Schloss statt.
Um wieder ein möglichst großes, breitgefächertes Angebot 
der einheimischen Erzeugnisse darzustellen, bieten wir allen 
Erzeugern/Landwirten aus der Pfalz, dem Elsaß und Lothrin-
gen die Möglichkeit, an dem Bauernmarkt teilzunehmen.
Interessenten können sich bis zum 23. März 2022 bei der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern, Ansprechpartnerin ist Frau 
Verlohner, Tel. 06343 701-112 (vormittags), anmelden. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 42,00 Euro.
Mit einem entsprechenden Rahmenprogramm soll der Besuch 
des Bauernmarktes für Groß und Klein zu einem schönen, 
erlebnisreichen Tag werden. Musik, handwerkliche Darbietun-
gen und viele andere Angebote sowie regionale Speisen sol-
len den Besuch zu einem schönen Sonntagserlebnis werden 
lassen.

VG-Verwaltung
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Bei Schülerinnen und Schülern, die im Haushalt der sorgeberechtig-
ten Eltern, bzw. eines Elternteiles mit Lebenspartner leben, beträgt 
die Einkommensgrenze (Brutto) bei
• einem Kind 26.500 €
• zwei Kindern 30.250 €
• drei Kindern 34.000 €
• vier Kindern 37.750 €
• zzgl. 3.750 € je weiteres Kind.
Bei Schülerinnen und Schülern, die nur im Haushalt eines sorgebe-
rechtigten Elternteils leben, beträgt die Einkommensgrenze (Brutto) 
bei
• einem Kind 22.750 €
• zwei Kindern 26.500 €
• drei Kindern 30.250 €
• vier Kindern 34.000 €
• zzgl. 3.750 € je weiteres Kind.
Sofern die Einkommensgrenze überschritten wird, ist die Ausleihe 
gegen Gebühr (entgeltliche Ausleihe) möglich. Hierzu werden die 
benötigten Zugangsdaten zum Schulbuchportal im Mai über die 
Schulen verteilt werden.
Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es 
im Internet unter www.LMF-online.rlp.de.

KV SÜW

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Hinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 
Tel. 06343 9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de
Einbruch in Autowerkstatt
Bad Bergzabern: In der Nacht von Sonntag/Montag, 06./07.03.2022, 
wurde in die Werkstatt eines Reparaturbetriebes in der Landauer 
Straße eingebrochen und ein Pkw Hyundai entwendet. Der Gesamt-
schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, 
sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu set-
zen.

Sachdienliche Hinweise in allen Fällen bitte an die PI Bad Bergzabern!

Stellenausschreibungen

Betreuungskraft für die Grundschule Bad Bergzabern 
gesucht

Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sucht für die Grund-
schule Bad Bergzabern für das Schuljahr 2021/2022 eine Betreu-
ungskraft als Krankheitsvertretung, die Freude und Erfahrung im 
Umgang mit Kindern hat. Nach dem Unterricht bietet die Schule 
montags bis freitags von 12 Uhr bis 14 Uhr eine Betreuung an. 
Für diese Zeit wird eine Betreuungskraft gesucht.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird über eine Aufwandsentschä-
digung vergütet.
Wenn Sie sich gern mit Kindern beschäftigen und gut im Team 
arbeiten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an m.platz@vgbza.de oder 
per Post an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern. Ihre Ansprechpartnerin 
ist Frau Platz, Tel. 06343 701-120.

„Zurückzuführen ist der desolate Zustand des Nebengebäudes auf 
Erdbewegungen im Untergrund. Der Berghang, an dem die Schule 
liegt und der ihr auch ihren Namen gibt, hat nachgegeben“, so Landrat 
Dietmar Seefeldt. „Die restlichen Gebäude sind hiervon nicht betrof-
fen, da diese von anderer Bauweise sind und die Erdbewegungen 
ihnen daher nichts anhaben können“, fügt Schuldezernent Teichmann 
hinzu. Sie weisen darauf hin, dass ein Ersatzgebäude bereits in Pla-
nung ist.
Die Altenbergschule ist eine Förderschule in der Trägerschaft des 
Landkreises Südliche Weinstraße. Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund verschiedener persönlicher Lebensumstände in anderen 
Schulen nicht angemessen gefördert werden können, besuchen diese 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

KV SÜW

Förderung für „Kleinstprojekte“ in der 
Region Pfälzerwald plus - jetzt Anträge 

einreichen!
Auch in diesem Jahr können in der LEADER-Region Pfälzerwald 
plus im Rahmen des Regionalbudgets sogenannte Kleinstprojekte 
(Gesamtkosten unter 20.000 Euro netto) gefördert werden. Insgesamt 
stehen bis zu 200.000 Euro zur Verfügung (vorbehaltlich der Bewilli-
gung der Bundesmittel).
Kommunen, Vereine und Verbände sowie Privatpersonen können ab 
sofort bis zum 8. April 2022 Anträge für Projekte einreichen, die zu 
den Zielen der regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehö-
ren die Stärkung bzw. Aufwertung des Dorf- und Gemeinschaftsle-
bens, der Natur- und Kulturlandschaft sowie des Tourismus.
Seit Beginn der Förderung solcher Kleinstprojekte im Jahr 2018 konn-
ten bereits über 40 Projekte unterstützt werden, die insbesondere die 
Dorfentwicklung positiv beeinflusst haben: Mehrgenerationenplätze und 
Spielplätze wurden ausgebaut, Dorfgemeinschaftshäuser erhielten eine 
verbesserte Ausstattung oder wurden barrierefrei zugänglich gemacht.
Aufgrund der zeitlichen Abläufe empfiehlt die Geschäftsstelle der LAG 
Pfälzerwald plus auch in diesem Jahr, sich bei den Anträgen insbe-
sondere auf Beschaffungsmaßnahmen zu konzentrieren: Die Projekt-
verantwortlichen können erst nach der Projektauswahl durch die LAG 
Ende Mai mit der Umsetzung beginnen, und müssen ihre Projekte 
bereits im Oktober abgerechnet haben. Dafür winkt den ausgewählten 
Projekten eine Förderung in Höhe von 30-75 % der Nettoinvestition - 
abhängig von der Rechtsform des Antragstellenden.
Informationen zum Projektaufruf, zu den Auswahlkriterien und allen 
Rahmenbedingungen sowie die Unterlagen zur Einreichung der Pro-
jekte stehen auf der Webseite der LAG unter www.pfaelzerwaldplus.
de zur Verfügung. Dort finden Sie auch viele Beispiele bereits abge-
schlossener Projekte.
Neugierig? Gute Idee? Fragen?
Beratung und weitergehende Infos gibt es bei der Geschäftsstelle 
der LAG Pfälzerwald plus unter 06331 809-343 bzw. -309 sowie per 
E-Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de.

LAG Pfälzerwald plus

Antragstellung für die unentgeltliche 
Schulbuchausleihe

für das Schuljahr 2022/2023 bis spätestens 15. März 2022 möglich
Kinder, die ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 die Klassen 5 
bis 13 einer allgemeinbildenden Schule oder in den Berufsbildenden 
Schule (die Berufsfachschule I und II, die Höhere Berufsfachschule) 
besuchen, können an der Schulbuchausleihe teilnehmen.
Für folgende Schulen organisiert die Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße die Schulbuchausleihe:
• Realschule plus im Staufer-Schulzentrum Annweiler am Trifels
• Realschule plus mit Fachoberschule und Gymnasium und 

Gemeinsamer Orientierungsstufe im Alfred-Grosser-Schulzentrum 
Bad Bergzabern

• Realschule plus und Gymnasium sowie die Gemeinsame Orientie-
rungsstufe im Pamina-Schulzentrum-Herxheim

• Paul-Gillet-Realschule plus mit Fachoberschule Edenkoben
• Gymnasium Edenkoben
• Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach
• Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße mit den Standorten 

Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben
Es gibt zwei Arten der Ausleihe, die unentgeltliche (Lernmittelfreiheit) 
und die entgeltliche (Ausleihe gegen Gebühr).
Für die unentgeltliche Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit) werden 
Anfang Januar über die Schulen die entsprechenden Anträge verteilt. 
Diese Anträge können bis spätestens 15. März 2022 bei der Kreisver-
waltung Südliche Weinstraße eingereicht werden. Anträge, die nach 
dieser Frist eingehen, können nur in vereinzelten Ausnahmefällen 
berücksichtigt werden.
Ein Antrag auf Lernmittelfreiheit soll nur gestellt werden, wenn das 
Einkommen im Jahr die nachstehenden Bruttoeinkommensgrenzen 
nicht überschreitet.
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Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sucht im Rahmen der 
Freibadsaison 2022 eine

Reinigungskraft für das Freibad Steinfeld
Die Freibadsaison beginnt üblicherweise im Mai und endet im 
September. Für diesen Zeitraum sucht die Verbandsgemeinde 
Bad Bergzabern eine Teilzeitkraft oder alternativ mehrere Kräfte 
auf 450-Euro-Basis für die Reinigungsarbeiten im Freibad Stein-
feld (Umfang ca. 15-20 Wochenstunden). Interessierte melden 
sich bitte beim Sachbearbeiter Wolfgang Peter, Tel. 06343 701-
121 oder per E-Mail: w.peter@vgbza.de

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern ist kurz-
fristig eine befristete Vollzeitstelle als

Mitarbeiter (m/w/d) im Rebmeerbad und Stadion 
in Bad Bergzabern

zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung der Sport- und 
Grünfläche im Rebmeerbad, Stadion und Tenneplatz in Bad 
Bergzabern. Neben Platzwart- und Pflegearbeit fallen auch War-
tungsarbeiten an den verschiedenen Pflege- und Mähgeräten an.

Es handelt sich um eine befristete Beschäftigung als Krankheits-
vertretung bis voraussichtlich 31. Mai 2022.

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung im handwerklichen Bereich
• Selbstständiges, zuverlässiges und verantwortliches Arbei-

ten
• Führerschein Klasse B, L oder T
Wir bieten:
• Vergütung nach dem TVöD sowie sonstige Leistungen des 

öffentlichen Dienstes auf der Grundlage des TVöD
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Qualifi-
kation und Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für Auskünfte stehen Ihnen Herr Peter (06343 701-121)
oder die Personalabteilung, Frau Schürmann (06343 701-114),
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussa-
gefähigen Unterlagen
bis spätestens 18. März 2022 über unser 
Online-Bewerbungsportal. https://www.vg-bad-
bergzabern.de/aktuelles/stellenausschreibungen.

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Teilzeitstelle mit ca. 
24 Wochenstunden als

Reinigungskraft (m/w/d)
zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst Reinigungstätigkeiten in der Böh-
ämmer-Grundschule Bad Bergzabern sowie in der Verbandsge-
meindesporthalle. Die Arbeitszeiten sind montags bis freitags am 
Nachmittag zu erbringen. Bei Veranstaltungen in der Verbands-
gemeindesporthalle ist bei Bedarf auch ein Einsatz am Wochen-
ende erforderlich.
Wir erwarten:
• Erfahrung in der Objektreinigung
• eigenverantwortliches Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
Wir bieten:
• unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• Vergütung nach dem TVöD, sowie sonstige Leistungen des 
öffentlichen Dienstes auf der Grundlage des TVöD (Altersvor-
sorge, Jahressonderzahlung etc.)
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Qualifi-
kation und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Auskünfte stehen Ihnen der Abteilungsleiter Herr Cornet 
(06343/701-110) oder die Personalabteilung, Frau Schürmann 
(06343/701-114), gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussage-
fähigen Unterlagen
bis spätestens 18. März 2022 über unser 
Online-Bewerbungsportal.
https://www.vg-bad-bergzabern.de/aktuelles/
stellenausschreibungen

Die Ortsgemeinde Oberhausen sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

Reinigungskraft (m/w/d),
die flexibel in den verschiedenen öffentlichen Einrichtungen der 
Ortsgemeinde eingesetzt werden kann.
Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung (450-Euro-
Basis) mit 2,5 Stunden/ wöchentlich.

Wir erwarten:
• Erfahrung in der Objektreinigung
• Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten
Wir bieten:
• unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• Vergütung nach dem TVöD, sowie sonstige Leistungen des 

öffentlichen Dienstes auf der Grundlage des TVöD (Altersvor-
sorge, Jahressonderzahlung etc.)

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Qualifika-
tion und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Auskünfte steht Ihnen die Personalabteilung, Frau Schürmann 
(06343 701-114), gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den ent-
sprechenden Unterlagen über das Onlineportal 
bei der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bis 
zum 11. März 2022.
https://www.vg-bad-bergzabern.de/aktuelles/
stellenausschreibungen

Ortsgemeinde
Oberhausen

Der Kindergartenzweckverband Barbelroth, Hergersweiler und 
Oberhausen sucht für seine dreigruppige Kindertagesstätte „Zau-
berwald“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung ihres 
Teams einen

staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d).
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (39 Wochenstunden).
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023. Eine Verlän-
gerung der Beschäftigung wird angestrebt.

Wir erwarten:
• verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern
• Interesse an der Förderung der individuellen Entwicklung des 

Kindes
• Bereitschaft sich in das Team einzubringen
• aktive Mitwirkung an den Angeboten der Kindertagesstätte
Wir bieten:
• Vergütung nach dem TVöD sowie sonstige Leistungen des 

öffentlichen Dienstes auf der Grundlage des TVöD (Altersvor-
sorge, Jahressonderzahlung etc.)

Für Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte Frau 
Roth (Tel. 06343 92352) gerne zur Verfügung.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung mit aussagefähigen Unterlagen bis zum 
18. März 2022 über unser Online-Bewer-
bungsportal.
https://www.vg-bad-bergzabern.de/aktuelles/
stellenausschreibungen
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Jugend-Info

Sprechzeiten der Jugendpflege
Jugendpfleger Michael Gerbes, Marktstraße 17, 76887 Bad Bergz-
abern, Tel. 06343 701-217, E-Mail: m.gerbes@vgbza.de
Streetworkerin und Jugendpflegerin Anna Drieß, Marktstraße 17, 
76887 Bad Bergzabern, Tel. 0157 88082509,
E-Mail: a.driess@bad-bergzabern.de
Schulsozialarbeiter Martin Krisch, Alfred-Grosser-Schulzentrum 
Bad Bergzabern, Zimmer 017, Pestalozzistraße 18, 76887 Bad Bergz-
abern, Tel. 06343 989017, E-Mail: m.krisch@schulsozialarbeit-suew.
de
Schulsozialarbeiterin Sibylle Wirth, Böhämmer-Grundschule Bad 
Bergzabern, Büro Bau D (Erdgeschoss), Lessingstraße 38,
Tel. 06343 989-6216, Handy 0172 5732821, E-Mail: s.wirth@schulso-
zialarbeit-suew.de
Schulsozialarbeiterin Katharina Körner-Boos, Berufsbildende 
Schule Südliche Weinstraße in Bad Bergzabern, Zimmer 105 (Bau A), 
Steinfelder Straße 53, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 935028,
E-Mail: k.koerner-boos@schulsozialarbeit-suew.de
Jugendmigrationsdienst Südliche Weinstraße
Ostring 17-19 (Ostringcenter), 76829 Landau, Tel. 06341 9876633, 
Mobil: 0179 6921767, E-Mail: siegfried.schmidt@cjd.de,
www.cjd-internetstudio.de
Familienreferentin Ute Braune, 76887 Bad Bergzabern, Luitpold-
straße 22, Tel. 06343 9398221
Jugendreferent Tobias Haack, Weinstraße 48, 76887 Bad Bergz-
abern, Mobil: 0170 4907798,
E-Mail: juz.bergzabern@evkirchepfalz.de, Web: www.juz-bergzabern.
de
Jugend-und Familienberatung Bad Bergzabern
Weinstraße 48, 76887 Bad Bergzabern
Ulrike Brunck: Tel. 0172 5947596
Tina Krieger: Tel. 0176 42048381

Jugendpflege - Osterkinderferienwoche
siehe Seite 25

HAUS DER FAMILIE

Luitpoldstraße 22, 76887 Bad Bergzabern, 
Tel. 06343/931774
E-Mail: hausderfamilie-bza@gmx.de • Internet: www.familie-bza.de

RHEINLAND-PFALZ
BAD BERGZABERN
Träger: Prot. Kirchengemeinde Bad Bergzabern

Fahrrad-Werkstatt in der Poststraße 8 
öffnet wieder am 9. März

Wir öffnen nach der Winterpause wieder unsere Fahrradwerkstatt.
Sie können dann jeden Mittwoch von 15:00-17:00 Uhr Fahrräder 
gegen einen Berechtigungsschein abholen. Berechtigungsscheine 
gibt es im „Haus der Familie Bad Bergzabern“ (Luitpoldstraße 22) oder 
in der „Diakonie-Beratungsstelle“ (Herzog-Wolfgang-Straße 5).
Für ALLE gilt: Maskenpflicht und natürlich die Abstandsregelung.
Für Rückfragen wählen Sie bitte Tel. 06343 6100680.

R. Brunck

Freizeitgruppe +-60 trifft sich wieder
Die Freizeitgruppe +-60 trifft sich wieder jeden 2. Mittwoch/Monat um 
18:00 Uhr im Haus der Familie - das nächste Mal somit am 9. März 
und dann wieder am 13. April 2022.
Weitere Infos gibt es bei Hans-Jürgen Konschak unter 0177 1637837.

R. Brunck

Mahlzeit im Haus der Familie
Unsere Mahlzeit hat geöffnet!
Jeden Montag und Mittwoch zwischen 12:00 und 13:30 Uhr wird 
Leckeres bei uns serviert.
Die Mahlzeit ist ein Mittagstisch für Menschen mit schmalem Geld-
beutel und/oder stiller Wohnung.
Seit Anfang Februar haben wir unsere Beiträge für ein Essen ein ganz 
klein wenig angehoben. Denn leider spüren auch wir die allgemeinen 
Preiserhöhungen im Einkauf und bei der Energie.

Die Gleichstellungsbeauftragte informiert

Gradmesser für Chancengleichheit:
Gleichstellungsbeauftragte der Landkreise Südliche Weinstraße 

und Germersheim sowie der Stadt Landau weisen auf 
Südpfalzweite Online-Veranstaltung „Let‘s talk about… money! - 

Wohin mit meinem Geld?“ am Dienstag, 15. März, hin
Passend zum Thema Frauen und Finanzen laden Isabell Stähle (SÜW), 
Lisa-Marie Trog (GER) und Evi Julier (LD) am Dienstag, 15. März, ab 
19:30 Uhr zum kostenlosen Online-Vortrag „Let‘s talk about… money! 
- Wohin mit meinem Geld?“ ein.
„Gleicher Lohn für Frauen und Männer für gleiche oder vergleichbare 
Arbeit bedeutet gleiche Chancen und ist ein Gebot der Gleichberech-
tigung“, stellen Stähle, Trog und Julier klar. „Aber leider ist der Equal-
Pay-Day, der in diesem Jahr fast mit dem internationalen Frauentag 
zusammenfällt, immer noch notwendig, um auf bestehende Ungleich-
heiten in der Bezahlung aufmerksam zu machen“, so die Gleichstel-
lungsbeauftragten. „Wir wollen, dass Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer ihren Weg zur eigenständigen Existenzsicherung frei von 
einengenden Vorurteilen und Geschlechterstereotypen gehen können. 
Dafür müssen wir vorurteilsfrei und offen über Geld sprechen.“
Dazu laden die Gleichstellungsbeauftragten bei der Online-Veranstal-
tung „Let‘s talk about… money! - Wohin mit meinem Geld? Vorsorge, 
Geldanlage, Aktien, Fonds, Sparbuch, ETF: Nimm deine Finanzen 
selbst in die Hand, denn ohne Moos - nix los!“ am Dienstag, 15. März 
2022, ab 19:30 Uhr ein. Barbara Zschoch, Finanzfrau mit Schwer-
punkt Kapitalmärkte, erklärt und gibt einen ersten Überblick über 
Finanzthemen und Antworten darauf, was frau in der Welt der Finan-
zen beachten sollte. Anmeldungen sind beim Frauenbüro der Südli-
chen Weinstraße per E-Mail an frauenbuero@suedliche-weinstrasse.
de oder telefonisch unter 06341 940-120 möglich.
Weitere Informationen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbe-
auftragten dazu unter www.landau.de/gleichstellung, www.kreis-ger-
mersheim.de/gleichstellung und
www.suedliche-weinstrasse.de/de/veranstaltungskalender/index.
php.

KV SÜW/ Stadt Landau/ KV GER

Die Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Reinigungskraft (m/w/d),
die flexibel in den verschiedenen öffentlichen Einrichtungen der 
Ortsgemeinde eingesetzt werden kann.
Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung (450-Euro-
Basis) mit 4 Stunden/wöchentlich.

Wir erwarten:
• Erfahrung in der Objektreinigung
• Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten
Wir bieten:
• unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• Vergütung nach dem TVöD sowie sonstige Leistungen des 

öffentlichen Dienstes auf der Grundlage des TVöD (Altersvor-
sorge, Jahressonderzahlung etc.)

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Qualifika-
tion und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Auskünfte steht Ihnen die Personalabteilung, Frau Schürmann 
(06343 701-114), gerne zur Verfügung.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung mit aussagefähigen Unterlagen über 
das Online-Bewerbungsportal bei der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern bis zum 25. 
März 2022.
https://www.vg-bad-bergzabern.de/aktuel-
les/stellenausschreibungen

Ortsgemeinde
Schweigen-
Rechtenbach

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuch- 

staben können bei Texten nicht übernommen werden.
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Osterkinderferienwoche 

Oster-Kinderferienwoche: 

Bahnhof Bad Bergzabern)    40,-€ und jedes                          

       -  tägl. 9-17 Uhr

(Treffpunkt am      - Teilnehmerbeitrag:

        Geschwisterkind 30,-€

       - 7-11 Jahre
       - 40 Plätze frei

> Programm wird in den kommenden Wochen festgelegt<

Email:  jugendpflege@vgbza.de

Fragen und Info´s:

Mobil: 017638099875

VG Jugendpfleger Michael Gerbes

Tel.:  06343/701217

Online-Anmeldung ab 09. März bis 23. März 2022
ACHTUNG-> Anmeldungen ausschließlich über das Onlineportal!

Wir bieten für Kinder, im Alter von 7-11 Jahren, eine

Die Jugendpflege bietet in den Osterferien eine Betreuung im Rahmen 
der Corona-Bekämpfungsverordnung an.

www.vg-bad-bergzabern.de/bildung-
soziales/jugend/veranstaltungen/

 Betreuung unter Einhaltung der Hygienevorschriften an.
Ihr Kind wird um die Mittagszeit eine Mahlzeit erhalten.

An allen Tagen müssen Sie ihrem Kind ausreichend zu trinken 
mitgeben.

 Eine Förderung durch das Bildungspaket, kann möglich sein. 

Ein Snack für den Nachmittag wird empfohlen!

 Frühbetreuung nur auf Anfrage.

19.04. - 22.04.2022

M. Gerbes
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ZAS am Freitag wieder offen
Für alle, die gerne wieder unter Menschen möchten, öffnet ZAS am 
Freitag am 11. März 2022 um 14:00 Uhr wieder seine Türen. Es ist 
ein Angebot für alle, die wieder unter Menschen kommen möchten. 
Wir werden an diesem Nachmittag sicherlich Spaß haben, wenn wir 
uns unterhalten und uns „leicht“ bewegen.
Seien Sie herzlich willkommen. Für Rückfragen stehen wir gerne unter 
Tel. 06343 6100680 zur Verfügung.

R. Brunck

BüroLichtBlick (BLB) unterstützt vielfältig
Wenn Ihnen die Bürokratie über den Kopf wächst, wenn Sie überfor-
dert sind mit all den Papieren, oder vielleicht Angst haben, Ihre Post 
zu öffnen, dann sind Sie eventuell im neuen BüroLichtBlick richtig.
Ein Team von engagierten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützt 
Sie unbürokratisch und gerne bei der Sichtung und Ordnung diverser 
Unterlagen und unerledigter Post.
Haben Sie finanzielle Probleme, dann wird BLB gemeinsam mit Ihnen 
die wirtschaftliche Situation analysieren und Sie bei der Problemlö-
sung unterstützen.
BLB ist auch dabei, wenn Sie sich bei der Regelung Ihrer Lebenssitu-
ation (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung) schwer tun und unter-
stützt beim Ausfüllen von diversen Formularen und Anträgen. Und 
den Gang zur Bank und anderen Behörden müssen Sie nicht alleine 
bewältigen. Sie müssen sich nicht alleine fühlen. Dabei ist uns wich-
tig, dass Sie natürlich die Entscheidungen in Ihren persönlichen Ange-
legenheiten weiterhin selbst treffen.
Das BüroLichtBlick ist ein Projekt der Prot. Kirchengemeinde Bad 
Bergzabern.
Für erste Informationen und Kontaktaufnahme sind wir zu den Büro-
zeiten im Haus der Familie jeweils Montag von 10:00-12:00 Uhr für 
Sie persönlich ansprechbar. Da die Unterstützung im BüroLichtBlick 
vorwiegend von Ehrenamtlichen geleistet wird, sind wir außerhalb der 
Sprechzeit telefonisch unter 06343 931775 erreichbar. Hinterlassen 
Sie bitte Ihre Kontaktdaten (Name und Tel.-Nr.) auf dem Anrufbeant-
worter; wir rufen Sie zeitnah gerne zurück. Sie können Ihr Anliegen 
auch gerne per E-Mail an buerolichtblick@gmx.de mitteilen - wir mel-
den uns auch dann baldmöglich bei Ihnen.

Ihr Team BLB

Einkaufsfahrten und andere Dienste 
im ZAS-Büro

Das ZAS-Büro Rat & Tat im Haus der Familie, Luitpoldstraße 22, ist 
unter der Kummer-Nummer 06343 6100682 wie gewohnt zu errei-
chen:
Donnerstag, 10.03.2022
10:00-12:00 Uhr ZAS Büro Rat & Tat
Dienstag, 15.03.2022
10:00-12:00 Uhr ZAS Büro Rat & Tat
Das ZAS-Büro Rat & Tat bietet die Möglichkeit, eine Einkaufsfahrt zu 
tätigen. Wir holen Sie zu Hause ab und bringen Sie zum gewünschten 
Markt. Dort holen wir Sie zur vereinbarten Zeit wieder ab und bringen 
Sie nach Hause zurück. Wir erbitten hierfür eine Spende zur Unterhal-
tung des ZAS-Mobils. Eine Maske ist während der Fahrten im Auto zu 
tragen; auch die Fahrer tragen eine Mund-Nasen-Schutzmaske.
Neben den Einkaufsfahrten können Sie aber auch andere Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Teilweise sind 
diese weiterhin kostenlos (z. B. Besuche, Formulare ausfüllen...).
Seniorenreferent Rainer Brunck ist in seinem Büro im Haus der 
Familie unter der Nummer 06343 6100680 zu erreichen.
Fahrer gesucht
Sie werden gebraucht; im Seniorenbüro oder für andere Fahrtätigkei-
ten (z.B. Tafel-Lieferungen...). Für andere tätig sein, ist ein schönes 
Gefühl. Wir können Ihnen im Seniorenbüro einen Platz anbieten, an 
dem Sie Ihr Tätigkeitsfeld selbst bestimmen: Egal ob Sie als Fahrer 
für Senioren unterwegs sind (Einkäufe, Arztbesuche…) oder Sie Tele-
fondienst übernehmen oder Sie Senioren besuchen… Oder vielleicht 
haben Sie eine eigene Idee, die Sie mit unserer Unterstützung für 
Senioren umsetzen möchten. Nur Mut. Wir finden einen Platz für Ihr 
Engagement. Für Rückfragen stehen das Seniorenbüro „Rat & Tat“ 
und der Seniorenreferent gerne zur Verfügung.

R. Brunck

Mathe-Fitness für Erwachsene
Jeden Dienstag gibt es in unserem Haus einen Mathematikkurs für 
Erwachsene.
Wer gerne seine Kenntnisse aus der Schulzeit auffrischen, oder ein-
fach ein bisschen Gehirnjogging machen möchte, darf sehr gerne 
dienstags zwischen 14:30 und 16:00 Uhr zu uns ins Haus der Familie 
kommen. Unser Kursleiter ist sehr erfahren und kann ganz individuell 
auf die Teilnehmenden eingehen - egal wo sie mathematisch stehen.
Das Angebot ist offen für alle und kostenlos. Aktuell müssen Sie aller-
dings noch auf die 3G-Regelung achten!
Wenn Sie sich vorher informieren möchten, melden Sie sich einfach 
unter Tel. 06343 931774.

H. Schreieck

Wer also nicht so viel Geld hat, zahlt für ein leckeres Essen jetzt 1,50 
Euro. Wer sich mehr leisten kann, ist mit 4,50 Euro dabei. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis!
Ab dem 4. März dürfen wir bei unserer Mahlzeit auch endlich lockern: 
Ab dann gilt die 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet). Masken-
pflicht besteht in unserem Haus allerdings noch - beim Essen dürfen 
Sie die Maske selbstverständlich abnehmen.
Wenn Sie Fragen zu diesem Angebot haben, können Sie gerne einfach 
mal durchklingeln unter Tel. 06343 931774.

H. Schreieck / Team Mahlzeit

Jeden Donnerstag Kinderchor - neue 
Sänger*innen willkommen

Unser Kinderchor trifft sich jeden Donnerstag zur Probe unter der Lei-
tung von Musikpädagogin Vera Steuerwald.
Die Gruppen singen im Großen Saal des Hauses der Familie und hal-
ten sich selbstverständlich an alle erforderlichen Hygienemaßnahmen.
Es würde uns sehr freuen, wenn auch ganz neue Kinder dazukommen.
Mitmachen können Jungen und Mädchen ab 4 Jahren.
Die jungen Kinder treffen sich um 16 Uhr. Die etwas älteren (ab der 2. 
Klasse) sind um 16:30 Uhr dran.
Aktuell üben die Kinder an einem Musical, das beim großen Kin-
derchortag im Juni 2022 in Speyer und im Juli in Bad Bergzabern auf-
geführt wird.
Bei Interesse und/oder Fragen melden Sie sich bitte direkt bei Frau 
Steuerwald - gerne per E-Mail an vera.steuerwald@gmx.de oder tele-
fonisch unter 06341 20885.

H. Schreieck

Möbellager geöffnet - für alle!
Unser Möbellager in Kapellen-Drusweiler ist wie gewohnt geöffnet - 
dienstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16:30 Uhr, donnerstags 10 bis 13 
Uhr.
Die 2G-Regel ist inzwischen weggefallen - es können endlich wie-
der alle in unser Möbellager kommen!
Die Telefonzeiten, in denen das Möbellager erreichbar ist, bleiben wie 
gehabt: Dienstags und donnerstags von 8:30 bis 10 Uhr und mittwochs 
von 15 bis 17 Uhr. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0157 
54536280. Wir sind unter dieser Nummer auch per WhatsApp erreichbar.
Was wir aktuell dringend brauchen, sind gut erhaltene Matratzen. 
Außerdem würden wir uns auch sehr über Kleinelektroartikel für den 
Haushalt und Töpfe in allen Größen freuen. Unser Geschirr-Regal ist 
inzwischen auch ziemlich ausgedünnt - auch da könnten wir etwas 
Nachschub gebrauchen.
Vielen Dank für Ihre Sachspenden.

H. Schreieck / Team Möbellager

Hausaufgabenzeit immer freitags
Jeden Freitag von 14:30 bis 16 Uhr ist Hausaufgabenzeit im Haus der 
Familie. Wir bieten Unterstützung für Kinder ab der 1. Klasse und für 
Jugendliche bis zur Klassenstufe 7/8. Wir sind lediglich eine Hausauf-
gabenbetreuung, wir fördern im Rahmen unserer Möglichkeiten, sind 
aber keine Nachhilfe!
Wir möchten aufgrund der aktuellen Lage noch einmal ausdrück-
lich darauf hinweisen, dass Kinder mit Erkältungssymptomen bitte 
nicht kommen sollen. Selbstverständlich gilt das auch für Kinder und 
Jugendliche, die sich aktuell in Quarantäne/Isolation befinden.
Wenn Sie Fragen zu dem Angebot haben, oder vielleicht sogar ehren-
amtlich mithelfen wollen, rufen Sie uns gerne an: 06343 931774 oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an hausderfamilie-bza@gmx.de.

H. Schreieck

Kleiderkammer „Klamotte“ geöffnet - für alle
Unser „Klamotte-Team“ ist wie gewohnt für Sie da:
Mitwochs von 15 bis 18 Uhr mit der Annahme von Kleidung und 
anderen Textilien. Wir stellen aktuell auf Frühjahrsmode um - bitte 
bringen Sie uns aktuell keine Winterkleidung mehr. Ganz neu: Ab 
sofort sind wir mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr auch telefonisch 
für Sie erreichbar - unter 01573 4759277.
Freitags können zwischen 13 und 16 Uhr Klamotten „geshoppt“ wer-
den.
Ab sofort kann wieder jede*r zum Einkaufen kommen!
Allerdings müssen wir noch darauf achten, dass sich nicht zu viele 
Kund*innen gleichzeitig im Laden aufhalten, weil die Räume etwas zu 
klein sind - deshalb einfach ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. 
Erfahrungsgemäß ist zum Beispiel zwischen 15 und 16 Uhr nicht ganz 
so viel los - wer also etwas später kommt, muss vielleicht gar nicht so 
lange draußen warten!
Eine große Bitte haben wir noch: Bitte bringen Sie Ihre eigenen Ein-
kaufstaschen mit zum Shoppen - wir möchten künftig keine Plastiktü-
ten mehr ausgeben.
Sie finden uns in Bad Bergzabern in der Königstraße/ Ecke Ketten-
gasse.

Team „Klamotte“
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Verbandsgemeinde Landau-Land: 2.052 Personen (1.901 davon 
gesundet, 17 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 1.086 Personen (1.002 davon 
gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 2.200 Personen (2.023 davon 
gesundet, 25 verstorben)
Stadt Landau: 7.979 Personen (7.446 davon gesundet, 64 verstor-
ben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage 
des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fall-
zahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt 
unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavi-
rus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.

KV SÜW/StV LD

Landkreis bereitet sich auf Unterbringung 
von Flüchtlingen aus der Ukraine vor

Landrat, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister richten 
Appell an Hauseigentümer

Mit einem eindringlichen Appell richten sich Landrat Dietmar 
Seefeldt sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
Verbandsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße an Haus-
eigentümer sowie Vermieter und rufen zur Solidarität auf. „Wir alle 
sind schockiert über die Bilder aus der Ukraine und wir begreifen 
jetzt schmerzlich, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Wir 
sind in der Pflicht, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, 
sicher unterzubringen. Wenn Sie Hauseigentümer oder Vermieter 
sind und freie Unterkünfte zur Verfügung haben, melden Sie diese 
bitte an die zuständigen Verbandsgemeinden im Kreis.“
Die politisch Verantwortlichen betonen, dass es sich derzeit um 
Vorbereitungsmaßnahmen handele: „Aktuell weiß niemand von 
uns, wie viele Menschen Zuflucht bei uns suchen werden und 
wann das sein wird. Wir möchten jetzt Vorsorgemaßnahmen tref-
fen, die im Bedarfsfall bereitstehen und umgesetzt werden kön-
nen. Der russische Angriffskrieg verursacht großes Leid und zwingt 
zahlreiche Menschen in der Ukraine, ihre Heimat zu verlassen. 
Daher bitten wir Sie: Seien Sie solidarisch und helfen Sie mit, den 
Menschen eine Unterkunft in Sicherheit zu bieten.“
Rechtliche Fragen, beispielsweise zu Mietkostenerstattungen, 
werden derzeit geprüft. Zu weiteren Informationen zu Ansprech-
partnern in den Verbandsgemeinden gelangt man über einen Link 
auf der Startseite des Landkreis-Internettauftritts unter www.sued-
liche-weinstrasse.de.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft: 
Personalengpässe können zu 

Verzögerungen führen
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Südli-
che Weinstraße bittet um Verständnis, dass derzeit Personalengpässe 
zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Behälteränderungen, 
SEPA-Lastschriftmandaten und allgemeinen Verwaltungsarbeiten füh-
ren können.
Selbstverständlich würden alle bereits eingegangenen Schreiben, 
Anträge und Mails nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, wie 
die Leitung des Eigenbetriebs versichert. Wegen reduzierter personel-
ler Besetzung könne dies jedoch nicht in der gewohnten Schnelligkeit 
erfolgen. Deshalb empfiehlt der EWW, Änderungswünsche per E-Mail 
an die Sammeladresse eww@suedliche-weinstrasse.de oder die ein-
zelnen Mitarbeiter zu senden.
Vieles lässt sich - abgesehen von persönlichen Kontakten mit den Mit-
arbeitenden - auch mit Hilfe der SÜW WertstoffApp klären, die kosten-
frei unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/
wertstoffAPP.php heruntergeladen werden kann. Dort sind neben allen 
Abfuhrterminen, für die eine bequeme Erinnerungsmeldung eingerichtet 
werden kann, auch stets aktuelle Hinweise zu finden. Ankündigungen von 
Problemabfallterminen, eine Verbindung zum Anmeldeformular für Sperr-
müll sowie die für bestimmte Tätigkeiten zuständigen Ansprechpartner 
können der App ebenfalls entnommen werden.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Eilentscheidung im Kreisvorstand: 
Feldkochherd geht als Spende an den 

ukrainischen Katastrophenschutz
Der Kreisvorstand hat eine Eilentscheidung im Umlaufverfahren 
beschlossen, wonach sich der Katastrophenschutz des Landkreises 
Südliche Weinstraße an einer Spendenaktion für den Katastrophen-
schutz in der Ukraine beteiligt. Bei der Spendenaktion werden Einsatz-
geräte und Material zur Versorgung der Zivilbevölkerung gesammelt. 
Auch die Feuerwehren im Kreis beteiligen sich.

Telefonring-Treffen verschoben auf 16. März
Krankheitsbedingt muss das für 9. März geplante Treffen um eine 
Woche auf Mittwoch, 16. März, um 15:00 Uhr verschoben werden. 
Interessierte sind herzlich willkommen.
Seit fünf Jahren klingelt in zwei Kleingruppen jeden Tag das Telefon. 
Die bestehenden Gruppen laufen gut. Das wird immer wieder von den 
TeilnehmerInnen bestätigt.
Wir möchten gerne noch mehr Menschen eine Hilfe sein: Jeden Tag 
bekommen Sie einen Anruf und setzen einen Anruf ab, so dass sich 
der Ring an jedem Tag schließt. Gerade in dieser schwierigen Corona-
Zeit ist es wichtig, regelmäßig Kontakt zu anderen Menschen zu haben.
Sie sind dabei selbst aktiv. Interessierte sind herzlich willkommen. 
Bleiben Sie nicht allein; schließen Sie (neue) Kontakte!
Für Rückfragen steht Seniorenreferent Rainer Brunck unter Tel. 
06343 6100680 gerne zur Verfügung.

R. Brunck

Neues aus dem Landkreis 
Südliche Weinstraße

Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis 
Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Nach aktuellem Stand (07.03.2022, 10:45 Uhr) haben sich seit der letzten 
Meldung am Freitag, 4. März 2022, 442 weitere Fälle des Coronavirus 
(SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau 
bestätigt. Insgesamt wurden 24.909 Fälle im Zuständigkeitsbereich des 
Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 23.109 Personen sind 
gesundet. Insgesamt sind 211 Personen verstorben. Den Angehörigen 
und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürger-
meister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche 
Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 2.398 Personen (2.221 davon gesun-
det, 13 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 3.653 Personen (3.400 davon 
gesundet, 34 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 2.880 Personen (2.640 davon 
gesundet, 27 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 2.661 Personen (2.476 davon gesun-
det, 28 verstorben)
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Aufgrund des massiven Fischsterbens im letzten Jahr in der Queich 
wurde das Monitoringprojekt in Zusammenarbeit mit der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd als obere Wasserbehörde geplant.

KV SÜW

Ein hochmodernes Fahrzeug für den Brand- 
und Katastrophenschutz in SÜW

- neues TLF 4000 ist da
Vertreter des Landkreises haben ein neues, kreiseigenes Tanklösch-
fahrzeug (TLF 4000) für den Brand- und Katastrophenschutz an der 
Südlichen Weinstraße abgeholt. Es ersetzt das derzeitige Fahrzeug 
(TLF 24/50) aus dem Jahre 1992. Beheimatet sein wird das neue, wie 
auch schon das Vorgänger-Exemplar, in den Räumlichkeiten der Frei-
willigen Feuerwehr Edenkoben. „Der Katastrophenschutz hat an der 
Südlichen Weinstraße einen hohen Stellenwert“, betont Landrat Diet-
mar Seefeldt. „Der Landkreis hat für dieses Tanklöschfahrzeug rund 
445.000 Euro investiert. Klar ist: Unseren hervorragend ausgebilde-
ten Männern und Frauen soll im Ernstfall modernes, leistungsfähiges 
Equipment zur Verfügung stehen.“
Das neue Fahrzeug entspreche den hohen Standards, die man sich 
wünsche, berichtet Kurt Wagenführer. Der Kreisbeigeordnete ist für 
den Bereich Brand- und Katastrophenschutz zuständig. „Das TFL 
4000 kommt von der Firma Rosenbauer, Basis bildet ein Fahrgestell 
von Mercedes“, fügt er hinzu.

Der auf dem Fahrzeugdach festeingebaute Wasserwerfer im Einsatz, 
hier bei der Einweisung bei der Firma Rosenbauer. Foto: © KV SÜW
„Mit 4.100 Liter Löschwasser, 500 Liter Mehrbereichsschaummittel 
und verschiedenen Sonderlöschmittel (Pulver- und CO2-Löscher) ist 
das Fahrzeug für verschiedenste Brandeinsätze ausgerüstet“, erklärt 
Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele die Details. Mit 
der vom Fahrzeugmotor angetriebenen, hochmodernen Feuerlösch-
kreiselpumpe könne der Löschwassertank in unter zwei Minuten über 
die integrierte Schnellangriffseinrichtung, über „normale“ Schlauch-
leitungen oder den auf dem Fahrzeugdach fest montierten, fernge-
steuerten Schaum-/Wasserwerfer geleert werden. Ergänzt werde das 
Fahrzeug durch eine Schaum-Druckzumischanlage, einen Stromge-
nerator, feuerwehrtechnische Beladung, vier Pressluft-Atmer sowie 
eine professionellen Wärmebildkamera, so der BKI.
Seitens des Landes Rheinland-Pfalz wird das Fahrzeug mit 93.000 
Euro gefördert.

KV SÜW

Landrat zur Jubiläumsfeier der Bahnstrecke 
Winden-Weißenburg:

„Weiterhin Weichen stellen für Frieden in Europa“ - 
Vertragsunterzeichnung 1995 in der Kreisverwaltung Südliche 

Weinstraße

Der „Régiolis transfrontalier“ wird auf 
deutscher und französischer Seite 
fahren. Er wird derzeit entwickelt.
Die grenzüberschreitende Bahnver-
bindung zwischen Winden und Wei-
ßenburg wurde vor 25 Jahren wieder 
aufgenommen. Die 18 Kilometer 
lange Strecke verbindet die Südpfalz 
mit dem Elsass. Sie beginnt zwar 
auf Germersheimer Kreisgebiet, läuft 

aber hauptsächlich durch den Landkreis Südliche Weinstraße. SÜW-
Landrat Dietmar Seefeldt hat am 3. März 2022 an den Feierlichkeiten 
zum Jubiläum in Weißenburg teilgenommen. Angereist ist er, wie viele 

„Die Lage in der Ukraine erfüllt uns alle mit Sorge. Wir hoffen, dass wir 
einen kleinen Beitrag leisten können, um die Situation der Zivilbevöl-
kerung zu verbessern. Deshalb stellt unser Katastrophenschutz den 
Feldkochherd als Spende zur Verfügung, der im letzten Jahr außer 
Dienst genommen wurde“, so Landrat Dietmar Seefeldt und der für 
den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Kreisbeigeordnete 
Kurt Wagenführer. Mit dem Feldkochherd, der mit Gas und Festbrenn-
stoff betrieben werden kann, sei Verpflegung für bis zu 300 Personen 
möglich. Außerdem werde ein Küchenzelt übergeben.

Auf dem Weg zum ukrainischen Katastrophenschutz: der voll funkti-
onsfähige Feldkochherd des Katastrophenschutzes des Landkreises 
Südliche Weinstraße, der im letzten Jahr durch ein neues Modell er-
setzt wurde. Foto: © KV SÜW
Ergänzt wird die Lieferung durch Sachspenden: Die Feuerwehr der 
Verbandsgemeinde Landau-Land spendet Einsatzkleidung und die 
Feuerwehr Offenbach stellt zwei Krankentragen aus ihren Beständen 
zur Verfügung.
Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele ist dank-
bar, dass die Hilfe durch den Umlaufbeschluss des Kreisvorstandes 
kurzfristig beschlossen wurde und dass sich auch die Verbandsge-
meinden beteiligen: „Die Spenden sind bereits durch ehrenamtliche 
Katastrophenschützer auf dem Weg und sollen morgen an die ukraini-
sche Grenze transportiert und dem ukrainischen Katastrophenschutz 
übergeben werden.“
Der Feldkochherd des Katastrophenschutzes aus dem Baujahr 1963 
wurde im letzten Jahr durch ein neues Modell ersetzt. „Der alte Feld-
kochherd ist mehrfach abgeschrieben, aber noch voll funktionstüch-
tig“, sagt Thiele. Sein Fachbereich hat vor der Auslieferung kurzfristig 
eine TÜV- und Gasprüfung veranlasst, um sicherzustellen, dass ein 
funktionsfähiger Feldkochherd übergeben wird.
Die Spendenaktion wurde von den Firmen Weber Rescue und Barth 
Feuerwehrtechnik zusammen mit der Stadt Fellbach in Baden-Würt-
temberg und in Verbindung mit der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit initiiert.

KV SÜW

Verabschiedung in den Ruhestand: Ulrich 
Heise verlässt die Kreisverwaltung

12 Jahre lang war Ulrich Heise, langjähriger Leiter des Referats für 
Demografie, bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße tätig. Ende 
Februar verabschiedete er sich in seinen wohlverdienten Ruhestand. 
Landrat Dietmar Seefeldt dankte ihm für seine geleisteten Dienste und 
sprach ihm seinen Dank und Anerkennung aus.
„Ulrich Heise übte seine Tätigkeit stets mit viel Engagement und 
Eigeninitiative aus. Seine Aufgaben erfüllte er mit großer Expertise 
und war auch immer ganz mit dem Herzen dabei“, betonte Landrat 
Seefeldt bei der Verabschiedung im Kreishaus.

KV SÜW

Datenlogger für Langzeitmessungen in der 
Queich installiert

Ende Februar wurden zwei Multiparameterlogger in der Queich 
im Bereich Albersweiler installiert. Diese werden innerhalb eines 
bestimmten Intervalls in einem Untersuchungszeitraum von 12 Mona-
ten Messdaten der Parameter Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt, 
pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit aufzeichnen.
„Im Falle einer Verunreinigung können die Daten dazu dienen, den 
zeitlichen Verlauf besser einschätzen zu können und damit die Ursa-
chenermittlungen zu konkretisieren“, betont Landrat Seefeldt und 
erklärt: „Bisher lagen zu den Parameter Wassertemperatur, Sauer-
stoffgehalt, pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit keine Langzeitdaten 
vor. Mithilfe dieses Projekts wird es möglich, diese Daten über einen 
längeren Zeitraum zu sammeln.“
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· in Kandel am 23. März (16 bis 18:15 Uhr)
Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an einigen Bera-
tungsorten auch wieder persönlich statt. Weitere Informationen und 
einen Termin erhalten Verbraucher/innen unter 0800 6075600 (kosten-
frei) sowie unter energie@vz-rlp.de.

VZ-RLP

Richtig gut versichert: 
Rechtsschutzversicherung - sinnvoll oder 

überflüssig?
Eine Rechtsschutzversicherung kann den Zugang zum Recht erleich-
tern und manch einen Prozess finanziell erst möglich machen. Die 
Assekuranz übernimmt Kosten für Rechtsstreitigkeiten bis zu einer 
vereinbarten Versicherungssumme. Aber: Einige wichtige Risiken ver-
sichern die Anbieter nicht oder nur unzureichend, so die Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz. Ob eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll 
ist, sollte deshalb genau geprüft werden.
Die Verbraucherzentrale rät, vor dem Abschluss einer Rechtsschutz-
versicherung folgende Punkte zu bedenken:
· Die Versicherungssumme sollte pauschal mindestens 300.000 Euro 
für Gerichts- und Anwaltskosten betragen.
· Rechtsrat bei arbeitsrechtlichen Fragen bieten im Konfliktfall auch 
Gewerkschaften und Berufsverbände an. Für Mieter und Vermieter 
sind die örtlichen Mieterschutz- oder Grundbesitzervereine eine gute 
Alternative.
· Wer einen Selbstbehalt für den Versicherungsfall vereinbart, kann 
sich günstiger versichern.
Vorsicht: Wer viele Rechtsstreitigkeiten innerhalb kurzer Zeit bei seiner 
Rechtsschutzversicherung anmeldet, läuft Gefahr, eine Kündigung zu 
erhalten.
Die Preise variieren von Versicherer zu Versicherer. Einen aktuellen 
Vergleichstest bietet die Stiftung Warentest unter http://www.test.de.
Fragen rund um die Rechtsschutzversicherung beantworten die 
Versicherungsexpert:innen der Verbraucherzentrale montags von 10 
bis 13 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 
(06131) 28 48 122.
Informationen zum Nachlesen bietet die Verbraucherzentrale auch auf 
ihrer Internetseite unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wis-
sen/geld-versicherungen/weitere-versicherungen/rechtsschutzversi-
cherung-ueberfluessig-oder-sinnvoll-32194.

VZ-RLP

Informationen vun hiwwe un driwwe

Markt in Weißenburg
Am Mittwoch, 9. März 2022, findet in der Innenstadt von Weißenburg 
der „Markt der vier Jahreszeiten“ statt.

Fest in Weißenburg
Bis zum 13. März ist auf dem Place de la Foire eine Art Kirmes aufgebaut.
Mehr Informationen sind zu finden unter www.ville -wissembourg.eu.

Eva-Maria Wagner-Seifert

Sonstige Ereignisse

Geflüchtete aus der Ukraine können 
kostenlos Busse und Bahnen im KVV nutzen
Hunderttausende fliehen derzeit vor dem Krieg in der Ukraine. Um 
den notleidenden Menschen eine sichere Weiterfahrt zu Freunden, 
Verwandten oder Ankunftszentren zu erleichtern, können Geflüchtete 
aus der Ukraine ab sofort auch im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) 
bis auf Weiteres kostenlos Busse und Bahnen des öffentlichen Nah-
verkehrs nutzen.
Als Fahrausweis dienen entweder so genannte „0-Euro-Tickets“, wie 
sie beispielsweise bereits von der Deutschen Bahn im Fernverkehr 
ausgestellt werden, oder ein gültiges ukrainisches Ausweisdokument.
Der KVV setzt so  in enger Abstimmung mit den Städten und Landkrei-
sen im Verkehrsverbund  eine unbürokratische und schnelle Lösung 
zur humanitären Unterstützung der Geflüchteten um. Auch der ÖPNV-
Branchenverband VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) 
hatte sich gestern auf solch eine bundesweite Regelung verständigt.

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH

Solaroffensive geht weiter -  
Digitale Info-Veranstaltung mit Landkreis 

Kaiserslautern und Haus der Nachhaltigkeit
Eine digitale Info-Veranstaltung „Solaroffensive - Kohle sparen mit 
Sonnenschein“ findet am Mittwoch, 16. März, von 18:30 bis 20:30 
Uhr mit dem Landkreis Kaiserslautern und dem Haus der Nachhal-

Gäste aus Deutschland und Frankreich, mit der Bahn. Der ÖPNV-
Referent der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Lothar Zimmer-
mann, hat ihn begleitet.
Der Landrat betont: „Den Wert nachbarschaftlicher Kooperation, von 
friedlichem Miteinander und grenzüberschreitrender Infrastruktur 
schätzen wir hoch. In Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine sind wir besonders dankbar, dass in unserer Grenzregion 
Frieden herrscht.“ Er fügt hin: „Dies war und ist beileibe keine Selbst-
verständlichkeit. Engagierte haben sich in jüngerer Vergangenheit 
beharrlich und weitsichtig für die Integration in Europa, besonders 
zwischen Deutschland und Frankreich, eingesetzt.“ Konkret und im 
wahrsten Wortsinne erfahrbar sei dieser Einsatz für das grenzüber-
schreitende Miteinander vor einem Vierteljahrhundert durch die Reak-
tivierung der Bahnstrecke geworden.
Der Landrat erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der 
damalige Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und 
der Région Alsace zur Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnstrecke 
Winden-Wissembourg 1995, zwei Jahre vor dem ersten Zug auf der 
Schiene, in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße unterschrieben 
wurde. Der damalige Landrat Gerhard Weber war Gastgeber, als Ver-
kehrsminister Rainer Brüderle für das Land Rheinland-Pfalz und Jean 
Waline für die Région Alsace im Kreishaus die Vereinbarung zur Reak-
tivierung unterzeichneten.
Bei der Jubiläumsfeier blickte Werner Schreiner zurück. Er ist Beauf-
tragter der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Auf sein persönliches Enga-
gement und seine Expertise geht der Erfolg der Reaktivierung in 
wesentlichen Teilen zurück. Bürgermeisterin Sandra Fischer-Junck 
hatte die Gäste aus nah und fern zuvor herzlich in Weißenburg 
begrüßt. Die Firma Alstom informierte zum „Régiolis transfrontalier“, 
einem Zug, der auf deutscher und französischer Seite fahren wird 
und derzeit entwickelt wird. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Jean 
Rottner, Präsident der Region Grand Est, zeigten für die deutsche und 
die französische Seite Perspektiven für die zukünftige Erneuerung des 
grenzüberschreitenden Bahnverkehrs auf.
Landrat Dietmar Seefeldt betont im Anschluss an die Feier: „Die noch 
vor uns liegenden Aufgaben hin zu einem Netz grenzüberschreitender 
Bahnstrecken sind herausfordernd, aber lohnenswert. Denn hier zeigt 
sich gelebte europäische Integration. Wir werden uns weiter einset-
zen, damit auch wir zum Wohle nachfolgender Generationen die Wei-
chen richtig stellen für Frieden in Europa.“

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

 Umwelt-Ecke

Energietipp der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Wärmespeicherung wichtiger als Wärmedämmung?
Ist es sinnvoller die Wärme in massiven Wänden des Hauses zu spei-
chern, als das Haus umfassend zu dämmen? Jeder Speicher muss 
zunächst aufgeladen werden und entlädt sich mit der Zeit wieder. Wie 
schnell sich ein Speicher entlädt, hängt von der Speichermasse, der 
Oberfläche, der Dämmung und den Temperaturunterschieden ab. 
Auch eine Wärmflasche im Bett ist nur hilfreich, wenn die Bettdecke 
als Dämmschicht hinzukommt. Ohne die Bettdecke ist die gespei-
cherte Wärme schnell verloren.
Übertragen auf Gebäude heißt das, massive Wände mit viel Spei-
chermasse können die Abkühlung und Aufwärmung im Haus ver-
langsamen, aber nicht die Energieverluste begrenzen. Wer diese 
Energieverluste verringern möchte, kommt an der Dämmung nicht 
vorbei. Im Winter kann jeder den Unterschied zwischen Dämmen und 
Speichern selbst erfahren. Der eigene Körper ist ein guter Wärmespei-
cher. Am angenehmsten fühlt sich, wer im Winter eine Wärmedäm-
mung in Form einer kuscheligen Jacke anlegt. Niemand käme auf die 
Idee, eine Ritterrüstung zu tragen, weil die Speichermasse hoch ist.
Im Sommer verzögern Speichermassen das Aufheizen des Gebäudes. 
Es sei denn, es kommt den ganzen Tag über viel Sonnenstrahlung 
durch große Glasflächen oder Dachflächenfenster ins Haus. Dann 
haben es auch die Speichermassen schwer, diese Wärmeenergie weg 
zu puffern.
Weitere Details erläutern Ihnen gerne die Energieberater der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Beratungs-
gespräch nach telefonischer Voranmeldung.
Die nächsten Beratungstermine finden wie folgt statt:
· in Landau am 16. März (12:15 bis 16 Uhr)
· in Dahn am 22. März (13:30 bis 16:30 Uhr)
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Aber natürlich kommt auch das 
Entdecken und Erforschen der 
Natur nicht zu kurz und in der Bas-
telwerkstatt können wir mit Laub-
säge oder Naturmaterialien kreativ 
werden. Aufenthalt im Freien macht 
hungrig und so werden wir auch 
Stockbrot und Kartoffelsuppe 
überm Feuer zubereiten.
Wenn das Wetter mitspielt, findet 
das Ferienprogramm an allen drei 
Tagen im Freien statt, ein Aufwär-
men am gemütlichen Lagerfeuer 
ist zwischendurch möglich. Als 
Ausweichmöglichkeit steht uns 
ein überdachter Grillplatz zur Ver-
fügung. In jedem Fall sind wet-
tergerechte Kleidung und eigene 

Verpflegung mitzubringen.
Die Teilnahmegebühr für alle 3 Tage beträgt 45 Euro und 30 Euro für 
NABU-Mitglieder. Es sind noch wenige Plätze frei, bitte schriftliche 
Anmeldeunterlagen anfordern unter Veranstaltung.nabu-landau@
nabu-rlp.de.

S. Heilmann

Trainieren mit Profis in Freimersheim:
Fußballcamp für Kinder bis 14 Jahre vom 20. bis 22. April 2022

Fußballbegeisterte Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren haben in den 
Osterferien von 20. bis 22. April 2022 die Möglichkeit, ihre fußballeri-
schen Fähigkeiten unter Anleitung der Fußballprofis Marco Raimondo-
Metzger (SV Viktoria Aschaffenburg), Mario Miltner (Torwarttrainer U23 
Iran) und Alan Stulin (Spieler beim luxemburgischen Erstligisten FC 
UNA Strassen) weiterzuentwickeln. Das dreitägige Camp der Fußball-
schule Future Champs findet in Kooperation mit dem FSV Freimers-
heim 1961 e.V. auf dem Trainingsgelände in Freimersheim statt.
Das Camp richtet sich an Fußball-Anfängerinnen und -Anfänger sowie 
Fortgeschrittene und bietet den Kindern, durch alters- und leistungs-
gerechte Kleingruppen, die für sie abgestimmte Förderung. Neben 
ganz viel Spaß stehen täglich zwei Fußballeinheiten auf dem Pro-
gramm, in denen die Kinder ihre technischen Fähigkeiten wie Koor-
dination, Dribbling und Torabschluss verbessern können. Außerdem 
lernen sie spannende Turnierformen kennen, bei denen sie sich in 
ihren Teams beweisen können.
Die Kosten betragen pro Kind 139 Euro. Neben den Trainingseinheiten 
beinhaltet das Paket ein warmes Mittagessen, Snacks und Getränke. 
Zudem erhalten alle Kinder ein Nike-Trikot, eine Goodiebag und eine 
Urkunde.
Anmeldungen nimmt die Fußballschule Future Champs per E-Mail an 
info@futurechamps.de oder telefonisch unter 0176 40020960 entge-
gen. Die Webseite der Fußballschule befindet sich derzeit noch im 
Aufbau. In Kürze werden unter www.futurechamps.de und den Social-
Media-Kanälen Facebook (Future Champs) und Instagram (futu-
rechamps_) weitere Informationen zu finden sein.
Über die Coaches:
Das Future Champs-Trainerteam vereint die langjährige Erfahrung 
der aktiven Profikarriere dreier Spieler mit der Expertise aus Trainer-
tätigkeiten in bekannten Vereinen und Nationalmannschaften: Marco 
Raimondo-Metzger aus Ludwigshafen spielt beim SV Viktoria Aschaf-
fenburg in der Regionalliga Bayern und war bereits Spieler u.a. bei 
Türkgücü München, 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern. 
Mario Miltner aus Heidelberg ist aktuell Torwart-Trainer der U23 Natio-
nalmannschaft Iran und war als Torwarttrainer bereits beim SV Sand-
hausen und Eintracht Frankfurt aktiv. Alan Stulin aus Edenkoben spielt 
beim luxemburgischen Erstligist FC UNA Strassen und machte zuvor 
u.a. Station bei Alemannia Aachen und dem 1. FC Kaiserslautern.
Alan Stulin, Marco Raimondo Metzger und Mario Miltner

Bad Bergzabern

Momentan leider keine Geburtstags- 
und Jubilarbesuche möglich

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir bitten Sie um Verständnis, dass zurzeit keine Besuche zu 
Geburtstagen und Ehejubiläen erfolgen.
Wir hätten Sie gerne besucht, jedoch nehmen wir aufgrund der 
derzeitigen Lage von einem persönlichen Besuch Abstand.

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

tigkeit (Landesforsten Rheinland-Pfalz) statt. Seit einem Jahr organi-
sieren der BUND Rheinland-Pfalz und der Bezirksverband Pfalz mit 
Pfälzer Kommunen die interaktive Online-Veranstaltungsreihe, um Pri-
vatpersonen und Eigenheimbesitzer über die Vorteile und Möglichkei-
ten des Solarstroms vom eigenen Dach zu informieren.
Zunächst stellen Katja Manns, Projektleiterin der BUND-Solaroffensive, 
und Carolin Sperk, Klimaschutzmanagerin des Bezirksverbands Pfalz, 
die Initiative vor und moderieren. In Grußworten berichten Landrat Ralph 
Leßmeister und Michael Leschnig, Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit 
(Johanniskreuz) über Klimaschutzaktivitäten im Landkreis Kaiserslautern 
und vom Haus der Nachhaltigkeit. Johannes Sattler vom Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz stellt in 
einem Impulsvortrag das Solarkataster des Landes vor.
Danach können die Teilnehmenden in drei Themenräumen ihre Fra-
gen zu Planung, Installation, Betrieb und Kombinationsmöglichkei-
ten von Photovoltaik-Anlagen stellen. Dabei geht es unter anderem 
um die ersten Schritte der Anlagenplanung, Speichermöglichkei-
ten, die rechtlichen Grundlagen für das Koppeln von Solarstrom mit 
E-Mobilität und Heizen und wie das in der Praxis funktioniert, und wie 
Hauseigentümer und -eigentümerinnen Solarenergie nutzen können, 
zum Beispiel zur Erzeugung von Warmwasser und zum Heizen mit 
Wärmepumpen. Ein Erfahrungsbericht gibt Einblicke in den Alltag in 
einem Einfamilienhaus, das zu 100 Prozent mit regenerativer Energie 
versorgt wird und so viel Strom erzeugt, dass davon das E-Auto der 
Familie geladen werden kann.
Experten und Expertinnen von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der Pfalzsolar, der WVE 
(Westpfälzischen Ver- und Entsorgung) Kaiserslautern und Landes-
forsten Rheinland-Pfalz informieren zu diesen Themen und beantwor-
ten alle Fragen. Die Veranstaltung ist kostenfrei; unter den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen werden Stecklinge von heimischen Sträuchern, 
gespendet vom Haus der Nachhaltigkeit, verlost. Eine Anmeldung 
unter https://hdn.wald.rlp.de/de/veranstaltungen/ ist erforderlich.
Die „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“ wird vom BUND 
Rheinland-Pfalz und dem EU-Life-Projekt ZENAPA (Zero Emission 
Nature Protection Areas) des Bezirksverbands Pfalz in Kooperation 
mit den Pfälzer Städten und Gemeinden durchgeführt. Das rheinland-
pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
fördert die Initiative, weitere Kooperationspartner sind die Energie-
agentur und die Verbraucherzentrale des Landes Rheinland-Pfalz.

Jeder kann etwas gegen den Klimawandel tun: Solarstrom vom eige-
nen Dach Foto: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Bezirksverband Pfalz

Osterferienprogramm beim NABU Landau e. V.
Von Mittwoch, 13. April, bis Frei-
tag, 15. April 2022 findet das 
Osterferienprogramm des NABU-
Landau e. V. in Mörzheim statt. Es 
gibt ein ganztägiges Programm 
von 9:00 bis 15:30 Uhr für Kinder 
ab 8 Jahren in unserem Grünen 
Klassenzimmer. Diesmal gibt es 
Aktionen rund um das Thema Was-
ser: Wasser in der Natur, Wasser in 

unserem Alltag und virtuelles (verstecktes) Wasser. Spiele und eine 
Rallye bringen uns das Thema näher und wir überlegen uns, welche 
Bedeutung Wasser für uns und andere hat und denken über unseren 
Umgang mit dem kostbaren Gut nach.
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Historischer Verein der Pfalz e.V. – 
Bezirksgruppe Bad Bergzabern

Vortrag von Jürgen Keddigkeit M.A.: „Unsere Heimat zur 
Bayernzeit – 1816 bis 1956. Bayern und Pfalz im 19. und 

beginnenden 20. Jahrhundert“
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Verhältnis zwischen 
den Pfälzern und den neuen Herren, dem Königreich Bayern, ange-
spannt. König Maximilian Joseph I. hatte am 1. Mai 1816 eher unwillig 
eine von langen Kriegen und auch von den Franzosen ausgeplünderte 
Region übernommen, die überdies eine miserable Infrastruktur auf-
wies.
Doch in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte sich die 
wirtschaftliche, soziale und politische Situation in der Pfalz grund-
legend geändert. Die Pfalz war eine der beiden Regierungsbezirke 
in Bayern, die am intensivsten von Gewerbe und Industrie geprägt 
waren. Auch das Verkehrswesen, insbesondere der Eisenbahnbau, 
hatte hier große Fortschritte gemacht.

Mit diesem Wandel beschäftigt sich Jürgen Keddigkeit. Er war viele 
Jahre am „Institut für Pfälzische Geschichte“ in Kaiserslautern und 
zählt zu den profiliertesten Historikern der Pfalz.
Der Vortrag findet statt am Montag, 14. März 2022, um 19:30 Uhr im 
„Haus des Gastes“.
Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht am Platz.
Eintritt: 2 Euro, Vereinsmitglieder frei

Dr. Andreas Imhoff

Pfälzerwaldverein Bad Bergzabern
Wir treffen uns am Mittwoch, 16. März 2022, um 9:00 Uhr am Bahn-
hof Bad Bergzabern. Wir bilden Fahrgemeinschaften und fahren zum 
„P“ Urbansplatz in Schweigen. Wir wandern einen Rundweg über die 
Ruine Guttenberg, es werden ca. 10 km. Eingekehrt wird im „Schw-
eigener Hof“.
Wanderführer ist Ewald Bauer, Tel. 01523 2711829.

W. Bödeker

TC Blau-Weiß Bad Bergzabern
Einladung zur Mitgliederversammlung 25.03.2022

Die ordentliche Jahres-Mitgliederversammlung des Tennisclub Blau-
Weiß Bad Bergzabern findet am Freitag, 25.03.2022, ab 19:30 Uhr im 
Clubhaus statt.
Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorsitzenden
2. Jahresbericht des Schatzmeisters
3. Kassenprüferbericht
4. Bericht des Sportwartes
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahlen zur Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge
Zur Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder im Namen des gesam-
ten Vorstandes herzlichst eingeladen. Es gelten die gültigen Corona-
Regelungen.

Der Vorstand
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Ukraine Hilfsaktion
Wir möchten gemeinsam den Menschen in der Ukraine helfen und 
brauchen Ihre Unterstützung!
Gebraucht werden Bettdecken, Bettwäsche, warme Kleidung, 
Schlafsäcke, Isomatten, Handtücher, Hygieneartikel, Baby- und 
Kinderpflege und Medikamente (Schmerzmittel, Verbandzeug, 
Brand- und Wundsalbe, Wunddesinfektionsmittel).
Auch haltbare Nahrungsmittel wie Nudeln, Reis und Konserven wer-
den benötigt.
Die Sachspenden können an folgende Adresse gebracht werden:
Auf dem Viertel 10, 76887 Bad Bergzabern
Falls niemand vor Ort anzutreffen ist, können die Spenden vor der 
Halle abgestellt werden.
Die Adventgemeinde Bad Bergzabern hat für die Geldspenden ein 
Konto eingerichtet:
IBAN DE04 5485 0010 0035 1188 43 Verwendungszweck: Ukraine-
Nothilfe
Die Gemeinde kümmert sich um den Transport der Sachspenden.
Diese und weitere Infos bezüglich der Ukrainehilfe finden Sie auf 
www.vg-bad-bergzabern.de/aktuelles/ukrainehilfe/
Vielen Dank an alle, die sich angesprochen fühlen und helfen möchten.

L. Metz

Ernennung beim Elektronikzentrum 
der Bundeswehr

Am 28. Februar 2022 
konnte der Leiter des 
Elektronikzentrums der 
Bundeswehr in Bad Bergz-
abern, Oberstleutnant 
Wolfgang Eder, im Rahmen 
einer Direkteinstellung 
einer Tarifbeschäftigten 
die Ernennungsurkunde 
zur Technischen Regie-
rungsobersekretärin aus-
händigen.
Frau Kirstin Ohler war bis-
her als Elektronikmecha-
nikerin in der Werkstatt 
Anschalt- und Verbin-
dungstechnik tätig und 
wird jetzt als Technische 
Beamtin in der Abteilung 
Ein-/Ausgangsprüfung 
des Elektronikzentrums 
eingesetzt.
Oberstleutnant Eder 
wünschte viel Glück und 
Erfolg für die Zukunft und 

überreichte die Ernennungsurkunde. Frau Ohler nahm ihre Urkunde 
mit Freude entgegen.
Es gratulierten auch der Vorsitzende des Personalrates, die zivile 
Gleichstellungsbeauftragte, die Vertrauensperson der Schwerbehin-
derten und die Kollegen der Abteilung Ein-/Ausgangsprüfung.

Text & Bild: Elektronikzentrum der Bundeswehr

Lassen Sie es jeden wissen!
Mit einer Familienanzeige
in Ihrem Mitteilungsblatt.
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a) Information und Beratung über das Ergebnis der öffentlichen 
Auslegung mit Behördenbeteiligung
b) Anerkennung des vorgelegten, überarbeiteten Planentwurfs
c) Beschluss über die Durchführung einer verkürzten, nochma-
ligen Offenlage mit Beteiligung der betroffenen Behörden und 
Träger öffentl. Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB

11. Bauvorhaben
12. Straßenunterhaltungsmaßnahmen

- Beschluss von überplanmäßigen Ausgaben sowie deren 
Deckung

13. Grundschulumlage 2021
- Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe

14. Informationen und Anfragen
Nichtöffentlich:
1. Grundstücksangelegenheiten
2. Jagdpachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Informationen und Anfragen
Hinweis:
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können aufgrund der aktuel-
len Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen Abstände 
zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu können, kann die Besu-
cherzahl daher bei Bedarf begrenzt werden.
Weiterhin sind hygienische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, insbeson-
dere:

- Einhaltung des Mindestabstandes unter allen Anwesenden,
- Ausschluss von Personen mit akuten Atemwegs- und Lungener-

krankungen,
- Händehygiene.
Bei der Sitzung gilt die Testpflicht nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der 31. 
CoBeLVO. Die Testpflicht gilt nicht für geimpfte oder genesene 
Personen.
Es sind die üblichen Nachweise (Zertifikate, Impfpass, Testnachweise 
etc.) vorzulegen.

Matthias Ackermann, Ortsbürgermeister

Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses

Einladung
Am Donnerstag, 10. März 2022, um 18:30 Uhr findet im Dorfge-
meinschaftshaus in Birkenhördt eine Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses statt.
Tagesordnung

Öffentlich:
1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 

und Entscheidung über die Entlastung
a) Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 114 Abs. 1 S. 1 
GemO
b) Beschluss über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 S. 2 GemO
- Vorberatung und Beschlussempfehlung an den Gemeinderat

2. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 
und Entscheidung über die Entlastung
a) Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 114 Abs. 1 S. 1 
GemO
b) Beschluss über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 S. 2 GemO
- Vorberatung und Beschlussempfehlung an den Gemeinderat

Hinweis: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen 
Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu können, kann 
die Besucherzahl daher bei Bedarf begrenzt werden.
Weiterhin sind hygienische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, insbesondere:

- Einhaltung des Mindestabstandes unter allen Anwesenden,
- Ausschluss von Personen mit akuten Atemwegs- und Lungener-

krankungen,
- Händehygiene.
Bei der Sitzung gilt die Testpflicht nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der 31. 
CoBeLVO. Die Testpflicht gilt nicht für geimpfte oder genesene 
Personen.
Es sind die üblichen Nachweise (Zertifikate, Impfpass, Testnachweise 
etc.) vorzulegen.

Lothar Bade, Ausschussvorsitzender

Barbelroth

Veranstaltungstermine SpVgg Oberhausen/
Barbelroth 2022

Unter dem Vorbehalt, dass es zu den jeweiligen Terminen möglich 
sein wird, eine entsprechende Veranstaltung durchzuführen, plant die 
SpVgg Oberhausen/Barbelroth in 2022 die nachfolgend aufgelisteten 
Events:

Datum Beginn Event
26.03. 11:30 Uhr Schlachtfest
08.04. 18:30 Uhr Rumpsteakessen
30.04. 17:30 Uhr Hähnchenfest
05.05. 20:30 Uhr Generalversammlung (mit Wahlen)
25.06. 10:30 Uhr Freizeitmannschaften Fußballturnier
23.09. 18:30 Uhr Rumpsteakessen
29.10. 11:30 Uhr Schlachtfest
26.11. 11:30 Uhr Schlachtfest
Der Verein hofft, dass möglichst viele der geplanten Events stattfin-
den können und freut sich, dann endlich auch wieder möglichst viele 
Besucherinnen und Besucher auf dem Sportgelände begrüßen zu 
können!

(AS)

Schlachtfest bei der SpVgg Oberhausen/
Barbelroth am 26. März

Vorbehaltlich der Möglichkeit, dass die Durchführung einer solchen 
Veranstaltung nach den dann geltenden Bestimmungen möglich und 
erlaubt ist, findet am 26.03.2022 ab 11:30 Uhr das nächste Schlacht-
fest auf dem Sportgelände der SpVgg statt.
Es gelten die dann gültigen Zugangsregeln nach der aktuellen Corona-
Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz.
Ansonsten bleibt alles beim Alten: All-You-Can-Eat-Kesselfleisch, fri-
sches Mett und Bratwürste sowie der Verkauf frischer Hausmacher 
und Kaffee&Kuchen.

Andreas Schwind

Birkenhördt

11. Gemeinderatssitzung
Einladung

Am Donnerstag, 10. März 2022, um 19:00 Uhr findet im Dorfge-
meinschaftshaus in Birkenhördt eine Gemeinderatssitzung statt.
Tagesordnung

Öffentlich:
1. Einwohnerfragestunde
2. Informationen des Ortsbürgermeisters
3. Forstangelegenheiten

- Forstwirtschaftsplan Birkenhördt 2022/2023
4. Bewilligungsbescheid „Förderung der Forstwirtschaft“ vom 24. 

August 2021
- Erhebung Widerspruch

5. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 
und Entscheidung über die Entlastung
a) Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 114 Abs. 1 S. 1 
GemO
b) Beschluss über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 S. 2 GemO

6. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 
und Entscheidung über die Entlastung
a) Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 114 Abs. 1 S. 1 
GemO
b) Beschluss über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 S. 2 GemO

7. Annahme von Spenden
8. Erneuerung der Rostabdeckung beim Sandfang in der Schwarz-

erdstraße
9. Errichtung einer PV-Freiflächenanlage

- Antrag auf Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens 
gem. § 10 Abs. 6 LPlG
- Beauftragung der Planungsleistungen
- Beauftragung einer Artenschutzprüfung

10. Bebauungsplan „In der Sott“ +++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B E I L A G E N - S E RV I C E 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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- Ausschluss von Personen mit akuten Atemwegs- und Lungener-
krankungen,

- Händehygiene.
Bei der Sitzung gilt die Testpflicht nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der 31. 
CoBeLVO. Die Testpflicht gilt nicht für geimpfte oder genesene 
Personen.
Es sind die üblichen Nachweise (Zertifikate, Impfpass, Testnachweise 
etc.) vorzulegen.

Bärbel Drieß, Ortsbürgermeisterin

Dierbach

Der MGV Dierbach und 
sein Zukunftskonzept - 

Jahreshauptversammlung und 
Informationsveranstaltung

Liebe Mitglieder, liebe MGV-Freunde in Dierbach und Umgebung,
ihr habt den Termin registriert? Am kommenden Freitag, 11.03.2022, 
20 Uhr, Dierbachhalle: Im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung 
stellt der MGV Dierbach sein Zukunftskonzept vor. Dazu sind nicht nur 
die Mitglieder, sondern alle interessierten „Freunde und Freundinnen“ 
aus Dierbach und den Nachbarorten herzlich eingeladen.
Der MGV 1861 Dierbach beschäftigt sich intensiv mit der Gestaltung 
seiner Zukunft. Er hat einen Plan, will vieles verändern, modernisieren 
und sich für Jung und Alt attraktiver machen. Auch Frauen, Jugend-
lichen und Kindern soll, bei Bedarf, die Möglichkeit zum Singen 
geschaffen werden.
Über all das werden wir am Freitag ausführlich informieren und uns mit 
euch austauschen.
Es wird ganz sicher ein spannender Abend. Wir freuen uns auf euren 
zahlreichen Besuch.
Unser Programm sieht wie folgt aus:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht des Dirigenten
6. Der Zukunftsplan des MGV, umfassende Informationen
7. Aussprachen
8. Verschiedenes
Wichtig: Bereits ab 19 Uhr ist unsere Küche geöffnet und bietet den 
beliebten „Hausmacher-Saumagen“ an.
Hinweis: Wegen der Pandemiesituation wollen wir noch immer Vorsicht 
walten lassen. Es gilt 3G, d. h. „genesen oder geimpft/geboostert oder 
getestet“. In der Dierbachhalle werden wir auf entsprechendem Abstand 
sitzen. Bis zum Sitzplatz tragen wir die „Masken“. Wenn wir uns dann 
zusätzlich zur Impfung, am Tag noch testen (z. B. Selbsttest), können wir 
damit unser aller Sicherheit zusätzlich erhöhen. Bis Freitag!

Eure MGV-Vorstandschaft (pw)

Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung der Sportfreunde 

Dierbach 1967 e.V. sowie der Abteilung 
Tennis

am Freitag, 25. März 2022, 20:00 Uhr in der Dierbachhalle.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Erstattung des Geschäftsberichtes durch den Vorsitzenden
3. Berichte Jugend, Aktive, AH, Breitensport und Tennis
4. Erstattung des Kassenberichtes Abteilung Tennis
5. Bericht über die Kassenprüfung Abteilung Tennis
6. Entlastung von Abteilungsleitung und Kassenführung
7. Neuwahlen Abteilung Tennis
a. Abteilungsleitung
b. stellvertretende Abteilungsleitung
c. Kassenwart/in
d. Sportwart/in
e. Beisitzer/in
8. Erstattung des Kassenberichtes Hauptverein
9. Bericht über die Kassenprüfung Hauptverein
10. Entlastung von Vorstand und Kassenführung
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich zu stellen und 
müssen zwei Wochen vor der Versammlung in Händen des Vorsitzen-
den sein (§ 9 der Satzung). Um pünktliches und zahlreiches Erschei-
nen der Mitglieder wird gebeten.

Thorsten Kunz , 1. Vorsitzender
Martina Kunz, Abteilungsleiterin Tennis

Bärgehääder Dorfshirts gehen in die 
nächste Runde!

Anlässlich der 700-Jahr-Feier unseres Dorfes in 2022 können wie-
der Dorfshirts bestellt werden. Dieses Mal in Jubiläumsausgabe und 
neuen Farben.
Auf der Vorderseite ist unser Dorflogo.

Auf dem Rücken stehen alle Orte, an denen sich ein Bärgehääder wie 
„dehääm“ fühlt.
Ein T-Shirt wird wieder für 18,00 Euro, eine Sweatjacke mit Kapuze für 
35,00 Euro angeboten. Solange der Vorrat reicht.

Erhältliche Größen und Farben:

Männer T-Shirts
Anthrazit XS-7XL
Seeblau XS-7XL
Schilf XS-7XL
Frauen T-Shirts:
Anthrazit S-4XL
Kobaltblau S-4XL
Altrosa S-4XL
Unsere Sweat Jacke mit Kapuze
Bärgehääder GrünXS-6XL

Aus organisatorischen Gründen entfällt die persönliche Anprobe in 
diesem Jahr. Die Farben und Größenmaße können im Zweifel auf der 
Webseite von Engelbert Strauss (www.engelbert-strauss.de) einge-
sehen werden. Wir hoffen, Ihr habt Interesse und unterstützt unsere 
Feuerwehr, die das vorbereitet hat!
Bestellungen werden per E-Mail ffw.birkenhoerdt@gmail.com oder 
telefonisch/WhatsApp bei Philipp Ehrhardt 0176 55133572 entgegen-
genommen unter Angabe des Namens, des gewünschten Kleidungs-
stückes, Farbe und Größe. Bestellungen werden bis einschließlich 
13.03.2022 angenommen.

Ortsgemeinde

Böllenborn

16. Gemeinderatssitzung
Einladung

Am Dienstag, 15. März 2022, um 20:00 Uhr findet im Feuerwehr-
haus in Böllenborn eine Gemeinderatssitzung statt.
Tagesordnung

Öffentlich:
1. Grundschulumlage 2021

- Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe
2. Anschaffung einer Theke für das Dorfgemeinschaftshaus

- Auftragsvergabe
3. Informationen und Anfragen
Nichtöffentlich:
1. Vertragsangelegenheiten
2. Informationen und Anfragen
Hinweis:
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können aufgrund der aktuel-
len Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen Abstände 
zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu können, kann die Besu-
cherzahl daher bei Bedarf begrenzt werden.
Weiterhin sind hygienische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, insbeson-
dere:

- Einhaltung des Mindestabstandes unter allen Anwesenden,
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Kapellen-Drusweiler

Frühjahrsputz an der Kirche
Am Freitag, 4. März 2022, war um die Kirche in Kapellen-Drusweiler 
eine Menge positiver Arbeitsenergie zu verzeichnen. Hochdruckreini-
ger kamen an jeder Ecke der Kirchenmauer zum Einsatz. Bis in die 
späten Mittagsstunden hat die Kirchengemeinde mit dem Presbyte-
rium unseren Dorfmittelpunkt mit seinem Einsatz verschönert.
Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften vor Ort wird die Reini-
gungsaktion in den nächsten Wochen fortgesetzt.
Vielen Dank seitens der Ortsgemeinde für diesen vorbildlichen „Früh-
jahrsputz“.
Vielleicht ist diese Aktion auch Motivation für die Einwohner, Grund-
stücks- und Hausbesitzer, unseren Ort weiterhin sauber zu halten oder 
sogar noch aufzuhübschen.

Euer Ortsbürgermeister Gerd Kropfinger

Kapsweyer

Gottesdienste
Trotz örtlicher zuletzt immer noch sehr hoher Corona-Inzidenzen sind 
seit einigen Wochen wieder Gottesdienste ohne Anmeldung unter 
3G-Bedingungen möglich. Dazu lädt die Pfarrgemeinde alle Gläubigen 
in diesen schweren Zeiten herzlich ein.
„Zwei Lebensstützen brechen nie, Gebet und Arbeit heißen sie!“, sag-
ten noch unser Älteren, die die Kriegszeiten miterleben mussten.
Auch bei nur leichten Krankheitszeichen sollte aber jeder eigenverant-
wortlich lieber weiter digitale Angebote wahrnehmen.

DrS

Nachfahren der Auswanderer
Ein Krieg in Europa - nah und Gott sei Dank doch noch weit weg. Aber in 
unsere Ortschronik können wir Seite 68 lesen, dass etwa 100 Personen 
aus Kapsweyer im Frühjahr 1809 auf Einladung des Zaren ins Schwarz-
meergebiet aussiedelten. Schon damals hatte unter der deutschstäm-
migen Zarin Katharina das Zarenreich die Gegend um Odessa erobert 
und benötigte gute Landwirte. Hatte die Familie Zimmermann um 1770 
aus Kapsweyers heute ältestem Haus noch an der Wolga bei Saratow 
gesiedelt, suchten nun viele nach den Zerstörungen der französische 
Revolution und der Kriege Napoleons ihr Glück in der Auswanderung. 
Die Ortschronik beschreibt ausführlich, wie die Auswanderung ins 
Schwarzmeergebiet erfolgte und wer sich wo niedergelassen hat. Viele 
aus Kapsweyer siedelten in Landau/Odessa ganz in der Nähe der von 
der Putin-Armee angegriffenen Stadt Cherson.
Viele wanderten ein Jahrhundert später von dort wegen schwierig 
gewordener politischer Entwicklungen nach Amerika aus oder wurden 
von Stalin vertrieben. Doch sicherlich gibt es trotz Rückwanderung 
in den letzten Jahrzehnten auch heute im Schwarzmeergebiet noch 
Nachkommen dieser Auswanderer aus Kapsweyer, die vom russi-
schen Überfall auf die Ukraine betroffen sind.

DrS

Klingenmünster

Liebe Minschdrer, liebe Freunde,
Name gesucht für das Gewerbegebiet „OST IV“  

und dessen Straße
Das Gewerbegebiet „OST IV“ in Klingenmünster befindet sich derzeit 
in Planung. Die Ortsgemeinde sucht schon frühzeitig nach geeigneten 
Namen für das Gebiet und die Straße dort. Hierzu findet eine Bür-
gerbeteiligung statt. Im ersten Schritt sollen Vorschläge gesammelt 
werden, in einem zweiten Schritt wird darüber abgestimmt.

Hier sammeln wir die Vorschläge:
https://forms.office.com/r/KFSNAviaHj
Wir freuen uns auf die Rückmeldungen!

Gleiszellen-Gleishorbach

Teilsperrung in Gleishorbach,  
Hauptstraße 4

Die Hauptstraße in Gleishorbach wird im Bereich Hauptstraße 4 vom 
08. bis 18.03.2022 wegen Gasanschlussarbeiten teilgesperrt werden.

Johann Kumpfmüller, Ortsbürgermeister

Problemabfallsammlung 
für Gleiszellen-Gleishorbach

Termin:
Donnerstag, 24.03.2022, von 9:45 bis 10:45 Uhr an der ehemaligen 
Traubenannahmestelle
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske (FFP2 oder KN95/N95) 
sowie 1,5 m Abstandspflicht.

Johann Kumpfmüller, Ortsbürgermeister

LandLust - Die rurale Wanderausstellung 
durch die Südpfalz und das Elsass -  

von der Weinlese bis zur Mandelblüte
Ausstellung „Rosa Rausch der Mandelblüten”

11. bis 24. März 2022 im Gasthof & Hotel „Zum Lam” in Gleiszel-
len
Vernissage: Freitag, 11.03.2022, von 18:00-20:00 Uhr
Die Wanderausstellung macht am kommenden Freitag, 11.03.2022 in 
Gleiszellen Station. Im Gasthaus „Zum Lam“ werden die Gäste zur 
Vernissage neben dem Augenschmaus mit Musik, Wein und Häpp-
chen verwöhnt. Die Ausstellung ist dann wie immer 14 Tage dort zu 
den üblichen Geschäftszeiten zu sehen.
Veranstalter: Susanne Schultz, mobil 0151 46424182, E-Mail: info@
raumpsychologie-schultz.de

S. Schultz

Hergersweiler

Landfrauenverein 
Winden / Hergersweiler

Aktuelle Termine 2022
Die Corona bedingte Pause nähert sich dem Ende und wir planen 
einen Neustart.
Folgende Termine unseres aktuellen Programm werden stattfinden:
• Gymnastik „Fit in jedem Alter“
Leitung: Frau Ulli Licht
Ab 23. März 2022 wird der Kurs künftig jeden Mittwoch für eine 
Stunde stattfinden. Kursort: Bürgerhaus Winden, Beginn: 19 Uhr
• 05.04.2022 (Dienstag), 15 Uhr, Bürgerhaus Winden:
Lesung „Letzte Rosen“ von Lilo Beil mit Kaffee und Kuchen
Die Lesung ist öffentlich. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingela-
den! Der Landfrauenverein freut sich auf zahlreiche Zuhörer.
• 26.04.2022 (Dienstag), 19 Uhr, Bürgerhaus Winden:
Generalversammlung mit Wahlen
Wir suchen noch Verstärkung für unser Vorstandsteam. Wer Inter-
esse hat, in unserem Vorstandsteam mitzuwirken, kann sich gerne bei 
Heide Walz, Tel. 7545, melden.
Für die Sommermonate planen wir wieder eine Radtour und ein oder 
zwei Ausflüge. Außerdem möchten wir unseren Kochkurs „Salate und 
Beilagen für Feiern und Grillparties“ nachholen.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen erscheinen wie immer 
hier im Amtsblatt bzw. in den Schaukästen.
Wir hoffen auf rege Teilnahme und freuen uns, euch endlich alle wie-
derzusehen!

Die Vorstandschaft

Prot. Kirchenchor 
Winden - Hergersweiler

Liebe Sängerinnen und Sänger,
nach dreimonatiger, pandemiebedingter Pause beginnen wir endlich 
wieder mit unseren Singstunden. Wir treffen uns am Donnerstag, 
24.03.2022, wie üblich um 18:30 Uhr im Bürgerhaus Winden.
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen. Wer kei-
nen vollständigen Impfschutz hat, benötigt einen aktuellen, negativen 
Coronatest.

B. Borz
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Besonders ergreifend das Zusammentreffen zweier Familien aus 
der Ukraine, von denen eine seit mehreren Jahren in Klingenmüns-
ter wohnt. Auch die Geschichte einer jungen Studentin, die als erste 
Geflüchtete in Klingenmünster ankam, ist bewegend.
Neben den vielen Sachspenden wurden auch 2.000 Euro gespendet, 
die an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe überwiesen werden. In 
Kürze soll es eine weitere Aktion geben.
Chr. Flory

Ökumenische Friedensandacht -  
„Herr gib uns deinen Frieden“

Überwältigend groß war am Samstag die Resonanz bei der kurzfris-
tig angekündigten Friedensandacht in der Stiftskirche, verbunden mit 
einem Spendenaufruf durch die Ortsgemeinde Klingenmünster und 
die beiden Kirchengemeinden.
In ihrer emotionalen Begrüßungsrede dankte Ortsbürgermeisterin 
Kathrin Flory allen, die sich spontan für diese Aktion Zeit genommen 
hatten, um zu helfen, zu spenden und die ökumenische Andacht mit-
zugestalten, allen voran Pfarrer Marco Gabriel und Pfarrerin Almendra 
Garcia de Reuter, den MessdienerInnen und Familie Harsch für die 
musikalische Begleitung. „Z’amme halte und g’sund bleiwe, diesen 
Wunsch verfolgen wir nun schon seit zwei Jahren: zuerst wegen der 
Corona-Pandemie, dann die Flutkatastrophe im Ahrtal und eigentlich 
dachten wir - schlimmer kann es nicht kommen. Doch es heißt mehr 
denn je z’amme halte - in Europa und in der ganzen Welt und g’sund 
bleiwe - vor allem für die Menschen in der Ukraine“.

Gemeinsam mit den GottesdienstbesucherInnen beteten die beiden 
Seelsorger und die MessdienerInnen um den Frieden in der Ukraine: 
„Gott, wann hört die Gewalt auf, wann können wir wieder in Frieden 
leben, richte uns auf, damit wir nicht verzagen, wo wir gebraucht wer-
den. Erhalte uns den Geist der Liebe, der Versöhnung. Wir sind nicht 
allein - du bist bei uns“, versicherte u. a. Pfarrerin Almendra Garcia de 
Reuter. Ihr schloss sich auch Pfarrer Marco Gabriel an: „Wir dürfen zu 
Gott kommen mit unseren Sorgen, unserer Ohnmacht, die uns in der 
letzten Woche begleitet. Nehmen Sie nach der Andacht das Friedens-
licht mit nach Hause und lassen Sie es hoffnungsvoll leuchten“.

Die einfühlsame Musik von Familie Harsch untermalte die Ruhe und 
Ergriffenheit in der Kirche. Die Glocken beider Kirchen beendeten die 
Friedensandacht.

Zur Erinnerung:
• Tag der sauberen Landschaft: Samstag, 12.03.2022, um 9:30 

Uhr an der Klingbachhalle. Zum Abschluss gemeinsames Mittag-
essen.

• Einladung zur Diskussion „Brauchen wir einen Bürgerverein?“ 
Montag, 14.03.2022, um 19 Uhr, laden wir interessierte und aktive 
Bürger:innen in die Klingbachhalle ein.

Z’amme halte - g’sund bleiwe!
Ihre/eure Kathrin Flory, Ortsbürgermeisterin

buergermeisterin@klingenmuenster.de
0172/7094527 (auch WhatsApp)

Erfolgreiche Spendenaktion 
in Klingenmünster

Gemeinsam mit den beiden Kirchengemeinden hatte die Ortsge-
meinde zu einer Spendenaktion aufgerufen. Mit dabei auch Daniel 
Grimm und sein Team vom Aktionsbündnis „Füreinander-Miteinander 
– Südpfalz“, verantwortlich für den Ab- und Weitertransport der ange-
lieferten Spenden. Es war die dritte Aktion, bei der Ortsbürgermeiste-
rin Kathrin Flory und Daniel Grimm zusammenarbeiteten: zuerst bei 
der Maskennähaktion für die Corona-Pandemie, dann eine Spendeak-
tion für das Ahrtal und nun für die Menschen in der Ukraine.

 Foto: © Daniel Grimm

Bereits vor der Friedensan-
dacht in der Stiftskirche 
wurden im Minutentakt 
Spenden im Mönchsaal 
abgegeben, viele helfende 
Hände sortierten und ver-
packten Hygieneartikel, 
Babynahrung und Windeln, 
Medikamente, stapelweise 
Konserven und viele mehr. 
Versehen mit der Auf-
schrift über den Inhalt in 
deutscher, englischer und 
ukrainischer Sprache wur-
den Kisten gefüllt und in 
vier Kleinlaster sowie einen 
großer Anhänger geladen 
- unterstützt durch Stapel-
fahrer. Es ging alles Hand 
in Hand - fehlende Paletten 
wurden von Winzern gelie-
fert. Daniel Grimm, Kathrin 
Flory und auch Minister 
Alexander Schweitzer, 
der selbst einen gefüllten 

Sprinter nach Karlsruhe fuhr, waren voll des Lobes: “So viel Hilfsbe-
reitschaft, so viele Spenden – nicht nur aus Klingenmünster - ist über-
wältigend. Danke an alle – an Spender und Helfer“.

 Foto: © Daniel Grimm
Aus Iffezheim brachten Mitglieder der Häsgruppe Iffzer Goldbrück 
Hirsche kistenweise Süßigkeiten, die der Verein wegen Corona an 
Fasching nicht gebraucht hatte.
Stapelweise Brot, Kekse, Müsli und Eistee lieferte die Hammermühle 
GmbH aus Kirrweiler.
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Alleine das „Draumus koche“! Wenn ich da dran denke. Fünf Körb‘ mit 
Zwetsche standen bereit. Man ging in die Nachbarschaft zum „auf-
brechen helfen“. Die aufgebrochenen Früchte wurden in den Kessel 
geleert und mit Zucker überstreut. Und man lachte und naschte, zum 
Beispiel von dem guten Apfelkuchen bei der Nachbarin Hanne.
Nächsten Morgen wurde Feuer unter den Kessel gemacht, und das 
„Draumusrühren“ begann, für den ganzen Tag! Am Abend, wenn das 
„Kitschl“ (der Holzrührer) senkrecht im „Mus“ stehen blieb, war es gut. 
Dann kam noch ein guter Schuss Schnaps rein, und das Draumus 
wurde in Steingut-Töpfe abgefüllt.
So deftig ging es auch zu bei der „Metzelsupp“. Der Metzger kam 
ins Haus. Das selbst gezüchtete Schwein (gefüttert mit Kartoffeln und 
Haferschrot) wurde geschlachtet und ausgenommen. Der Tierarzt 
kam zur Fleischbeschau, drückte seinen Stempel drauf, und erst dann 
durfte der Metzger weiterarbeiten. Einige große, gewisse Fleischstü-
cke kamen ins kochende Wasser in den Kessel.
Ein unwiderstehlicher Geruch verbreitete sich allmählich im Haus, und 
man lauerte schon aufs „Kesselfleisch“. Bis es soweit war, trafen auch 
schon die nächsten Verwandten von auswärts ein. Man trug auch je „ä 
Kännel voll zu de Nachbarsleit“.
Danach fing der Metzger an Wurst zu machen: „Lewwerworscht, 
Blutworscht, Schwartemaache und Brodworscht“. Je nach gewisser 
Temperatur, Zeit und Wurstsorten kamen sie aus dem Kessel, wurden 
wassergekühlt und an Stangen aufgehängt.
„Worschtsupp“ und Würstle brachte man ebenfalls seinen Nachbarn.
Dosen, die mit Wurstteig gefüllt waren, wurden nach dem Verschlie-
ßen zwei Stunden im Kessel gekocht, gekühlt und dann im kalten Kel-
ler als Vorrat aufbewahrt. Auch die „Fläschstanne“ aus Holz hatte dort 
ihren Platz, und ihr Inhalt war der Schinken, der im „Salzlak“ reifte. 
Dieser kam dann Wochen später in die Rauchkammer zum Räuchern.
Schön war das Miteinander, das gemeinsame Helfen, die netten 
Unterhaltungen. Es war eine friedvolle Zeit.

G.W.
Liebe Horbacher, für Selbsterlebtes, z.B. aus der Zeit des Dreschens 
o. ä. sind wir dankbar!

Ak. Dorfchronik/W. Hofmann

Der Mühlhofener Wald ist „brutbereit“

Bei frischem, aber frühlingshaftem Wetter wurde am 27.02.2022 die 
jährliche Nistkastenreinigung des Naturschutzverbandes NVS/Orts-
gruppe Billigheim-Ingenheim im Mühlhofener Wald durchgeführt. Von 
12 Aktiven wurden dort 162 Kästen für das neue Brutjahr vorbereitet.

Die meisten Nisthilfen waren im vergangenen Brutjahr von Meisen 
belegt, 115 Nester konnte anhand der Bauweise ihnen zugeordnet 
werden. 20 Kästen waren vom Kleiber besetzt, erstaunlicherweise 
konnte nur ein Feldsperling als Nutzer gezählt werden. 28 Bruthilfen 
waren unbelegt, wobei einige auch für andere „Freiluftbewohner“ wie 
Mäuse, Schmetterlinge und andere Insekten als Überwinterungshilfe 
dienten. Die weiteren Reinigungsgebiete in der Gemarkung mit mehr 
als 400 Nisthilfen wurden und werden von Ehrenamtlichen übernom-

„Diese Andacht musste sein - sie war wichtig für uns alle. Hoffen wir, 
dass die weltweiten Gebete dazu beitragen, dass es Frieden in der 
Ukraine gibt“, darüber waren sich Pfarrer Marco Gabriel, Ortsbürger-
meisterin Kathrin Flory, Minister Alexander Schweitzer und Pfarrerin 
Almendra Garcia de Reuter nach der Andacht einig. Die Andacht 
wurde durch den Peilsender vom Pfalzklinikum aufgezeichnet und am 
Sonntag gleich zweimal im Radio übertragen.

Chr. Flory

Förderverein Kita Tausendfüßler

Niederhorbach

Wie es früher einmal war!
In dieser von Corona bestimmten Zeit, da man meist zuhause ist, 
kommt einem so manches, wie es einmal war, in den Sinn.
Unser Dorf war vor Jahrzehnten noch überwiegend von Landwirt-
schaft und Weinbau geprägt. Jedes Haus war sozusagen „Selbstver-
sorger“ mit seinen Erzeugnissen; im Großen wie im Kleinen. Fernseher 
gab es da noch nicht. Lustige Abende waren oft mit den gegenseiti-
gen Besuchen der Nachbarn verbunden.
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Wunder: Der Anfang Dreißigjährige aus Hanau hat alle Juroren/innen 
von The Voice of Germany zum Buzzern gebracht und es dann bis 
ins Viertelfinale geschafft. Seine Musik ist inspiriert von Blues, Soul 
& Folk im Stile der 60s. Marvins Programm reicht von entspannten 
Indie-Folk-artigen Songs bis zu tanzbaren uptempo Soul & Blues-
inspirierten Stücken.
Karten gibt es zu 20 Euro (inkl. 2 € Gebühren) im Vorverkauf unter 
www.beck-wein.de.
Einlass ist ab 18:00 Uhr, für Essen ist gesorgt!
Musikbeginn ist um 20:00 Uhr.
Die Veranstaltung findet im Weinfesthof des Weingut Heinz und Tho-
mas Beck, in der Unterdorfstr. 20, 76889 Oberotterbach statt.

Isabella Zanki, 1. Vorsitzende Verein für Tourismus,
Wein und Kultur e.V.

PWV Oberotterbach
Wichtiger Aufruf an alle Mitglieder

Wie schon im Kurier vom 23.02.2022 bekannt gegeben, wollen wir 
doch im September 2022 eine gemeinsame Drei-Tage-Ausflugsfahrt 
unternehmen.
Leider hat sich bis jetzt noch keiner von euch dahingehend gemeldet 
oder geäußert. Deshalb noch einmal ein dringender Aufruf: Bitte ruft 
bei unserem Vorstand Konrad Germeyer, Tel. 06342 919085, an, ob 
ihr daran teilnehmen wollt oder nicht! Wie sollen wir sonst planen und 
vorbereiten? Eure Unterstützung und Hilfe ist dazu nötig und wichtig. 
Also nochmal - bitte meldet euch bis spätestens Ende März - oder 
habt ihr alle kein Telefon mehr zu Hause ...?
Denkt auch an unsere Wanderung am 13.03.2022.

B. Burg

Schützengilde Erzental e. V. Oberotterbach
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am 
Dienstag, 15. März 2022, um 19:30 Uhr im Schützenhaus Oberot-
terbach sehr herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorsitzenden (OSM)
3. Bericht des Schießleiters Kugelschützen
4. Bericht des Sportleiters Bogenschießen
5. Bericht der Schatzmeisterin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge, über die in der Versammlung eine Abstimmung 
herbeigeführt werden soll, können nur berücksichtigt werden, wenn 
sie bis zum 8. März 2022 schriftlich beim 1. Vorsitzenden (OSM) ein-
gereicht werden. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Schauen Sie mal rein, immer aktuell: www.sgi-oberotterbach.de

Schützengilde Erzental e. V.
Der Vorstand

Neues von den LandFrauen
Endlich geht es weiter! Die LandFrauen sind wieder aktiv!
In den nächsten Wochen werden folgende Events angeboten:
15. März 2022
Kurs zur Ernährungsbildung: „Leichte Küche mit Paprika“
Unsere Kursleiterin ist wieder Frau Beate Gröbert.
22. März 2022
Hubert Sarter bereitet im Winzerhof Heinz und Thomas Beck Flamm-
lachs für uns zu, dazu werden kleine Beilagen gereicht zu einem 
Gesamtpreis von 8 Euro.
29. März 2022
Kreativkurs: Oberflächengestaltung mit Farbe und Gips, angeleitet 
von der Kursleiterin Frau Fried.
5. April 2022
Herstellen österlicher Dekoration
12. April 2022
Kleine, aber sicherlich feine Osterfeier
Alle Events finden um 19:00 Uhr und, mit Ausnahme des Flammlachs-
Abends, in der Altenstube in der Unterdorfstraße statt.
Eine rechtzeitige, verbindliche Anmeldung bei Evi Bleicher, Annette 
Beck oder über unsere LandFrauen WhatsApp ist grundsätzlich und 
in jedem Fall erforderlich!!
Falls überhaupt notwendig, sind die dann jeweils geltenden Coronare-
geln selbstverständlich zu beachten!

C. Beck

Kaffeestube der LandFrauen für Seniorinnen
Endlich! Nach sehr langer Corona-Durststrecke können wir Land-
Frauen die Seniorinnen Oberotterbachs wieder zur gemütlichen Kaf-
fee- und Kuchenrunde in die Altenstube einladen.
Wir starten am Mittwoch, 16. März 2022, um 14:00 Uhr, dann geht 
es weiter immer im 14 Tage-Rhythmus.

men, die die Arbeiten in ihrem Reinigungsbereich jährlich durchführen. 
Die regelmäßige Säuberung der Nistkästen ist für die Gesunderhal-
tung der Vögel notwendig und sinnvoll, denn durch alte oder verun-
reinigte Nistmaterialien besteht die Gefahr der Parasitenübertragung. 
Die NVS-Ortsgruppe dankt allen Ehrenamtlichen, die bei der Putzak-
tion dabei waren, und ebenso denen, die ein Reinigungsgebiet für den 
NVS schon länger übernommen haben. Die Ortsgruppe bittet mit die-
ser Aktion auch alle, die vom NVS Nistkästen erhalten oder im eigenen 
Garten solche angebracht haben, deren Reinigung unbedingt vor der 
Brutsaison vorzunehmen, also möglichst bald! Wer sich ergänzend bei 
dieser Aufgabe einbringen möchte oder wer den NVS mit dem Anbrin-
gen von weiteren Nisthilfen unterstützen will, kann dies gerne tun. 
Bitte setzen Sie sich zwecks Absprachen mit Stefan Hey (Tel. 06341 
928675) oder Uwe Deck (Tel. 06349 1303) in Verbindung.

Irmtraud Holk

Niederotterbach

Sternsingeraktion
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit Freude konnten wir feststellen, dass wir in Niederotterbach und 
Kleinsteinfeld 551,80 Euro im Rahmen unserer diesjährigen Sternsin-
geraktion sammeln konnten. Wir bedanken uns hiermit recht herzlich 
bei allen, die ihren Teil dazu beigetragen haben.
Bleiben Sie gesund.

Ihre Messdiener von Niederotterbach

Oberhausen

Veranstaltungstermine der SpVgg 
Oberhausen/Barbelroth 2022

Unter dem Vorbehalt, dass es zu den jeweiligen Terminen möglich 
sein wird, eine entsprechende Veranstaltung durchzuführen, plant die 
SpVgg Oberhausen/Barbelroth in 2022 die nachfolgend aufgelisteten 
Events:

Datum Beginn Event
26.03. 11:30 Uhr Schlachtfest
08.04. 18:30 Uhr Rumpsteakessen
30.04. 17:30 Uhr Hähnchenfest
05.05. 20:30 Uhr Generalversammlung (mit Wahlen)
25.06. 10:30 Uhr Freizeitmannschaften Fußballturnier
23.09. 18:30 Uhr Rumpsteakessen
29.10. 11:30 Uhr Schlachtfest
26.11. 11:30 Uhr Schlachtfest
Der Verein hofft, dass möglichst viele der geplanten Events stattfinden 
können und freut sich, dann endlich auch wieder möglichst viele Besu-
cherinnen und Besucher auf dem Sportgelände begrüßen zu können!

(AS)

Schlachtfest bei der SpVgg Oberhausen/
Barbelroth am 26. März

Vorbehaltlich der Möglichkeit, dass die Durchführung einer solchen 
Veranstaltung nach den dann geltenden Bestimmungen möglich und 
erlaubt ist, findet am 26.03.2022 ab 11:30 Uhr das nächste Schlacht-
fest auf dem Sportgelände der SpVgg statt.
Es gelten die dann gültigen Zugangsregeln nach der aktuellen Corona-
Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz.
Ansonsten bleibt alles beim Alten: All-You-Can-Eat-Kesselfleisch, fri-
sches Mett und Bratwürste sowie der Verkauf frischer Hausmacher 
und Kaffee&Kuchen.

Andreas Schwind

Oberotterbach

Marvin Scondo live im Weinfesthof des 
Weingut Heinz & Thomas Beck

Save the date, 23. April 2022
Wenn er mit seiner rauchig-markanten Stimme Soul- und Blueshits 
oder eigene Songs präsentiert, dann kommt Weltstarfeeling auf. Kein 
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Schweighofen

Parksituation
Leider ist die Parksituation im Ort immer wieder problematisch. Inso-
fern ergeht nochmal der Aufruf der Ortsgemeinde, nach Möglichkeit 
die eigenen Parkplätze in Hof oder Garage zu nutzen. Der Gehweg im 
Besonderen ist natürlich für Passanten regelmäßig freizuhalten.
Aber auch ohne dass der Gehweg betroffen ist, können unschöne Ver-
kehrssituationen entstehen - beispielsweise, wenn ein Kind zwischen 
zwei Fahrzeugen über die Straße gehen möchte und zu spät gesehen 
wird. Bitte bedenken Sie auch dies, wenn geparkt wird.

Ortsgemeinde

Faschingsparty

Zwei Tage lang fei-
erten wir dieses 
Jahr Fasching. Am 
Rosenmontag und 
Faschingsdienstag 
waren fetzige Musik, 
verrückte Tänze, när-
rische Spiele und jede 
Menge Spaß ange-
sagt. Auch eine Kon-
fettikanone wurde 
gezündet. Außerdem 
gab es ein Kasperl-
theater zu sehen, bei 
dem sich der Kasper 
auf die Suche nach 
einem passenden 
Fasch ingskos tüm 
machte.

Zwischen dem närrischen Treiben konnten sich alle am bunten Buffet 
bedienen.

Zum Faschingsausklang wurden am Dienstagmittag leckere französi-
sche Crêpes gebacken, die sich alle vor der Fastenzeit nochmal rich-
tig schmecken ließen.

Kita Sonnenschein

In gewohnter Tradition wird jeweils ein LandFrauenteam unsere älte-
ren (60 Jahre +) Damen mit selbst gebackenen Kuchen oder Torten 
und Kaffee ein bisschen verwöhnen. Muntere Gespräche, manchmal 
Spiele, Lieder, Gedichtvorträge oder anderes können die Nachmittage 
begleiten.
Wir, die LandFrauen, würden uns zahlreiche Besucherinnen wünschen, 
die sich darauf freuen, mal wieder in zwangloser, gemütlicher Runde ihre 
Gedanken austauschen zu können, „zu babble“, zu lachen oder auch mal 
über Gott und die Welt zu schimpfen, dabei ein leckeres Stück Kuchen 
oder Torte und eine oder zwei Tassen Kaffee zu genießen.
Wir LandFrauen freuen uns auf alle Seniorinnen, die auch in Zukunft 
den Weg zu ihrer/unserer Altenstube finden.

C. Beck

Schweigen-Rechtenbach

Motorradfreunde Rechtenbach e. V.
Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung der Motorradfreunde findet am Sonntag, 
13.03.2022, um 18:00 Uhr im Schweigener Hof statt.
Tagesordnung:
1) Feststellung der Stimmliste und der Beschlussfähigkeit
2) Bericht des Vorstandes
3) Bericht des Kassenwartes
4) Bericht der Kassenprüfer
5) Entlastung der Vorstandschaft
6) Wahl der Wahlleiter
7) Neuwahlen
8) Verschiedenes und Anträge
Geplante Satzungsänderung
Vorstellung und Abstimmung über Erweiterung (§ 2 Vereinszweck)
Der geplante Satzungsentwurf ist in unserer Homepage als Roteintrag 
ersichtlich.
Beiträge zu Punkt 8 müssen schriftlich spätestens 7 Tage vor der Mit-
gliederversammlung bei Theodor Bast oder Harald Bentz abgegeben 
werden.
Über euer zahlreiches Erscheinen würde sich die Vorstandschaft sehr 
freuen!

S. Gawrosch

Stammtisch für Autoliebhaber
Der Stammtisch für Autoliebhaber trifft sich wieder.
Nächster Termin: Mittwoch, 16. März 2022, um 19:30 Uhr im Restau-
rant Schweigener Hof, Nebenraum.
Bitte die aktuellen Corona-Vorschriften beachten!
Alle Freunde von Oldtimern, Youngtimern und nicht alltäglichen Neu-
fahrzeugen sind bei uns herzlich willkommen. Baujahr und Typ des 
Fahrzeuges spielen bei uns eine eher untergeordnete Rolle.
http://www.weintor-automobil-auslese/

G. Müller

„Hähnel FER DEHÄÄM“ beim Sportverein
Liebe Mitbürger und Freunde des Sportvereins,
unter dem Motto: „HÄHNEL FER DEHÄÄM“ bieten wir am Samstag, 
19.03.2022, ab 11:00 Uhr ganztägig, den „HÄHNEL KUMMT ZU DIR 
HÄÄM-SERVICE“ an. Halbes Hähnchen mit Pommes 9,50 € oder hal-
bes Hähnchen mit Brot 8,50 €. Die Zubereitung und der Lieferservice 
erfolgt unter den aktuell geltenden Hygienevorschriften. Bestellungen mit 
Wunschlieferzeit werden telefonisch oder per E-Mail bei Thomas Hüther 
(Tel. 06343 610222; gaby-thomashuether@t-online.de) bis Mittwoch, 
16.03.2022, entgegengenommen. Nicht immer werden wir die genaue 
Wunschlieferzeit für alle anbieten können und bitten deshalb heute bereits 
um Verständnis und ein wenig Flexibilität. Wir bitten ebenfalls darum, das 
Bargeld möglichst passend bereitzuhalten. Allen Bürgern, Mitgliedern, 
Fans und Gönnern danken wir für die Unterstützung.

Die Vorstandschaft

Südpfälzer Männerchor 2001 e.V.
Der Südpfälzer Männerchor startet nach langer Pause mit der ersten 
Chorprobe am Montag, 21. März, ins neue Jahr 2022. Die Probe fin-
det um 18:30 Uhr im Proberaum des alten Schulhauses, Schulstr. 1, 
in Rechtenbach statt.
Nachdem auch der Chor durch Corona und dessen Folgen dezimiert 
wurde, würden wir neue motivierte und engagierte Sänger sehr herz-
lich begrüßen.
Weitere Infos dazu erfahren Sie über die Kontaktadressen: klaus-
kirsch@gmx.net oder suedpfaelzer.maennerchor@gmx.de. Gerne 
auch telefonisch unter 015116644777 oder 06346-6157.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung am 04.04.22 - Beginn um 
18:00 Uhr erfolgt separat. K. Kirsch
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Steinfeld

TC Bienwald/Mitgliederversammlung: 
Informationen zur Mitgliederversammlung 

vom 12.02.2022
Der 1. Vorsitzende unterrichtete die anwesenden Mitglieder über grö-
ßere Investitionen und geleistete Arbeiten der vergangenen zwei Jahre 
sowie über noch anstehende Aufgaben rund um die Tennisanlage. 
Er stellte fest, dass in der nächsten Zeit keine aufwändigen Arbeiten 
mehr anstehen.
Die Pächter Müller haben den Mietvertrag zum 28.02.2022 gekündigt 
und ein Nachmieter konnte trotz der schwierigen Coronalage für den 
01.03.2022 gefunden werden.
Sportwart Nikolaus Bast berichtete über die Ergebnisse der Meden-
runde 2021. Für die Medenrunde 2022 werden folgende Mannschaf-
ten gemeldet:
Jugend U 18 C-Klasse, Damen 50 A-Klasse, Herren 30 SG Schaidt-
Steinfeld B-Klasse, Herren 50 (ehemals H 40) Pfalzliga, Herren 60 
Meister der VL Oberliga, Herren 65 I Meister der A-Klasse Pfalzliga, 
Herren 65 II Aufsteiger der B-Klasse A-Klasse, Herren 70 I SG Stein-
feld-Klingenmünster-Freckenfeld Pfalzliga, Herren 70 II SG Steinfeld-
Klingenmünster A-Klasse und Herren 65 Doppel A-Klasse.
Der Kassenwart, Lukas Sitt, konnte einen ausgeglichenen Haushalt 
vorstellen. Die Kassenprüfer stellten fest, dass die Kasse des Vereins 
sehr ordentlich und transparent geführt wurde. Auf Antrag der Kas-
senprüfer wurde der Gesamtvorstand per Akklamation entlastet.
Der Wahlausschuss eröffnete die Wahl zur neuen Vorstandschaft. Da 
kein neuer 1. Vorsitzender gefunden werden konnte, musste auch die 
Wahl für weitere Vorstandsmitglieder abgebrochen werden. Als neuer 
Termin für die Wahl der Vorstandschaft wurde der 12.03.2022, 18 
Uhr, festgelegt.
Die Beiträge bleiben gemäß der Mitgliederversammlung vom 
07.03.2020 unverändert.
Anmerkung zur Mitgliederversammlung in eigener Sache:
Als Verein versteht man eine Personenvereinigung, welche gleiche 
Interessen „vereinen“ oder „eins werden“ möchte oder etwas zusam-
menbringen will.
Wenn bei einer Mitgliederversammlung, bei der Neuwahlen anstehen, 
von 130 Mitgliedern lediglich 11 Personen (18 Anwesende abzgl. der 
Vorstandschaft und Kassenprüfer) erscheinen, dann ist es mit dem 
„Vereinen“ nicht weit her. Er ist traurig, dass man einer scheidenden 
Vorstandschaft so wenig Interesse entgegenbringt.
Auch eine neu zu wählende Vorstandschaft tut sich nun sichtlich schwer.

Norbert Trenkle, Schriftführer (kommissarisch)

TC Bienwald Steinfeld
Gaststätte Zum Bienwald
Liebe Mitglieder und Besucher der Gaststätte „Zum Bienwald“,
leider müssen wir heute mitteilen, dass sich die Neueröffnung der 
Gaststätte auf unbestimmte Zeit verzögert. Der TC Bienwald wird Sie 
zeitnah über den neuen Termin
informieren.
Arbeitseinsatz
Am Samstag, 12.03.2022, ab 9 Uhr findet unser erster Arbeitseinsatz 
statt. Wer seine Arbeitsstunden ableisten möchte, ist herzlich eingeladen.
Mitgliederversammlung
Wir erinnern nochmals an die 2. Mitgliederversammlung mit Neuwah-
len am Samstag, 12.03.2022, um 18 Uhr in unserem Vereinsheim.
Norbert Trenkle

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022
Der Musikverein Concordia Steinfeld e.V. lädt seine aktiven und passi-
ven Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag, 
20.03.2022, um 11:00 Uhr ins Vereinsheim in der Raiffeisenstraße 
(Bürgertreff) ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden mit Totengedenken
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht der Rechnerin
4. Bericht der Kassenprüfer mit Entlastungsantrag
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Wünsche und Anträge
Anträge können bis zum 17.03.2022 beim 1. Vorsitzenden Herbert 
Schömig, Daniel-Pistor-Str. 8F, 76887 Bad Bergzabern, schriftlich 
eingereicht werden. Die Einladung ergeht satzungsgemäß nur durch 
öffentliche Bekanntmachung im Südpfalz Kurier.
Die am Tage der Mitgliederversammlung geltende Corona-Verordnung 
ist unbedingt einzuhalten.

1. Vorsitzender Herbert Schömig

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Wasserversorgungsbetriebe Hagenbach
Kontakt:  Zentrale Vergabestelle Wörth/Kandel/Hagenbach, 
 Tel.: 07271 /131- 241
Baumaßnahme: Neubau Werkstattgebäude der 
 Wasserversorgungsbetriebe Hagenbach
Leistung: Erd-, Entwässerungs- & Betonarbeiten (HGB-WEI-2021/13
 https://www.subreport.de/E92712548 
 Holzbau-, Dach- und Klempnerarbeiten (HGB-WEI-2022/06)
 https://www.subreport.de/E8577736
 Außenanlage (HGB-WEI-2022/07)
 https://www.subreport.de/E22547746
 Fenster, Sonnenschutz, Sektionaltor (HGB-WEI-2022/08)
 https://www.subreport.de/E42955229
 Trockenbauarbeiten (HGB-WEI-2022/09)
 https://www.subreport.de/E35718375
 Estricharbeiten (HGB-WEI-2022/10)
 https://www.subreport.de/E35718375
 Schreinerarbeiten (HGB-WEI-2022/11)
 https://www.subreport.de/E74823624
 Maler und Außenputz (HGB-WEI-2022/12)
 https://www.subreport.de/E36173597
 Bodenbeschichtung (HGB-WEI-2022/13)
 https://www.subreport.de/E98337646
 Gerüstbauarbeiten (HGB-WEI-2022/14)
 https://www.subreport.de/E72575755
 Blitzschutz (HGB-WEI-2022/15)
 https://www.subreport.de/E24249426
 Elektroinstallation (HGB-WEI-2022/16)
 https://www.subreport.de/E59982188
 Photovoltaikanlagen (HGB-WEI-2022/17)
 https://www.subreport.de/E58948512
 Heizung und Sanitär (HGB-WEI-2022/18)
 https://www.subreport.de/E83314745
 Lufttechnische Anlagen (HGB-WEI-2022/19)
 https://www.subreport.de/E28453961
Ort der Leistung: Verlängerung Geranienweg, 76767 Hagenbach
Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen für die einzelnen 
Gewerke finden Sie unter den oben angegebenen Internetadressen.
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18:00 Uhr Rosenkranzgebet am Dorfbrunnen in Lug
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
18:30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden Christkönigskirche/Hau-
enstein
Donnerstag, 10.03.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Lug
18:30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden Christkönigskirche/Hau-
enstein
Freitag, 11.03.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:00 Uhr Kreuzwegandacht in Lug
18:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden Christkönigskirche/Hau-
enstein
18:30 Uhr Eucharistiefeier in der Christkönigskirche/Hauenstein
Samstag, 12.03.2022 ZÄHLSONNTAG
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:00 Uhr Eucharistiefeier in Lug
Sonntag, 13.03.2022 2. Fastensonntag/ZÄHLSONNTAG
08:00 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
10:30 Uhr Eucharistiefeier in der Christkönigskirche in Hauenstein
14:00 Uhr Rosenkranzgebet an der Lourdesgrotte in Schwanheim
17:00 Uhr Gebet für den Frieden Bartholomäuskirche/Hauenstein
Montag, 14.03.2022 Hl. Mathilde
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden Christkönigskirche/Hau-
enstein
Dienstag, 15.03.2022 Hl. Klemens Maria Hofbauer
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden Christkönigskirche/Hau-
enstein
Mittwoch, 16.03.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:00 Uhr Rosenkranzgebet am Dorfbrunnen in Lug
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
18:30 Rosenkranzgebet für den Frieden Christkönigskirche/Hauen-
stein
Kath. Pfarramt
Marienstr. 12, 76846 Hauenstein, Tel. 06392 993969
E-Mail: pfarramt.hauenstein@bistum-speyer.de

Kath. Pfarramt

Katholische Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

Gottesdienste vom 09.-16.03.2022
Mittwoch, 09.03.2022
Göcklingen 15:00 Uhr Eucharistiefeier mit Spendung der Krankensal-
bung
Donnerstag, 10.03.2022
Eschbach 17:30 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 11.03.2022
Ranschbach 17:30 Uhr Eucharistiefeier
Rohrbach 19:00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
Samstag, 12.03.2022
Kollekte: für Kirche und Pfarrheim (KiSti)
Zählung der Gottesdienstbesucher
Rohrbach 11:00 Uhr Taufe von Maximilian Lautenschlager
Gleiszellen 18:30 Uhr Eucharistiefeier
Rohrbach 18:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 13.03.2022 - 2. Fastensonntag
Kollekte: für Kirche und Pfarrheim (KiSti)
Zählung der Gottesdienstbesucher
Billigheim 9:00 Uhr Eucharistiefeier
Eschbach 9:00 Uhr Eucharistiefeier
Klingenmünster 10:30 Uhr Eucharistiefeier (Kollekte: für die Aufgaben 
der Pfarrei)
Göcklingen 17:30 Uhr Kreuzwegandacht (im Pfarrheim)
Montag, 14.03.2022
Göcklingen 8:30 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 15.03.2022
Ingenheim 17:30 Uhr Eucharistiefeier
Ranschbach 17:30 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 16.03.2022
Göcklingen 17:30 Uhr Eucharistiefeier

3G-Regel in den Gottesdiensten:
Nach wie vor gilt in den Gottesdiensten die 3G-Regel - vollständig 
geimpft oder genesen oder getestet. Der Testnachweis muss von offi-
zieller Stelle vorliegen, ein Selbsttest reicht nicht aus. Kinder bis 12 
Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Empfangsdienste 
sind angehalten, die Nachweise zu überprüfen.
Außerdem gilt ein Abstandsgebot zwischen Menschen, die nicht in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

Vorderweidenthal

PWV Vorderweidenthal
Wanderung

Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 13. März, statt. Die Tour 
beginnt bei der Ahlmühle und führt, auf dem Kastanienweg entlang, 
um den Förlenberg. Wanderführer ist Klaus Eichberger. Abfahrt dazu 
ist um 10:30 Uhr in der Ortsmitte und Treffpunkt um 11:00 Uhr an der 
Ahlmühle. Wer möchte, kann sich etwas zum Essen mitnehmen, es 
gibt aber auch die Möglichkeit am Ende der Wanderung einzukehren.

PWV

Kirchliche Nachrichten

Katholische Pfarrei Hl. Edith Stein, Bad 
Bergzabern

Gottesdienste 09.-16.03.2022
Mittwoch, 09.03.2022
Bad Bergzabern, 18:00 Uhr Heilige Messe, anschließend Barmherzig-
keitsrosenkranz
Blankenborn, 18:00 Uhr Heilige Messe
Schweigen-Rechtenbach, 18:00 Uhr Ökumenische Passionsandacht 
in der ev. Kirche
Donnerstag, 10.03.2022
Bad Bergzabern, 9:00 Uhr Heilige Messe
Schweighofen, 18:00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 11.03.2022
Steinfeld, 9:00 Uhr Heilige Messe
Bad Bergzabern, 16:45 Uhr Eucharistische Anbetung, 18:00 Uhr Amt
Pleisweiler-Oberhofen, 18:30 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 12.03.2022
Bad Bergzabern, 18:00 Uhr Vorabendmesse
Oberotterbach, 18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 13.03.2022, 2. Fastensonntag
Schweigen-Rechtenbach, 9:00 Uhr Amt
Steinfeld, 9:00 Uhr Amt
Bad Bergzabern, 10:30 Uhr Hochamt der Pfarrei, 11:30 Uhr Taufe
Kapsweyer, 10:30 Uhr Amt
Bad Bergzabern, 17:00 Uhr Kreuzwegandacht, gestaltet von den kath. Frauen
Montag, 14.03.2022
Bad Bergzabern, 9:00 Uhr Heilige Messe
Steinfeld, 18:00 Uhr Offene Gebetsstunde
Dienstag, 15.03.2022
Bad Bergzabern, 17:15 Uhr Rosenkranzandacht, 18:00 Uhr Heilige Messe
Kapsweyer, 18:00 Uhr Heilige Messe, anschließend Barmherzigkeits-
rosenkranz
Mittwoch, 16.03.2022
Bad Bergzabern, 18:00 Uhr Heilige Messe, anschließend Barmherzig-
keitsrosenkranz
Birkenhördt, 18:00 Uhr Heilige Messe
Oberotterbach, 18:00 Uhr Ökumenische Passionsandacht in der ev. 
Kirche
Steinfeld, 18:00 Uhr Fastenandacht
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros Bad Bergzabern
Dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 11:00 Uhr, mitt-
wochs von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Weinstraße 38, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 9375664
E-Mail: Pfarramt.bad-bergzabern@bistum-speyer.de
Alle Anfragen werden telefonisch oder per E-Mail bearbeitet. Bei 
Bedarf bekommen Sie einen Gesprächstermin.
Das Pfarrbüro in Steinfeld ist bis auf Weiteres geschlossen. Der 
Briefkasten wird wöchentlich geleert. Bei Fragen melden sie sich bitte 
beim zentralen Pfarrbüro in Bad Bergzabern.
Gottesdienstbesuche in „CORONA-ZEITEN“
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung vom 31.01.2022 ist eine 
Anmeldung zu den Gottesdiensten nicht mehr erforderlich. Es gilt 
immer noch die 3 G-Regel und es sind weiterhin FFP2- oder medizi-
nische Masken zu tragen. Beim Eintritt in die Kirche wird Ihr Impfsta-
tus geprüft. Bitte zeigen Sie hier Ihr Impfdokument und ein amtliches 
Dokument mit Bild den Ordnern vor. Vielen Dank.

Kath. Pfarramt

Katholische Pfarrei Hl. Katharina 
von Alexandrien, Hauenstein

Gottesdienstordnung
Mittwoch, 09.03.2022 Hl. Bruno von Querfurt
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
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Protestantische Kirchengemeinden 
Dörrenbach Oberotterbach 

und Schweigen-Rechtenbach
Mittwoch, 9. März 2022
18:00 Uhr ökum. Passionsandacht in der Prot. Kirche in Schweigen 
mit dem Thema: „Ziele und Visionen“. Die Andacht halten Pfarrerin 
Angela Fabian und Diakon Andreas Roth.
Samstag, 12. März 2022
9:30-13:00 Uhr Präparandenunterricht im Prot. Gemeindehaus in Bad 
Bergzabern
Sonntag, 13. März 2022
09:15 Uhr Gottesdienst in der Wehrkirche in Dörrenbach
10:30 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche in Rechtenbach
Beide Gottesdienste hält Pfarrerin Martina Sennhenn-Beckmann.
Mittwoch, 16. März 2022
18:00 Uhr ökum. Passionsandacht in der Prot. Kirche in Oberotter-
bach mit dem Thema: „Loslegen und dranbleiben“. Die Andacht hal-
ten Pfarrerin Angela Fabian und Diakon Andreas Roth.
Unsere Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Corona-
Regelungen als 3G-Veranstaltungen statt. Bitte bringen Sie die 
entsprechenden Nachweise (geimpft, genesen, getestet) zu den Got-
tesdiensten mit.
Kontakt
Das Pfarrbüro in Dörrenbach ist nicht mehr besetzt. Sie erreichen Frau 
Barth im Prot. Dekanat in Bad Bergzabern, Weinstraße 48, am Montag 
und Mittwoch jeweils von 8-12 Uhr unter der Telefonnummer 06343 
7002-160, E-Mail: pfarramt.doerrenbach@evkirchepfalz.de.
Außerhalb dieser Bürozeiten können Sie sich an Frau Grimm wenden. 
Sie ist unter der Telefonnummer 06343 7002-100 zu erreichen, E-Mail: 
dekanat.bad.bergzabern@evkirchepfalz.de.

Prot. Pfarramt

Protestantische Kirchengemeinden 
Klingenmünster und Gleiszellen-

Gleishorbach
Unsere Pfarrstelle ist seit dem 1. März wieder besetzt. Den ersten Got-
tesdienst hält unsere neue Pfarrerin, Frau Almendra Garcia de Reuter, 
am kommenden Sonntag.
Unsere Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Corona-
Regelungen als 3G-Veranstaltungen statt. Wir haben Sitzplätze mit 
Abstand markiert. Bitte bringen Sie die entsprechenden Nachweise 
(geimpft, genesen, getestet) zu den Gottesdiensten mit.
Herzliche Einladung!
Samstag, 12.03.2022
09:30 Uhr Präparandenkurs in Bad Bergzabern
Sonntag, 13.03.2022
09:00 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Gleiszellen (Pfarrerin 
Almendra Garcia de Reuter)
10:00 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Klingenmünster (Pfarrerin 
Almendra Garcia de Reuter)
Dienstag, 15.03.2022
16:00 Uhr Präparandenstunde im Gemeinderaum Klingenmünster
17:00 Uhr Konfirmandenstunde im Gemeinderaum Klingenmünster
19:00 Uhr Gemeinsame Sitzung der beiden Presbyterien im Gemein-
deraum Klingenmünster
Pfarrerin Garcia de Reuter ist unter pfarramt.klingenmuenster@evkir-
chepfalz.de und unter Tel. 06349 929276 zu erreichen.
Das Pfarrbüro in Klingenmünster ist am Donnerstagvormittag von 
9:00-11:30 Uhr besetzt.

Prot. Pfarramt

Prot. Kirchengemeinde Minfeld-Winden 
für Hergersweiler

Sonntag, 13.03.2022
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Minfeld
Sonntag, 20.03.2022
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Winden
Sonntag, 27.03.2022
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Minfeld
Bitte beachten Sie in jedem Fall aktuelle Änderungen im Schau-
kasten vor Ort und auf unserer homepage: www.kirche-minfeld-
winden.de
In unseren Kirchen bitte die jeweils aktuell geltenden Regeln 
(Abstand, Hygiene, Maskenpflicht …) vor Ort beachten!
Wir sind verpflichtet, bei Eintritt in die Kirche Zertifikate zu kontrollie-
ren. Alle Besucher müssen Geimpft, Genesen oder offiziell Getestet 
sein.
Samstag, 12.03.2022
10-16 Uhr Aktionstag der Präparanden, Prot. Gemeindehaus Minfeld
Wer läutet im Sterbefall?
Wenden Sie sich in allen kirchlichen Fragen zu Trauerfeiern (auch Läu-
ten u.s.w.) am besten direkt ans Pfarramt, Tel. 07275 913080. Wir klä-
ren alles Weitere gerne mit Ihnen ab.

Wichtig ist, dass von ungeimpften Personen ein Antigen-Schnelltest 
einer offiziellen Teststation (nicht älter als 24 Stunden) oder ein PCR-
Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzuweisen ist.
Bitte nicht vergessen:
eigenen Mund-Nasen-Schutz (ffp2-Maske oder medizinische Maske) 
und Gotteslob mitbringen

Pfarramt Klingenmünster
Messintentionen:
Ab sofort können wieder Messintentionen im Pfarrbüro bestellt wer-
den, die dann auch im Pfarrbrief und Amtsblatt veröffentlicht werden.
Sekretärinnen:
Tel. 06349 99598-0
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Verfügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel. 06349 99598-12; mobil: 0151-14879971,
E-Mail: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349 99598-21; Tel. 06343 9880543; mobil: 0151 14880001,
E-Mail: damian.ugwuanyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel. 06349 99598-22; mobil: 0151 14879572,
E-Mail: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel. 06349 99598-20; mobil: 0151 14880002,
E-Mail: martin.dyjecinski@bistum-speyer.de
Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster, Tel. 06349-995980,
E-Mail: pfarramt.klingenmuenster@bistum-speyer.de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Telefonische Sprechzeiten:
montags geschlossen, dienstags 9:00-11:00 Uhr, mittwochs geschlos-
sen
donnerstags 15:00-17:00 Uhr, freitags: 9:00-11:00 Uhr

PK-SM

Protestantische Kirchengemeinden 
Bad Bergzabern  

und Pleisweiler-Oberhofen
Donnerstag, 10.03.2022
16:00 Uhr Kinderchor für Kinder ab 4 Jahren, vera.steuerwald@gmx.
de oder Tel. 06341 20885, Haus der Familie Bad Bergzabern
16:30 Uhr Kinderchor für Schulkinder ab 2. Klasse, vera.steuerwald@
gmx.de oder Tel. 06341 20885, Haus der Familie Bad Bergzabern
Samstag, 12.03.2022
09:00 Uhr Präparanden-Zeit, Haus der Familie Bad Bergzabern
Sonntag, 13.03.2022
09:30 Uhr Gottesdienst, Marktkirche Bad Bergzabern, Pfarrerin Fabian
10:30 Uhr Gottesdienst, Prot. Kirche Pleisweiler-Oberhofen, Pfarrerin 
Fabian
Montag, 14.03.2022
14:30 Uhr Frauenbund, Gemeindeschwester plus, Frau Wingerter, 
Haus der Familie Bad Bergzabern
Mittwoch, 16.03.2022
19:00 Uhr Passionsandacht, Ziele und Visionen, Marktkirche Bad 
Bergzabern, Pfarrerin Fabian
Es gilt für die Gottesdienste die 3G-Regelung. Bitte am Eingang 
den Nachweis vorlegen, Abstand halten und Maske benutzen.

Prot. Pfarramt

Protestantische Kirchengemeinden 
Barbelroth-Oberhausen, Dierbach,  

Kapellen-Drusweiler Niederhorbach

Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten! 
Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln:
Mittwoch, 09.03.2022
18:30 Uhr Gottesdienst, St. Anna Kirche Dierbach
Sonntag, 13.03.2022

09:00 Uhr Gottesdienst, Prot. Kirche Kapellen-Drusweiler
10:30 Uhr Gottesdienst, St. Anna Kirche Dierbach
Mittwoch, 16.03.2022
18:30 Uhr Passionsandacht, Prot. Kirche Barbelroth
Es gilt 3G sowie durchgängig (medizinische) Maskenpflicht.
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf unserer Webseite 
www.kirche-nah-bei-dir.de
Das Pfarramt ist montags nur für dringende Fälle erreichbar unter
Tel. 06343 2498, E-Mail: pfarramt.barbelroth@evkirchepfalz.de
Prot. Pfarramt Barbelroth - Kapellen-Drusweiler
Friedensstraße 7, 76889 Barbelroth

Prot. Pfarramt
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Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Liebe Gemeindeglieder, Freunde und Gäste der Adventgemeinde,
unter besonderen Bedingungen dürfen wir gemeinsam Gottesdienst 
feiern. es gelten die aktuellen Regeln der Landesregierung. Weiter-
hin wird gebeten, sich bei der Gemeindeleitung zu melden - Tel. 0176 
21453609 (A. Miller).
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein:
Adresse: Im Gewerbegebiet „Im Wernersgrund“. Auf dem Viertel 2 in 
Bad Bergzabern. Unsere Homepage: bad-bergzabern.adventist.eu
Mittwoch, 9. März 2022
19:00 Uhr Gebetsstunde
Samstag, 12. März 2022
09:30 Uhr Beginn des Gottesdienstes
13:00 Uhr russischer Gottesdienst
Weiterhin besteht die Möglichkeit einen Gottesdienst auf Hope TV 
(10:30 Uhr samstags und sonntags) und über den Hope TV-Livestream 
zu empfangen. Ebenso als Youtube-Livestream und über die Hope 
Channel App für IOS und Android. Den Link dazu findet man auf der 
Homepage hopechannel.de
Mittwoch, 16. März 2022
19:00 Uhr Gebetsstunde
Empfehlungen
„Vertrauen trotz Krise“: Kostenlose Vortragsreihe mit verschiedenen 
Themen auf vertrauen-trotz-krise.de
Sie haben Fragen zum Leben? GOTTERFAHREN Glaubens-und 
Lebensberatung: Täglich 6:00-22:00 Uhr unter 0800 5885880 
(gebührenfrei, anonym, persönlich, konfessionsunabhängig) www.
gotterfahren.info

Ukraine Hilfsaktion
Die Gemeinde hat ein Spendenkonto eingerichtet. Unter der IBAN 
DE04 5485 0010 0035 1188 43 mit dem Verwendungszweck Ukra-
ine-Nothilfe können Geldspenden entgegengenommen werden. 
Sachspenden können unter folgender Adresse „Auf dem Viertel 10, 
76887 Bad Bergzabern“ abgegeben werden.

L. Metz

Bürozeiten im Pfarramt:
In allen Fragen, dringenden Angelegenheiten ist Pfarrer Lang wei-
terhin jederzeit gerne für Sie da!
Prot. Pfarramt, Kirchgasse 4, 76872 Minfeld, Tel. 07275 913080;
Mail: pfarramt.minfeld.winden@evkirchepfalz.de
Internet: www.kirche-minfeld-winden.de

Prot. Pfarramt

Protestantische Kirche in Niederotterbach, 
Kleinsteinfeld, Steinfeld, Bahnhof Schaidt; 

Kapsweyer
Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Unter Beachtung der aktuellen Pandemie-Regelungen, in Absprache 
mit den zuständigen Stellen von Staat und Kirche, kann derzeit der 
Sonntagsgottesdienst in der großen Kirche in Freckenfeld stattfinden. 
Die Sitzplätze sind markiert, der Zugang ist begrenzt. Der Gottes-
dienst findet in gekürzter Liturgie statt. Corona-Regelungen sind zu 
beachten.
13. März 2022
10:15 Uhr Gottesdienst Freckenfeld Kirche, Pfarrer Kleppel
Geldspenden für die Ukraine
In jedem Gottesdienst sammeln wir Geldspenden für die Ukraine. Sie 
kommen den ukrainischen Partnern des GAW und dem Arbeitskreis 
Ukraine zugute.
Elternabend zu den Konfirmationen 2022
Am Dienstag, 15. März, treffen wir uns um 19:30 Uhr in der Kirche 
in Freckenfeld, um die Konfirmationen 2022 in Niederotterbach und 
Freckenfeld zu besprechen.
Prot. Pfarramt Freckenfeld
Pfarrer Kleppel, Tel. 06340 8147
Montags ist das Pfarramt geschlossen. Bürozeiten im Pfarramt 
(während der Schulzeit): Mittwoch und Freitag, 6:45 bis 7:30 Uhr; 
pandemiebedingt kann die Bürozeit auch kurzfristig ausfallen, bitte 
telefonisch anfragen. Darüber hinaus sind jederzeit Termine nach Ver-
einbarung möglich.

Prot. Pfarramt

Evangelische Stadtmission Bad Bergzabern
Gottesdienste, Bibelgesprächskreise und andere Veranstaltungen
Der letzte Sonntag wurde benannt nach einem Vers aus dem Psalm 
91,15: „Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören!“ (Invokavit). Der 
Psalmschreiber hat diese Erfahrung gemacht, dass Gott ihn erhört, 
wenn er mit ihm redet und zu ihm betet. Eine Erfahrung, die schon 
viele Menschen gemacht haben: Gott hört! Und Gott greift ein und 
verändert meine Lebenssituation! Wir haben wirklich einen lebendigen 
Gott, mit dem wir rechnen können! Probieren Sie es doch einfach mal 
aus. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt!
Mittwoch, 9. März 2022
19:30 Uhr Bibelgesprächskreis (über Markus 2)
Donnerstag, 10. März 2022
15:00 Uhr Nachmittag der Begegnung
Sonntag, 13. März 2022
10:00 Uhr Gottesdienst in Bad Bergzabern (mit Live-Übertragung)
Die Gottesdienst-Übertragung ist zu sehen unter http://live.stadtmis-
sion-bergzabern.de (auch noch die ganze Woche über).
15:00 Uhr Gottesdienst in Freckenfeld
Montag, 14. März 2022
09:30 Uhr Gebetsstunde
17:00 Uhr Gebetstreffen
Dienstag, 15. März 2022
19:00 Uhr Gemeindesprechstunde (online)
19:30 Uhr Stufen des Lebens-Kurs (Freckenfeld), Teil 2
Mittwoch, 16. März 2022
09:15 Uhr Frauengesprächskreis
Kinder und Jugend
Freitag, 11. März 2022
16:00 Uhr Kindergottesdienst in Freckenfeld
16:00 Uhr Jungschar
19:00 Uhr T.w.J. Teen- und Jugendkreis
Kontakt
Info und Ansprechpartner: Gemeinschaftspastor Christoph Reumann, 
Tel. 06343 8530, E-Mail: stadtmission.bergzabern@egvpfalz.de.

Stadtmission

Mennoniten-Gemeinde Deutschhof - 
evangelische Freikirche

Der Gottesdienst findet in der Kirche unter Einhaltung entsprechender 
Abstandsregeln statt. Die Corona bedingten Maßnahmen sind zu beachten.
Sonntag, 13. März 2022
10:00 Uhr Gottesdienst Deutschhof
Alle anderen Kreise treffen sich nach Absprache. Wenn Sie Fragen 
haben, oder ein Gespräch suchen, dürfen Sie gerne Uwe Wedler 
(Gemeindeleiter) anrufen, Tel. 06343 1290.

C. Schowalter
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Haben Sie Probleme, handgeschriebene Backrezepte, Poesiealben- 
oder Tagebucheinträge, Briefe oder Urkunden aus Ihrem Familien-
besitz zu lesen? Hier lernen Sie die Grundlagen der Sütterlin- oder 
„deutschen“ Schrift, die nach ihrem Erfinder, dem Grafiker Ludwig 
Sütterlin (1865-1917) benannt wurde.
Ein Blick hinter die Kulissen
Samstag, 19.03.2022, von 14-16:30 Uhr veranstaltet die up PAMINA 
vhs zwei Besichtigungen in Baden-Baden. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 26 € (inkl. Führungen).
Bei einer Führung durch das Festspielhaus wird alles entdeckt und 
erkundet, was bei einer Theateraufführung sonst im Verborgenen 
bleibt. Anschließend geht es weiter zu einem Restaurator historischer 
Möbel, der uns in seiner Werkstatt in seine traditionelle Kunst einweiht.
Essbare Kunst am Osterbaum
Sonntag, 20.03.2022, von 10-16:30 Uhr veranstaltet die up PAMINA 
vhs einen kulinarisch-kreativen Kurs in Lobsann. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 45 €.
Wurzeln, Blätter, Zweige - die Natur liefert Elemente, die beim nähe-
ren Hinschauen an sich schon wie Kunstwerke wirken. Aus diesem 
Material wird unter der Anleitung einer elsässischen Künstlerin eine 
herrliche grüne Osterdekoration gebastelt. Dabei darf auch Essbares 
nicht fehlen: Gemeinsam entsteht köstlicher Osterschmuck, der das 
Werk vervollständigt.
Bauhütten in Straßburg: Wie alles begann
Samstag, 26.03.2022 (ganztägig) veranstaltet die up PAMINA vhs eine 
Exkursion zu den historischen Dombauhütten in Straßburg. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 78 € (inkl. Bus und Führungen, ohne Essen).
In dieser originellen Führung entdecken wir „Kirchen-fabricen“, Stein-
metzbruderschaften, Hütten, Steinhütten sowie einen deutschen 
Steinmetzbruderschafts-Orden, der bis gegen Ende des 18. Jh. exis-
tierte. Auch eine original historische Steinmetz-Hütte oder -Loge aus 
dem Jahre 1579 steht auf dem Programm. Ein faszinierender Einblick 
in die Geschichte des europäischen Handwerks sowie der Geschichte 
Deutschlands und Frankreichs.

Religiöse Gemeinschaften

Jehovas Zeugen -  
Versammlung Bad Bergzabern

Zweifellos leben wir in einer Zeit des Umbruchs. Wie es scheint, werden 
die Probleme auf unserem Planeten immer größer. Die Bibel bezeichnet 
unsere Zeit als „die letzten Tage... mit denen man schwer fertig wird“. 
Natürlich haben wir keinen Einfluss auf das, was morgen passiert, doch 
wir können darauf vertrauen, dass Jehova für seine Anbeter sorgt.
Der öffentliche Vortrag am Sonntag mit dem Thema: „Wo finden wir 
in schwierigen Zeiten Hilfe?“ zeigt anhand von biblischen Beispie-
len, wie Gott bereits Menschen geholfen hat, die ihn darum baten und 
wie er uns auch heute helfen kann.
Im Psalm 55:23 erhalten wir die Aufforderung: „Wirf deine Last ab, 
übergib sie dem Herrn; er selber wird sich um dich kümmern! Niemals 
lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten.“ (Gute Nachricht Bibel)
Unsere Gottesdienste finden bis auf weiteres als Videokonfe-
renz statt! Sie können gern daran teilnehmen. Schreiben Sie bitte an: 
bibelkurs.bza@gmx.de und erfragen Sie die Zugangsdaten.
Zusammenkunftszeiten: Freitag 19:00 Uhr, Sonntag 10:00 Uhr
Private Bibelkurse führen wir übrigens weiterhin gerne sowohl per 
Telefon als auch per Internet durch. Das ist völlig unverbindlich und 
kostenlos. Bitte verwenden Sie dazu obige Kontaktdaten. Weitere 
Infos finden Sie auch auf www.jw.org. (IH)

up PAMINA vhs
Veranstaltungsangebote im März

Sütterlin lesen und schreiben
Freitag, 18.03.2022, von 14:30-17:30 Uhr veranstaltet die up PAMINA 
vhs einen Sütterlin-Schreibkurs in Mothern. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 31 €.

VHS-Nachrichten
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einer 2er- Weinprobe plus Überraschung im Weingut Ullrich in Pleis-
weiler-Oberhofen. Nach einem nächtlichen Besuch der Manufaktur 
Rebmann in Leinsweiler sind wir nach 5 Stunden zurück.
Dauer der Touren: ca. 5 bis 5,5 Stunden
Wir empfehlen unsere Touren für Kinder ab 12 Jahren. Auch kleinere 
Kinder dürfen mitfahren, benötigen aber einen eigenen Sitzplatz. Kin-
dern bis 16 Jahre gewähren wir eine Ermäßigung von 5 Euro auf den 
Reisepreis. Bitte haben Sie Verständnis, dass Ihr Hund leider nicht 
mitfahren darf.
Parken: Bei Touren ab Schlosshotel empfehlen wir die beiden Park-
plätze am Schloss. Auch beim Café Rebmann steht ein Parkplatz zur 
Verfügung.
Anfahrt mit der Bahn: Vom Bahnhof in Bad Bergzabern sind Sie in nur 
drei Gehminuten am Schloss.
Die Touren finden unter den jeweils aktuell gültigen Corona-Regularien 
statt, mind. jedoch als 2G-Veranstaltungen (Gäste sind geimpft und/
oder genesen).
Ihr Reisepreis: 75,00 Euro inkl. beschriebene Programme mit Essen, 
Erfrischungen, Reiseführung, inkl. MwSt.
Infos und Buchung unter: Tourist Information Bad Bergzaberner Land, 
Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern, info@bad-bergzaberner-
land.de, Tel. 06343 989660
Sonntag, 13. März 2022
Save the Date: Mandelblütenfest in Schweigen-Rechtenbach
9:30 Uhr Gottesdienst
Marktkirche Bad Bergzabern, Pfarrerin Fabian
10:00 Uhr Oldtimertour zur Mandelblüte
Zur Brunch-Tour begrüßen wir Sie immer sonntags um 10 Uhr im Café 
Rebmann, Bad Bergzabern. Hier ist Zeit für einen Brunch in aller Ruhe 
(wer möchte, darf auch schon um 9:30 Uhr vor Ort sein). Hier spielt die 
Mandel eine Rolle, bei Leckereien und Frühstücksklassikern, heißen 
Getränken und mehr. Anschließend blicken Sie mit Confiseur Markus 
Koppenhöfer hinter die süßen Kulissen. Die anschließende Bus-Route mit 
ihren köstlichen Zwischenstopps verläuft entsprechend der Tagestouren.
Dauer der Touren: ca. 5 bis 5,5 Stunden
Wir empfehlen unsere Touren für Kinder ab 12 Jahren. Auch kleinere 
Kinder dürfen mitfahren, benötigen aber einen eigenen Sitzplatz. Kin-
dern bis 16 Jahre gewähren wir eine Ermäßigung von 5 EUR auf den 
Reisepreis. Bitte haben Sie Verständnis, dass Ihr Hund leider nicht 
mitfahren darf.
Parken: Bei Touren ab Schlosshotel empfehlen wir die beiden Park-
plätze am Schloss. Auch beim Café Rebmann steht ein Parkplatz zur 
Verfügung.
Anfahrt mit der Bahn: Vom Bahnhof in Bad Bergzabern sind Sie in nur 
drei Gehminuten am Schloss.
Die Touren finden unter den jeweils aktuell gültigen Corona-Regularien 
statt, mind. jedoch als 2G-Veranstaltungen (Gäste sind geimpft und/
oder genesen).
Ihr Reisepreis: 75,00 € inkl. beschriebene Programme mit Essen, Erfri-
schungen, Reiseführung, inkl. MwSt.
Infos und Buchung unter: Tourist Information Bad Bergzaberner Land, 
Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern, info@bad-bergzaberner-
land.de, Tel. 06343 989660
Mittwoch, 16. März 2022
9:30 Uhr Auf dem Quellenweg rund um die Burg Landeck
Wir entschleunigen hier, schlendern ca. 2 Stunden durch den Wald 
und genießen die Ruhe und die entspannende Umgebung. Übungen 
und Meditationen verbinden uns wieder mit uns selber, öffnen unsere 
Sinne und verwöhnen Körper und Seele. Im Anschluss klingt der 
Nachmittag in der Burgschänke aus. Leitung: Imme Colling-Blüder, 
Naturcoach
Treffpunkt vor Ort mit Imme Colling: Parkplatz Pfalzklinikum
Bitte warm und bequem anziehen. Anmeldung erforderlich: 06340 
5080461; info@colling-systems.de
19:00 Uhr Passionsandacht
Marktkirche Bad Bergzabern
Vorschau März-April
Mandelblüten Touren 2022
Genieß den Frühling im Bad Bergzaberner Land!
Steigen Sie zu, die besten Plätze im Bus-Oldtimer sind noch frei! Ihre 
Rundfahrt startet in Bad Bergzabern, über‘s Land geht es zu maleri-
schen Weindörfern an der Südlichen Weinstraße und mitten durch die 
rosa Mandelblüte. Genießen Sie regionale Köstlichkeiten, viele Über-
raschungen, erleben Sie bei einer Tagestour die üppige Mandelblüte 
und bei der Abendfahrt die zartrosa illuminierten Burgen und Schlös-
ser. Immer dabei: Ihre ebenso kundige wie charmante Reiseleitung.
Tour Fahrplan 2022
Termine im März:
Sa 12.03. Abendtour - Licht an Tour
So 13.03. Brunchtour
Sa 19.03. Tagestour - ausverkauft
Sa 19.03. Abendtour
So 20.03. Brunchtour
Sa 26.03. Tagestour
Sa 26.03. Abendtour
So 27.03. Brunchtour

Vortrag auf Französisch: L’Alsace, une terre d‘harmonies
Mittwoch, 30.03.2022, von 14:30-16:30 Uhr veranstaltet die up 
PAMINA vhs in Wissembourg einen Vortrag über die Geschichte der 
Blasmusik im Elsass. Der Vortragende ist der Komponist Sylvain Mar-
chal und die Teilnahmegebühr beträgt 15 €.
Seit langer Zeit ist es vor allem im ländlichen Raum im Elsass Tradition, 
dass sich passionierte Amateurmusiker zu Blaskapellen zusammen-
schließen. Diese waren im Laufe ihrer Geschichte teils von politischer 
Bedeutung und haben der musikalischen Landschaft des Elsass ihren 
Stempel aufgedrückt.
Weitere Informationen und Anmeldung bei der up PAMINA vhs, Tel. 
+33 03 88 94 95 64 oder per E-Mail: info@up-pamina-vhs.org
http://www.up-pamina-vhs.org

up PAMINA vhs

Feriengebiet Bad Bergzaberner Land - 
Südliche Weinstraße

Veranstaltungen im Bad Bergzaberner Land

3. September 2021 bis 22. April 2022
LandLust - Die rurale Wanderausstellung 
durch die Südpfalz und das Elsass - von 
der Weinlese bis zur Mandelblüte
Wir laden ein zu einer kleinen Rundreise 

durch eine der schönsten Regionen Europas. Im ländlichen Raum der 
Südpfalz zeigen wir an idyllischen, historischen sowie modern sanier-
ten Orten die Arbeiten von 11 Kreativen zum Thema „LandLust“. Ein 
Thema, das sich durch die Kunstgeschichte zieht und gerade wieder 
sehr aktuell wurde. Mit unterschiedlichen Stilmitteln werden die viel-
fältigen Facetten des Lebens außerhalb der großen Städte aufgefä-
chert - ihre bezaubernden Seiten ebenso wie ihre kritischen Aspekte. 
Die Akteure haben sich im Rahmen der Zentrumsmanagementarbeit 
von Bad Bergzabern als Image AG gefunden. Sie bleiben gemein-
sam als „Die Gruppe“ weiter aktiv und ziehen dabei größer werdende 
Kreise, selbstverständlich in nachbarschaftlicher Verbundenheit mit 
Frankreich und anderen Kunstschaffenden.
11.-24.03.2022: Ausstellung „Rosa Rausch der Mandelblüten” im 
Gasthof & Hotel „Zum Lam”, Winzerstraße 37, 76889 Gleiszellen, 
06343 939212
Vernissage: Freitag, 11.03.2022, von 18:00-20:00 Uhr
Die Ausstellung ist dann wie immer 14 Tage dort zu den üblichen 
Geschäftszeiten zu sehen.
Veranstalter: Susanne Schultz, mobil 0151 46424182, E-Mail: info@
raumpsychologie-schultz.de
Donnerstag, 10. März 2022
14:00 Uhr Wanderung mit Überraschungsziel
Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet 
Deutschlands. Wir führen Sie durch Wald und Flur und zeigen Ihnen 
die herrlichen Kulturlandschaften des Bad Bergzaberner Landes (ca. 
7 km)
Die Führung ist kostenlos, Dauer ca. 3 Stunden. Einkehr während der 
Wanderung.
Treffpunkt an den Kneipp-Säulen am Kurparkeingang in Bad Bergz-
abern. Die Wanderungen haben mittlere Steigung, daher empfehlen 
wir festes Schuhwerk.
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme die Angabe der persönlichen 
Daten (Name, Anschrift und Telefonnummer) sowie das Bereithalten 
eines Mund-Nasen-Schutzes voraussetzt.
Freitag, 11. März 2022
18:00 Uhr Vernissage zur Ausstellung „Rosa Rausch der Mandel-
blüten” der Wanderausstellung „LandLust - Die rurale Wander-
ausstellung durch die Südpfalz und das Elsass - von der Weinlese 
bis zur Mandelblüte“ Gasthof & Hotel „Zum Lam”, Winzerstraße 37, 
76889 Gleiszellen, 06343 939212, 18:00-20:00 Uhr
Im Gasthaus „Zum Lam“ werden die Gäste zur Vernissage neben dem 
Augenschmaus mit Musik, Wein und Häppchen verwöhnt. Die Aus-
stellung ist dann wie immer 14 Tage dort zu den üblichen Geschäfts-
zeiten zu sehen.Veranstalter: Susanne Schultz, mobil 0151 46424182, 
E-Mail: info@raumpsychologie-schultz.de
Samstag, 12. März 2022
17:30 Uhr Oldtimertour zur Mandelblüte
„Licht-an-Tour“ Abendtour. Zum Auftakt der Mandelblüte haben wir 
uns für die erste Abendtour am 12. März etwas Besonderes einfallen 
lassen: Sie sind dabei, wenn die rosa Illumination eingeschaltet wird 
und Burgen und Schlösser in ein rosa Licht taucht!
Nach Einbruch der Dunkelheit begrüßen wir Sie um 17:30 Uhr beim 
Umtrunk im Schlosshotel Bad Bergzabern. Hier genießen wir gemein-
sam ein Abendessen und starten anschließend zur Busfahrt, die uns 
vorbei führt an zartrosa illuminierten Burgen, Schlössern und Kapel-
len im Bad Bergzaberner Land. Genuss-Stationen machen wir bei der 
Mandel-Überraschung in der Gleiszeller Winzergasse, bei einer Kost-
probe Mandellikör plus Zeitreise im Weingut Sabine Wissing sowie bei 
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Termine im April:
Sa 02.04. Tagestour
Sa 02.04. Abendtour
So 03.04. Brunchtour
Sa 09.04. Tagestour
Sa 09.04. Abendtour
So 10.04. Brunchtour - Rosa Tour
An Ostern keine Touren!!!
Sa 23.04. Brunchtour - Mandel und….-Tour (Obstblüte)
So 24.04. Brunchtour - Mandel und….-Tour (Obstblüte)

Tourist-Information Bad Bergzaberner Land
Kurtalstr. 27, 76887 Bad Bergzabern

06343 989660, info@bad-bergzaberner-land.de

Duo Arcopeggio - am 20. März 2022 
im Haus des Gastes in Bad Bergzabern

Der Name Duo Arcopeggio setzt sich zusammen aus dem italienischen 
Wort für Bogen (arco) und der harfentypischen Spielweise (Arpeggio).
Die Geigerin Eva-Maria Vischi und die Harfenistin Birke Falkenroth 
erkannten bereits zu Beginn ihres Musikstudiums an der Karlsruher 
Musikhochschule im Jahr 2004 den besonderen Reiz und die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die ihre Instrumente im Zusammenspiel bieten. 
Seither treten die beiden Musikerinnen auf zahlreichen Konzerten im 
In- und Ausland auf.
Ein Hörgenuss der besonderen Art - lassen Sie sich überraschen 
vom Facettenreichtum der Kombination von Violine und Harfe und 
genießen Sie das einfühlsame und impulsive Spiel der beiden Musi-
kerinnen. Bei ihren Auftritten erklingen sowohl beeindruckende Ori-
ginalkompositionen, wie auch wunderschöne Bearbeitungen, wobei 
sich die klangliche Vielfalt von der Barockzeit bis hin in die Moderne 
erstreckt und besonderen Ausdruck in der temperamentvollen spani-
schen Musik findet.
Es erwartet Sie Klassik auf höchstem Niveau, abgerundet durch eine 
unterhaltsame Moderation.
Eva-Maria Vischi - Violine // Birke Falkenroth - Harfe
Sonntag 20.03.2022 um 19 Uhr im Haus des Gastes in Bad Bergz-
abern, freie Platzwahl // Preise VVK: 11,- € // AK: 13,- €
Tickets gibt es bei der Tourist-Information in der Südpfalz Therme, 
Kurtalstraße 27 in Bad Bergzabern, Tel. 06343 989660

Tourismusverein Südliche Weinstraße Bad Bergzabern e.V.

Sport-Informationen

Heimspielprogramm der TVB-Basketballer
Das vorletzte Heimspiel der Regionalligamannschaft der Basketballer 
des TV Bad Bergzabern am kommenden Samstag, 12. März, gegen 
die SG Weiterstadt ist richtungsweisend, wo es in der Tabelle hingeht.
8 Mannschaften sind nur 2 bzw. 4 Punkte von Platz 3 und 10 getrennt.
Bitte unterstützen Sie die Mannschaften in den Heimspielen in der 
Kreishalle:
14:00 Uhr: TV Bad Bergzabern - TV 03 Wörth U14mix
16:00 Uhr: TV Bad Bergzabern 2 - VT Zweibrücken 2 AKL
18:00 Uhr: TV Bad Bergzabern - SG Weiterstadt 2. Regio

R. Hechler

Seniorensport beim Turnverein 
Bad Bergzabern

Beim TV Bad Bergzabern werden zurzeit folgende Seniorensportgrup-
pen angeboten:
Fitnessgymnastik Er und Sie
montags, 19:00-20:00 Uhr
Kreissporthalle
Info: Hilde Wagner-Paulsen
Tel. 06343 931247
Gruppe „70 plus“ für Frauen

IN IHRER REGION
WOHNEN

Schöne Wohnung zu vermieten
in Bad Bergzabern zentral gelegen

3 1/2 ZKB + Garage
650 € + NK + Kaution

auf Wunsch teilmöbliert.
Tel.: 0157/52309837

Suche Wohnung
1- bis 2-Zimmer-Wohnung in BZA

Nähe Bhf bzw Innenstadt zur Miete
oder zum Kaufen für Rentner

gesucht. Tel.: 06343/5105

seit über 45 Jahren in HERXHEIM

Kfz-Tiefgaragenstellplatz ab sofort zu vermieten
Weinstraße 60, 76887 Bad Bergzabern,  

monatliche Miete 60,- € · Tel. 0174 3359923

1-Familienhaus, DHH oder RH
– auch renovierungsbedürftig – für unsere Kunden zum 
Kauf gesucht. Wir vermitteln Ihre Immobilie zeitnah und 

kompetent an vorgemerkte Interessenten.

Rufen Sie unverbindlich an: Tel.: 07273 - 800 365

Doppelhaushälfte, EFH
5 Z, EBK, 2 Bäder, hochwertig ausgestattet, 115 qm Wfl., 

Kfz-Stellplatz, 790,- € KM + NK + KT
ab sofort zu vermieten
Tel.: 06340 / 475201
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Leichtathleten Giuliana Haas und Johannes Ullrich. Ein großartiger 
Erfolg in diesem leistungsstarken Starterfeld. In der Altersklassenwer-
tung belegte Giuliana Haas den 3. Platz in der Hauptklasse, Wilhelm 
Storr 2./M65, Frank Wieg 4./M45 und Philipp Ullrich 4./M30.
Bei den leider nur wenigen Startgelegenheiten in den Wochen zuvor 
bewies Wilhelm Storr seine läuferischen Fähigkeiten im Crosslauf. Bei 
den Rheinland-Pfalz Meisterschaften in Laubach holte er sich auf der 
5.430 meterlangen Mittelstrecke den Titel in der M65. Auch bei zwei 
Starts der „Nahe Crosslauf Serie“ in Veitsrodt über 3.700 Meter und in 
Idar-Oberstein über 3.960 Meter lief er jeweils als Sieger seiner Klasse 
ins Ziel. Beim mit 385 Läufern gut besuchten Waldlauf in Bad Dürk-
heim belegte er über die 5km-Distanz in 22:44 Minuten den 2. Platz 
der M65 (Edith Gärtner 33:06 Minuten/3. W60).

eb

Vorschau der Fußballspielgemeinschaft Bad 
Bergzabern/Steinfeld

1. Mannschaft B-Klasse Südpfalz/Staffel West
Nachholspiel am Sonntag, 13.03.2022, 14:30 Uhr in Rechtenbach
SG Schweigen/Rechtenb./Oberotterbach I - SG Bad Bergzabern/
Steinfeld I
2. Mannschaft D-Klasse Südpfalz/Staffel West West
Nachholspiel am Sonntag, 13.03.2022, 12:30 Uhr in Rechtenbach
SG Schweigen/Rechtenb./Oberotterb./Schweigh./Kapsweyer II - SG 
Bad Bergzabern/Steinfeld II
A-Junioren SpVgg Bad Bergzabern/Bienwald SG U21-Kreisliga 
Südpfalz
Rundenspiel am Samstag, 12.03.2022, 14:00 Uhr in Hagenbach
SG Hagenbach/Wörth U21 - JFV SpVgg Bad Bergzabern/Bienwald SG
Vorschau:
Kreispokal-Halbfinale: Dienstag, 15.03.2022, 19:00 Uhr in Landau
JFV Landau - JFV SpVgg Bad Bergzabern/Bienwald SG
Achtung: Kurzfristige Spielverlegungen möglich. Aktuelle Infos auf 
der Internetseite: www.Fussball.de

R. Himpel

SG Schweigen-Rechtenbach/Oberotterbach
1. Mannschaft
Nachholspiel am Sonntag, 13. März, um 14:30 Uhr gegen Bad Bergz-
abern/Steinfeld in Rechtenbach
2. Mannschaft
Nachholspiel am Sonntag, 13. März, um 12:30 Uhr gegen Bad Bergz-
abern/Steinfeld in Rechtenbach

T. H.

Ende des redaktionellen Teils

donnerstags, 17:00-18:00 Uhr
Gymnasiumturnhalle
Info: Ulla Kerth
Tel. 06343 1201
Workout - funktionelle Gymnastik für Frauen um 60 Jahre
donnerstags, 18:00-19:30 Uhr
Gymnasiumturnhalle
Info: Inge Höffner
Tel. 0176 98212566
Ansprechpartnerin:
Ulla Kerth, Friedensstr. 14, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 1201
Internetadresse: www.tv-badbergzabern.de
Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.
U. Vonnieda

Starke Leistungen den Berg hinauf

Wilhelm Storr ein begeisterter und erfolgreicher Geländeläufer

Kurz nach dem Zieleinlauf auf dem Donnersberg: v.li. Philipp Ullrich, 
Frank Wieg, Johannes Ullrich, Giuliana Haas und Wilhelm Storr

Strahlender Sonnenschein begleitete die 270 Läuferinnen und Läufer 
beim „Donnersberglauf“, dem ersten Wertungslauf des „Pfalz Berg-
lauf Pokals“, bei dem gleichzeitig die Pfalz-Berglauf-Meisterschaften 
2022 ausgetragen wurden. Mit fünf Aktiven beteiligte sich auch der 
TV Bad Bergzabern. Vom Start in Steinbach aus sind auf der 7.200 
meterlangen Strecke bis hinauf zum Ludwigsturm auf dem 687 meter-
hohen Donnersberg insgesamt 418 Höhenmeter zu bewältigen. Wobei 
insbesondere die letzten drei Kilometer mit einem Höhenunterschied 
von 300 Metern eine kluge Renneinteilung erfordern. Die besten Plat-
zierungen bei den Pfälzer Titelkämpfen erkämpften sich mit jeweils 
fünften Plätzen bei Frauen und Männern die beiden jungen TVB-

Geflügelverkauf
am Freitag, 11.03.2022, von 13.00 bis 16.00 Uhr

bei Landhandel Mausshardt, Erlenbach.
Geflügelhof Knerr • Telefon: 01 70 / 5 32 79 87

Liefer- und 
Abholservice

in deiner 

Nähe Gonnt euch was
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GartenCenter Edesheim
Staatsstraße 66   67483 Edesheim   Tel. 06323 / 987611

www.gartencenter-edesheim.de

...alles im grünen

   Bereich

GCE
Sonntags von 10.30 - 12.30 Uhr geöffnet

Vom Apfel bis zur Zwetschge, von Aroniabeere

bis zur Weintraube, sowie Säulen- u. Zwergobst,

aus deutscher Produktion und in bester Qualität !

                         Obstbäume + Beeren in großer Auswahl  

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Zur Verstärkung ihres Teams suchen die 
Verbandsgemeindewerke Kandel

eine bzw. einen

Verwaltungsbetriebs-, 
Betriebs- oder Verwaltungsfachwirt(in) (m/w/d)

und eine bzw. einen

Bauingenieur(in) (Diplom, Bachelor, Master) 
der Fachrichtung Infrastruktur 

bzw. Siedlungswasserwirtschaft (m/w/d)

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Home-
page unter www.vg-kandel.de.

Interessentinnen/Interessenten richten ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens zum 14.03.2022 
an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Personalamt 
Gartenstr. 8, 76870 Kandel
oder gerne per E-Mail an Rainer.Vollmar@VG-Kandel.de

Stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht 

eine/n Anerkennungspraktikant/in
für ihre Kindertagesstätte „Am Wasserturm“  

für das Kindergartenjahr 2022/2023.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß bei der 
Arbeit mit Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung 
und die Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie 
selbstverständlich sein.

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung bis spätestens 31.03.2022 mit den üblichen Unterlagen 
(tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse) an die

Kindertagesstätte „Am Wasserturm“
Am Wasserturm 6 B · 76870 Kandel

oder per Mail:  personalamt@vg-kandel.de oder  
kita-am-wasserturm@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Kayisoglu, Kita-Leitung der 
Kindertagesstätte, Tel. 07275/8312 zur Verfügung.

WIR KAUFEN JEDES AUTO 
PKW, LKW, Busse, Transporter. 

Jede Marke. Jedes Alter. Jeder Zustand. 
Anrufen lohnt sich. Jederzeit erreichbar, auch am Wochenende.

Tel.: 07231 1821605 oder 0176 28446142

Familien leben

Professionelle 24 Std. Betreuung
im eigenen Zuhause mit Zufriedenheitsgarantie. Erfahrene,  

deutschsprachige Pflegekräfte, faire Preise -  keine Vorauszahlung. 
Nur seriöse Anrufe. Seniorenhilfe Saar Tel. 0175- 6680724

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Ehrmann bei.

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Bad Bergzabern

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Der Reitstall liegt am Rande des Bienwalds, 
beherbergt ca. 80 Islandpferde, befindet sich 
technisch in einem einwandfreien Zustand 
und bietet optimale Arbeitsbedingungen. 
Der Schwerpunkt des Betriebes liegt in der 
Pensionspferdehaltung und Reitschule.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Stallhelfer (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit nach Absprache

Ihre Aufgaben: 
-  Tägliche Stallarbeiten (Misten, füttern, fegen etc.)
- Instandhaltung der Anlagen

Ihr Profil:
- Erfahrung im Umgang mit Pferden, körperliche Belastbarkeit
- Technisches Verständnis und handwerkliche Fähigkeiten
- Führerschein und Fahrpraxis für landwirtschaftl. Gerät von Vorteil

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre  
Bewerbung idealerweise per E-Mail an: info@bienwald.com

Islandpferde-Gestüt Bienwald 
z. Hd. Cathy Baron  
Am Sportplatzweg
76872 Freckenfeld 

Fon 0 63 40 / 91 84 60  
e-mail: info@bienwald.com 
www.bienwald.com

Pächter (m/w/d) 
für die Rietania-Hütte gesucht!

Wir suchen einen Pächter (m/w/d) für die Rietania-Hütte  
bei Rhodt unter Rietburg. Der Musik- und Wanderclub  

„Rietania“ Rhodt e.V. sucht zum Jahreswechsel 2022/23  
für seine Rietania-Hütte im Klausental einen  

engagierten Pächter (m/w/d). 

Wir bitten um Ihre aussagekräftige, digitale Bewerbung  
mit Bewirtungkonzept per E-Mail bis 30.04.2022 an:

vorstand@muw-rietania.de.
 

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Für unser modernes Logistik Center in Kandel suchen 
wir ab sofort

■ SCHUBMASTSTAPLER (M/W/D)
■ VERPACKER (M/W/D)
■ AUSZUBILDENDE ZUR FACHKRAFT 
FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
für die Kernzeiten von 7:00 bis 16:00 Uhr.

Detaillierte Informationen unter
www.zufall.de/karriere

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:
LOGISTEC
Logistik, Management & Consulting GmbH
Jennifer Hüther
Erlenbachweg 1  |  76870 Kandel

T +49 7275 98865 -10  |  jennifer.huether@logistec.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 
REINIGUNGSKRÄFTE (w/m/d) in Karlsruhe:

Mo., Do.: 7.30 – 9.15 Uhr
Mo.; Mi.; Fr.: 7.30 – 9.30 Uhr

Nur SIE suchen wir... m/w/d für die
REINIGUNG unserer Objekte

auf Minijob-Basis / Teilzeit.

Fühlen SIE sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 
REINIGUNGSKRÄFTE (w/m/d) in Karlsruhe:

Mo., Do.: 7.30 – 9.15 Uhr
Mo.; Mi.; Fr.: 7.30 – 9.30 UhrZur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

REINIGUNGSKRÄFTE (w/m/d) in Karlsruhe:
Mo., Do.: 7.30 – 9.15 Uhr

Mo.; Mi.; Fr.: 7.30 – 9.30 Uhr

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 
REINIGUNGSKRÄFTE (w/m/d) in Karlsruhe:

Mo., Do.: 7.30 – 9.15 Uhr
Mo.; Mi.; Fr.: 7.30 – 9.30 Uhr

Die Ortsgemeinde Rülzheim sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gärtner (m/w/d)
Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,00 Stunden.  
Die Besetzung der Stelle erfolgt zunächst befristet auf ein Jahr; es 
besteht jedoch die Option auf unbefristete Weiterbeschäftigung. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.ruelzheim.de 

Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bitte bis spätestens 25.03.2022 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim
Personalabteilung, z. Hd. Frau Myriam Serr
Am Deutschordensplatz 1, 76761 Rülzheim oder 
auch per E-Mail an: bewerbung@ruelzheim.de

Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
gesandt werden; reichen Sie daher keine Originale ein.

Stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht für ihre  

Kindertagesstätte „Am Wasserturm“ 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter
in Vollzeit oder in Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

in befristeten Beschäftigungsverhältnissen.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an 
der Arbeit mit Kindern sowie die Förderung der individuellen 
Entwicklung und der Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern 
sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen teamfähige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung als staatlich aner-
kannte Erzieher oder vergleichbaren pädagogischen Ausbil-
dung. Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vor-
schriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD). 

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung bis spätestens 25.03.2022 mit den üblichen 
Unterlagen an die

Verbandsgemeinde Kandel -Personalamt-
Gartenstr. 8 • 76870 Kandel
oder per E-Mail an: personalamt@vg-kandel.de
oder kita-am-wasserturm@vg-kandel.de 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Kayisoglu, Kita-Leitung der 
Kindertagesstätte „Am Wasserturm“ (Telefon 07275/8312), 
zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken ge-
mäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche 
Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen 
nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutz-
gerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungs-
unterlagen einzureichen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende 
Kosten können nicht erstattet werden. Diese und weitere Jobs finden Sie unter: jobs-regional.de
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Abschied nehmen

Bestattungsinstitut

Hoffmann | Fricke

Ihr Ansprechpartner für
individuelle Bestattungen und Vorsorge

Klingenmünster·Weinstraße 42·06349 91015
Bad Bergzabern·Petronellastraße 50·06343 92272

Wörth·Kronenstraße 7·07271 968489

www.bestattungen-hoffmann.de

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Auch in der Zeit der Trauer

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch: 06502 9147-0
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Motorträume

FordStore Karlsruhe 
goes Camping: jetzt auch 
Wohn- und Campervans 
bei Graf Hardenberg in Karlsruhe

Die Graf Hardenberg-Gruppe ist 
nun auch im stark wachsenden 
Markt der Wohnvans mit dabei. 
Seit Februar 2022 ist der Ford-
Store in Karlsruhe Vertriebs- 
und Servicepartner der Bürst-
ner GmbH & Co.KG. Die Firma 
Bürstner existiert seit 1958 und 
hat sich in den 1990er Jahren 
dem Marktführer Erwin Hymer 
Group angeschlossen. Ab so-
fort bietet der FordStore in der 
Rheinstrasse 108 für Wohn- und 
Campervans der Marke Bürst-
ner die exklusive Dienstleistung 
im Verkauf und Service an. Für 
die Zukunft der Gruppe ist dies 
ein weiteres Standbein im Rah-
men der Erweiterung ihrer Mobi-
litätsdienstleistungen. 
Das Team um Herrn Zanzinger, 
Geschäftsführer des FordSto-
res, freut sich auf die neuen Auf-
gaben rund um die Campervans 
und bereitet sich aktuell schon 
auf die Fragen und Wünsche der 
Kunden vor. Auch im Bereich 
Service steht ein geschultes und 
versiertes Team zur Verfügung, 
das auch bereits im Einsatz be-
findliche Vans für die neue Ur-
laubsaison „flott“ macht. 
„Das Reisen mit dem eigenen 
Wohn- oder Campervan eröff-

net unseren Kunden vielfältige 
Reisemöglichkeiten, die man 
vorher noch nicht erahnt hat. 
Die Kunden schwärmen von ei-
nem völlig neuen Reisegefühl.“ 
kommentiert Herr Zanzinger den 
neuen Urlaubstrend. Der beson-
dere Reiz liegt vor allem darin, 
einfach einzusteigen und los-
zufahren, wenn einem danach 
ist. Trotz unterschiedlicher Inte-
ressen können beim Reisen mit 
dem Wohnvan alle ihren Spaß 
haben. Sportbegeisterte, die 
gerne Wandern oder Mountain-
biken haben jede Menge Stau-
raum für ihre Ausrüstung. Nach 
einem erlebnisreichen Tag kann 
man dann in der eigenen „mit-
gebrachten“ Privatoase einfach 
nur entspannen. Und für alle 
Reisenden, die gerne Städte 
erkunden und die Kultur lieben, 
ist dies vom citynahen Parkplatz 
aus bequem möglich.
Ab April werden die neuen Model-
le in den Showräumen in Karlsru-
he präsentiert. „Wir planen neben 
dem Verkauf mittelfristig auch die 
Vermietung der Fahrzeuge, um 
unserem Kundenkreis auch tem-
porär dieses Erlebnis anbieten zu 
können“ erklärt Herr Zanzinger 
die geplanten Schritte dieser neu-
en Kooperation. Aktuell ist bereits 
das erste Vorführmodell vor Ort. 
Somit sind ab sofort auch Probe-
fahrten und Besichtigungen mög-
lich. Und wer weiterhin gerne mit 
dem PKW verreist, der findet im 
modernen FordStore auch weitere 
spannende Modelle.
Autohaus Graf Hardenberg GmbH
Rheinstraße 108
76185 Karlsruhe
Tel. 0721 – 565 90-0
Fax 0721 – 565 90-90
http://www.grafhardenberg.de
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Äußermühlstraße 79
D-66994 Dahn
Telefon 0 63 91 - 56 04
Info@autohaus-schmitt.de TÜV - Termine:   04.03., 09.03., 18.03. + 23.03.2022 

Denken Sie rechtzeitig 
an Ihre Bereifung für 
den SOMMER!
Wir unterbreiten Ihnen 
gerne ein Angebot

Vermittlung von Neufahrzeugen, Jahreswagen, 
EU-Fahrzeuge und Gebrauchtwagen von VW, 
Audi und Seat mit günstigen Finanzierungs- und 
Leasingkonditionen!!!Service Service

www.bella-vitalis.de

Vom Arzt verordnet, 
von der Krankenkasse bezahlt -

Kostenloses Beratungsgespräch
vereinbaren unter:

(06343) 51 13

PFLEGE ZU HAUSE 24 h

Sabina Braun
Litschengarten 5
76833 Walsheim

-  Vermittlung von ost-
 europäischen Kräften 
-  sozial- und 
 krankenversichert
-  deutschsprachig

Informieren Sie sich!!

FRÜHLINGSAKTION: VERMITTLUNGSGEBÜHR FREI!FRÜHLINGSAKTION: VERMITTLUNGSGEBÜHR FREI!

Telefon  0 63 41 - 5 11 34
Handy  +49 162 6 83 16 05 
info@sb-seniorenbetreuung.de
www.sb-seniorenbetreuung.de

Gerüstbau  
Schmitt

Inh. Christian Zeiss 
Mobil: 0172 / 69 64 317 
Haydnstr. 10 - Rülzheim

kontakt@geruestbau-schmitt.de

designed by freepik

genießen
ausgehen und

+++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B E I L A G E N - S E RV I C E 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de


